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Vorwort 
 
Liebe Leserinnen und Leser dieses Tätigkeitsberichts, 
 
in den ersten Januartagen dieses Jahres war es mächtig kalt – und die 
Gemüter der Landwirte waren erhitzt, im Sinne von aufgebracht bis 
unzufrieden. Grund dafür war, dass die Bundesregierung kurz vor 
Weihnachten des letzten Jahres das Ende der Agrardiesel-Subventio-
nen für landwirtschaftliche Betriebe eingeläutet hatte – ohne zuvor mit 
den landwirtschaftlichen Interessenverbänden darüber geredet zu ha-
ben. Der Zorn der Landwirte darüber war schnell überall erkennbar – 
im Gegensatz zu den Zahlen, wie viel Geld den kleinen, mittleren oder 
großen landwirtschaftlichen Betrieben künftig durch die Agrardiesel-
besteuerung in ihrer Geldbörse fehlen wird. 
Mehr Informationen zur Verfügung stellen – besonders von der Bun-
desregierung – hätte hier vielleicht geholfen, um die Lage nicht so 
schnell und so hart eskalieren zu lassen. Aber nun war „das Kind“ erst 
einmal „in den Brunnen gefallen“. 
Möglicherweise hätte hier ein moderneres Informationsfreiheitsgesetz 
des Bundes helfen können, das proaktiv, also ohne müßige Antragstel-
lung, schnell und umfassend die erforderlichen Informationen für 
Bäuerinnen und Bauern und auch für Bundestagsabgeordnete zur Ver-
fügung stellte, welchen Belastungen die Landwirtschaft bisher schon 
ausgesetzt war. Aber das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes ist 
„alt“, in die Jahre gekommen und kennt die proaktive Bereitstellung 
von Informationen noch gar nicht – im Gegensatz zum Thüringer 
Transparenzgesetz. 
Dieses Regelwerk des Freistaats feierte in den kalten Januarta-
gen 2024 bereits seinen vierten Geburtstag und musste deshalb ent-
sprechend der gesetzlichen Vorgabe des Thüringer Landtags bewertet, 
neudeutsch: evaluiert werden. Für diese große und wichtige Aufgabe 
beauftragte die Thüringer Landesregierung das Deutsche Forschungs-
institut für öffentliche Verwaltung (FÖV) aus Speyer, das auf über 
200 Seiten zusammengestellt hat, was in Sachen Informationsfreiheit 
in Thüringen bereits gut läuft und was es noch zu verbessern gilt (siehe 
dazu den Beitrag unter Nr. 1.1 dieses Berichts). Der Thüringer Lan-
desbeauftragte für die Informationsfreiheit durfte zu dem Evaluations-
bericht auch eine Stellungnahme abgeben. Seine wichtigste Forderung 
ist: Es braucht mehr Arbeitsplätze beim Informationsfreiheitsbeauf-
tragten, um gerade in den Kommunal- und Landesbehörden das 
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Thema der Informationsfreiheit und den Umgang mit dem Thüringer 
Transparenzgesetz besser zu vermitteln und die Beschäftigten dort in 
der Anwendung des Gesetzes zu beschulen. Denn diese wichtige Auf-
gabe wurde im Gesetzgebungsprozess weder von der Landesregierung 
noch vom Thüringer Landtag beachtet und aufgegriffen. 
Dass die Behörde des Thüringer Informationsfreiheitsbeauftragten 
dazu fachlich (aber noch nicht personalauskömmlich) in der Lage ist, 
hat sie im vergangenen Jahr im Rahmen einer Fortbildungsveranstal-
tung für die Datenschutzbeauftragten der Thüringer Landespolizeidi-
rektion und ihrer nachgeordneten Behörden unter Beweis gestellt. 
Darüber hinaus führe ich in meiner Eigenschaft als Informationsfrei-
heitsbeauftragter die gewinnbringende Kooperation mit der Thüringer 
Landesmedienanstalt fort und habe mit ihr zusammen im Februar die-
ses Jahres eine Video-Talk-Runde zur bereits erwähnten Evaluation 
des Thüringer Transparenzgesetzes (Aufzeichnung abrufbar unter: 
https://tlfdi.de/wir/veranstaltungen/) veranstaltet. 
Das Feld der Informationsfreiheit habe ich in den vergangenen zwölf 
Jahren also ebenso beackert wie die datenschutzrechtlichen „Baustel-
len“. Da in diesem Jahr auch mein Amt als Informationsfreiheitsbe-
auftragter des Freistaats Thüringen endet, hoffe ich, dass künftige 
Thüringer Landesregierungen das wichtige Thema der Informations-
freiheit nicht als Last, sondern als Chance und vor allem als hervorra-
gendes Mittel zur Verteidigung der Demokratie begreifen! 
 
Passen Sie auf sich auf! 
 
Ihr Dr. Lutz Hasse 
 

https://tlfdi.de/wir/veranstaltungen/
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1. Schwerpunkte im Berichtszeitraum 
 

 
Pfeile Zentrum Innen - Pixabay 
 

 Wissenschaftliche Evaluation des Thüringer Transparenzge-
setzes 

 
Mittels Evaluation eines Gesetzes kann es dazu kommen, dass Mängel 
an diesem erkannt und parlamentarisch behoben beziehungsweise an-
gepasst werden. Aus Sicht des TLfDI wäre es sinnvoll, an einigen 
Ecken und Enden des ThürTG nochmal „nachzufeilen“, wie beispiels-
weise im Bereich der proaktiven Informationsbereitstellung. 
 
Im Berichtszeitraum evaluierte das Deutsche Forschungsinstitut für 
öffentliche Verwaltung (FÖV) das Thüringer Transparenzgesetz 
(ThürTG) und veröffentlichte in seinem Evaluationsbericht am 
31. August 2023 seine Untersuchungsergebnisse. Die Landregierung 
gab dazu eine 17-seitige Stellungnahme am 18. Dezember 2023 ab. 
Beide Berichte sind unter der Landtagsdrucksache 7/9306 veröffent-
licht. 
Der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Infor-
mationsfreiheit (TLfDI) nahm nach § 22 Satz 3 ThürTG dies zum An-
lass und würdigte in einer Stellungnahme aufgeworfene kritische 
Punkte zu dem Bericht der Thüringer Landesregierung, zur Überprü-
fung des Thüringer Transparenzgesetzes (ThürTG) sowie zum Ab-
schlussbericht zur Evaluation des Thüringer Transparenzgesetzes des 
Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung (FÖV) 
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(Drucksache 7/9306 vom 18. Dezember 2023) aus seiner Sicht. Der 
TLfDI konnte wahrscheinlich in den vergangenen vier Jahren seit In-
krafttreten des ThürTG die meiste Erfahrung in der Praxis sammeln 
beziehungsweise einen Überblick bekommen, inwieweit die Umset-
zung des Thüringer Transparenzgesetzes im Freistaat Thüringen tat-
sächlich gelungen ist. 
Nachfolgend die angesprochenen Punkte aus der Stellungnahme des 
TLfDI: 
1. Schulungs- und Informationsveranstaltungen seitens des 

TLfDI 
Die Landesregierung begrüßt ausdrücklich in ihrem Bericht (siehe 
Punkt 4.3, Handlungsempfehlung 3, Seite 14 ff.) die Initiative des 
TLfDI, sein Aufgabenspektrum zu erweitern und verstärkt Schulungs- 
und Informationsveranstaltungen selbst durchzuführen. 
Auch der Abschlussbericht zur Evaluation des Thüringer Transpa-
renzgesetzes des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Ver-
waltung vom 31. August 2024 enthält hierzu folgende Handlungs-
empfehlung: 
„Um dem Ziel näher zu kommen, das ThürTG in der Fläche bekannter 
zu machen, erscheint es sinnvoll, dass das Aufgabenspektrum des 
TLfDI erweitert wird und dieser – wie von ihm selbst und einzelnen 
Beiratsmitgliedern vorgeschlagen – verstärkt Schulungs- und Infor-
mationsveranstaltungen selbst durchführt. Dies würde jedoch eine 
bessere Ressourcenausstattung voraussetzen.“ (Abschlussbericht zur 
Evaluation des Thüringer Transparenzgesetzes des Deutschen For-
schungsinstituts für öffentliche Verwaltung, S. 191 unter 3.).“ 
Gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 ThürTG überwacht der TLfDI die Einhal-
tung der Bestimmungen des ThürTG bei den in § 2 Abs. 1 ThürTG 
genannten Stellen. Darüber hinaus würde der TLfDI gerne vermehrt 
Schulungen und Informationsveranstaltungen anbieten, um zum einen 
das Transparenzbewusstsein der öffentlichen Stellen zu stärken und 
zu schärfen, aber auch um zum anderen bestehende Hemmnisse im 
Informationsfreiheitsbereich abzubauen. Insbesondere vor dem Hin-
tergrund, dass im kommenden Jahr das ThüringenVIS vollständig aus-
gerollt wird und damit Transparenzverpflichtungen gemäß § 6 Abs. 3 
ThürTG entstehen, sieht der TLfDI einen erhöhten Bedarf an Schu-
lungen und Informationsveranstaltungen. 
Der TLfDI fordert daher, personell besser ausgestattet zu werden, um 
diese zusätzliche Aufgabe wahrnehmen zu können. 
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2. Gesetzliche Regelungen zu den Veröffentlichungs- und 
Transparenzverpflichtungen (§§ 5, 6 ThürTG) 

Aus dem Evaluationsbericht (siehe Management Summary, Hand-
lungsempfehlungen, Nr. 5, Seite XIX) des FÖV zum ThürTG sowie 
dem Bericht (siehe Punkt 4.5, Handlungsempfehlungen 5, Seite 16 f.) 
der Landesregierung lässt sich deutlich entnehmen, dass die gesetzli-
chen Regelungen in den §§ 5, 6 ThürTG zur proaktiven Informations-
bereitstellung „reformbedürftig“ sind. 
Der TLfDI empfiehlt die Kürzung der gesetzlichen Normen auf den 
Regelungsgehalt von § 6 Abs. 1 ThürTG sowie § 6 Abs. 3 ThürTG, da 
diese Normen aufgrund der Kategorisierung und der deutlichen Fest-
legung, um welche Informationen es sich handelt, in der Praxis im 
Sinne der Transparenz umsetzbarer wären. In einem parlamentari-
schen Gesetzgebungsverfahren steht der TLfDI dazu sehr gern bera-
tend zur Seite. 
Abschließend verweist der TLfDI in diesem Zusammenhang auf seine 
Tätigkeitsberichte 1 bis 3 zum ThürTG, in denen die Umsetzung der 
§§ 5 und 6 ThürTG kritisch bemängelt wurde. Die entsprechenden 
Berichte des TLfDI sind dieser Stellungnahme als Anlage beigefügt. 
3. Verhältnis des ThürTG zu vermeintlichen Spezialvorschrif-

ten 
Viele Kommunen stützen sich beim Zugang zu amtlichen Informatio-
nen auf § 42 Abs. 3 Satz 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) 
und sehen darin eine spezialgesetzliche Regelung im Sinne von § 4 
Abs. 2 ThürTG. Dieser Auffassung folgt der TLfDI nicht. 
Er möchte in diesem Zusammenhang auf die Gesetzesbegründung der 
Landesregierung zu § 4 Abs. 2, zu den Sätzen 1 und 2 ThürTG (Land-
tagsdrucksache 6/6684, Seite 43) hinweisen: „Die Verdrängung er-
folgt jedoch nur, wenn die Rechtsnorm eine abschließende Regelung 
enthält. Hierbei ist allein das Bestehen einer Norm als solches nicht 
geeignet, einen Rückschluss auf das Konkurrenzverhältnis zuzulassen, 
wenn diese Norm aus der Zeit vor Einführung der Informationsfrei-
heits- beziehungsweise Transparenzgesetze stammt, da in dieser Zeit 
die Verwaltung grundsätzlich nicht öffentlich arbeitete und Infor-
mationsrechte als Ausnahme einer Regelung bedurften.“ 
Die ThürKO ist vor dem ThürTG (1. Januar 2020) in Kraft getreten 
und sollte deshalb nicht aufgrund ihres längeren gesetzlichen Beste-
hens als spezialgesetzliche Regelung angesehen werden und deshalb 
die Regelung des ThürTG verdrängen. Die Entwicklung des Transpa-
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renzgedankens des Gesetzgebers ist leider erst später – nach Inkraft-
treten der ThürKO – hinzugetreten. Eine gesetzliche Anpassung in der 
ThürKO, um das Transparenzverhalten der Kommunen zu steigern, ist 
leider noch nicht geschehen. Aus Sicht des TLfDI wird daher dringend 
empfohlen, eine gesetzgeberische Klarstellung in die ThürKO aufzu-
nehmen, die das Verhältnis des ThürTG zur ThürKO regelt. So wird 
es auch für den Rechtsanwender deutlich und Streitfälle können ver-
mieden werden.  
4. Weitere Hinweise 
Des Weiteren möchte der TLfDI auf folgende Punkte eingehen: 
a) Grundsatz „access for one – access for all“ 
In dem Bericht der Thüringer Landesregierung wird gegen die gesetz-
liche Aufnahme des Grundsatzes „access for one – access for all“ (zu 
Deutsch: Zugang für einen – Zugang für alle) argumentiert (Punkt 4.2, 
Seite 12 ff). Der Grundsatz bezweckt, dass Informationen, die von ei-
ner Person in einem Antragsverfahren angefordert und von der öffent-
lichen Stelle auch zur Verfügung gestellt wurden, automatisch in das 
Transparenzregister eingestellt werden, sodass dritte Personen Zu-
gang darauf erhalten. 
Der TLfDI möchte in diesem Zusammenhang auf bereits bestehende 
gesetzliche Regelungen anderer Bundesländer hinweisen. So gibt es 
in Rheinland-Pfalz in § 7 Abs. 1 Nr. 14 Landestransparenzgesetz 
Rheinland-Pfalz (LTranspG) die gesetzliche Verpflichtung, dass die 
„… im Rahmen des Antragsverfahrens gemäß den Bestimmungen des 
Teils 3 elektronisch zugänglich gemachte Informationen …“ der Ver-
öffentlichungspflicht in Rheinland-Pfalz unterliegen. Auch Bremen 
hat eine ähnliche Formulierung des Grundsatzes „access for one – ac-
cess for all“ in § 11 Abs. 4 Satz 2 Nr. 9, und § 11 Abs. 5 Gesetz über 
die Freiheit des Zugangs zu Informationen für das Land Bremen 
(BremIFG) dergestalt aufgenommen, dass schriftlich und elektronisch 
gestellte Anträge auf Informationszugang ohne Preisgabe von perso-
nenbezogenen Daten und Geschäftsgeheimnisse zu veröffentlichen 
sind.  
Des Weiteren hat Schleswig-Holstein die Regelung in § 11 Abs. 1 S. 4 
Nr. 6 Informationszugangsgesetz für das Land Schleswig-Holstein 
(IZG-SH) aufgenommen, dass elektronisch erteilte Auskünfte auf-
grund von Anträgen der Veröffentlichungspflicht unterstehen. 
Für den TLfDI zeigt sich deutlich, dass es Bundesländer gibt, die sich 
für die gesetzliche Regelung des Grundsatzes „access for one – access 
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for all“ bewusst entschieden und in den Informationsfreiheitsgesetzen 
aufgenommen haben. 
Durch die Veröffentlichung von bereits zugänglich gemachten amtli-
chen Informationen kann zum einen – gerade in Zeiten von Fachkräf-
temangel in der Verwaltung – Personal und zum anderen auch Zeit 
eingespart werden. Die Nachvollziehbarkeit von Verwaltungshandeln 
kann dadurch gesteigert werden. 
b) Besetzung des Beirats beim Landesbeauftragten für die Informati-
onsfreiheit 
Wie aus dem Evaluationsbericht (siehe Punkt 3.5.2, „Weitere Rege-
lungen des ThürTG“ – Seite 149) zu entnehmen ist, wurde die derzei-
tige Besetzung des Transparenzbeirats beim TLfDI kritisiert. Das 
TMIK ist sowohl als ordentliches Mitglied als auch als Vertreter des 
ordentlichen Mitglieds im Beirat vertreten. Der TLfDI sowie das FÖV 
sprechen sich hinsichtlich der Besetzung des Beirats beim Landesbe-
auftragten für die Informationsfreiheit nach § 20 Abs. 1 Satz 3 und 
Satz 5 ThürTG (auch) dafür aus, dass das Mitglied der Landeregierung 
zum einen vom Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales 
(TMIK) und zum anderen vom Thüringer Ministerium für Umwelt, 
Energie und Naturschutz (TMUEN) besetzt wird. 
c) Thüringer Umweltinformationsgesetz 
Der TLfDI bekräftigt die Feststellung der Thüringer Landesregierung 
in ihrem Bericht (Punkt 2.4, Seite 5), dass sich das Thüringer Umwel-
tinformationsgesetz (ThürUIG) als eigenständiges Gesetz bewährt 
hat. 
d) Zeitpunkt der Evaluierung 
Die Landesregierung (siehe Punkt 2.2 – Zeitpunkt der Evaluierung, 
Seite 4 ihres Berichts) und das FÖV (Evaluationsbericht, Punkt 5.6 – 
Zielerreichung und Nebeneffekte, Seite 186 f.) stellen fest, dass der 
Zeitpunkt der Evaluierung zum Stand der Umsetzung des ThürTG un-
günstig ist und somit keine klaren Aussagen getroffenen werden kön-
nen, ob sich das ThürTG bewährt hat. Als Begründung hierfür wird 
aufgeführt, dass in dem Zeitraum ab Inkrafttreten am 1. Januar 2020 
und bis zur Vorlage des Evaluationsberichts am 1. Januar 2024 zum 
einen aufgrund der Corona-Pandemie das ThürTG nicht auf der Prio-
ritätenliste stand und zum anderen in dem Zeitraum es noch kein lan-
deseinheitliches, ausgerolltes ThüringenVIS gab. Des Weiteren weist 
die Landesregierung im Punkt 2.2 (Seite 4) ihres Berichts darauf hin, 
dass erst am 20. September 2022 die ebenso zu evaluierende Verwal-
tungskostenordnung zum ThürTG in Kraft getreten ist. 
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Der TLfDI empfiehlt, eine weitere Evaluation nach spätestens sechs 
Jahren ab Inkrafttreten des ThürTG durchzuführen. 
Der TLfDI ist gerne bereit, seine Unterstützung und seine praktischen 
Erfahrungen bei der Umsetzung der Ergebnisse zur Weiterentwick-
lung des ThürTG anzubieten. 
Abschließend möchte der TLfDI noch einmal ausdrücklich darauf hin-
weisen, dass sowohl aus dem Evaluationsbericht des FÖV im Punkt 4 
(Seite 164 ff.) als auch aus dem Bericht der Landesregierung im 
Punkt 1 Buchstabe c) (Seite 2) hervorgeht, dass das Amt des Landes-
beauftragten für den Datenschutz mit dem Amt des Landesbeauftrag-
ten für die Informationsfreiheit in Personalunion wahrgenommen wer-
den kann, so wie es in den anderen Bundesländern auch der Fall ist. 
 

 Umfrage 2023 bei den Kommunen zur Umsetzung des 
ThürTG 

 
Eine vom TLfDI im Berichtszeitraum durchgeführte freiwillige Um-
frage in den Kommunen zu praktischen Auswirkungen des Thüringer 
Transparenzgesetztes (ThürTG) ergab ein deutliches Bild darüber, wie 
die Umsetzung des „jungen“ ThürTG im Freistaat sowohl in der Kom-
munalverwaltung als auch bei den Bürgerinnen und Bürgern ange-
kommen ist. 
 
Der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Infor-
mationsfreiheit (TLfDI) führte im Berichtszeitraum eine freiwillige 
und anonyme Umfrage bei den Thüringer Kommunen zu praktischen 
verwaltungsinternen Auswirkungen des am 1. Januar 2020 in Kraft 
getretenen Thüringer Transparenzgesetzes (ThürTG) durch. Ziel der 
Umfrage war die Erstellung eines groben ersten Lagebildes für den 
TLfDI bezüglich der Umsetzung des ThürTG sowie zur Einschätzung, 
ob das ThürTG näher in den Anwendungshorizont der Kommunen so-
wie in das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger gekommen ist. 
Das Ergebnis fällt eher ernüchternd aus, wie man im Einzelnen sehen 
kann: 
Angeschrieben wurden alle Thüringer Kommunen mit der Bitte, an 
dieser freiwilligen Umfrage teilzunehmen. Wie man nachfolgend se-
hen kann, erhielt der TLfDI Rückmeldungen von fast einem Viertel 
der angeschriebenen Kommunen.  
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Aus den eingegangenen Antworten dieser Umfrage ergab sich im Ein-
zelnen folgendes Bild: 
 

 
 
Die antwortenden Kommunen schätzten den Verwaltungsaufwand 
im Zusammenhang mit dem ThürTG zu circa einem Viertel als „er-
höht“ ein, über die Hälfte der antwortenden Kommunen mindestens 
als „hoch“ beziehungsweise „sehr hoch“. Eine vergleichsweise Kon-
stanz oder Verringerung konnte nur der weit geringere Anteil der 
antwortenden Kommunen erkennen. 
 

Antworten:
48

23%
keine 

Antworten:
163
77%

Reaktionen auf die 
freiwillige Umfrage
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Der weit überwiegende Anteil der antwortenden Kommunen be-
schrieb hier vergleichsweise keine Änderungen des Antragsvolu-
mens im Vergleich zu der Zeit vor Inkrafttreten des ThürTG. 
 
 

 
 
Nur ein geringer Teil der Kommunen, hier lediglich 13 Prozent, er-
hoben seit Inkrafttreten des ThürTG Verwaltungskosten gemäß § 15 
ThürTG.  
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Der überwiegende Anteil der Kommunen (87 Prozent) erhob keine 
Verwaltungskosten. 
 

 
 
Der überwiegende Anteil der Kommunen (60 Prozent) – welcher 
diese Frage beantworten konnte – nahm an der Umfrage des Thürin-
ger Ministeriums für Inneres und Kommunales (TMIK) zur Evalua-
tion des ThürTG teil. Ein nicht unwesentlicher Anteil der antworten-
den Kommunen konnte über die Teilnahme oder Nichtteilnahme keine 
Auskunft geben. 
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Ein Hilfebedarf wurde außerdem von einem stark überwiegenden 
Anteil der Kommunen (83 Prozent) gesehen. 
 

 
 
Diese Gelegenheit nutzte der TLfDI auch, um in Erfahrung zu brin-
gen, aus welchen Schwerpunktbereichen die an die Kommunen ge-
richteten Anfragen kommen. 
Ein nicht unwesentlicher Teil der Kommunen ließ diese Frage unbe-
antwortet. Ein anderer nicht unwesentlicher Anteil hatte keine Anfra-
gen. Zur thematischen Übersicht werden bei dieser Auswertung die 
unbeantworteten Fragen und die Antwort „es gab keine Anfragen“ au-
ßer Acht gelassen. 
Bei dieser Fragestellung waren Mehrfachantworten möglich, auch gab 
es in dieser Fragestellung keine vorgegebenen Antwortmöglichkeiten. 
Der TLfDI fasst hier aus Vereinfachungsgründen die einzelnen Ant-
worten in größere Sachbereiche zusammen. 
Ein wesentlicher Anteil der Anfragen nach dem ThürTG betraf hier 
das Planungsrecht, gefolgt vom Bereich Melderecht und Anfragen 
an den Gemeinderat. Zu geringen Teilen gab es jedoch auch Anfra-
gen zu Naturdenkmalen, zum Ordnungsrecht, zu Finanzangelegenhei-
ten oder Geschichtlichem. 
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 Gemeinsame Kooperation mit der Thüringer Landesmedi-
enanstalt für mehr Transparenzbewusstsein 

 
Im Berichtszeitraum ließ der TLfDI in Kooperation mit der TLM eine 
Talkrunde aufzeichnen, die den Transparenzgedanken des ThürTG in 
das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger rücken sollte. Die Idee 
einer Kooperation zwischen dem TLfDI und der TLM entstand im 
Beirat beim Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit auf An-
gebot des TLfDI. Weitere Talkrunden zum Thema der Informations-
freiheit sollen geplant werden. 
 
Im vorherigen 3. Tätigkeitsbericht zum Thüringer Transparenzgesetz 
wurde bereits unter Punkt 1.1 darüber berichtet, dass der Thüringer 
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
(TLfDI) 2023 durch eine Kooperation mit der Thüringer Landesmedi-
enanstalt (TLM) öffentlichkeitswirksam die Attraktivität des Rechts 
der Informationsfreiheit in den Fokus rücken will und die vielleicht 
etwas trockene und unübersichtliche Rechtsmaterie des Thüringer 
Transparenzgesetzes (ThürTG) verständlicher darstellen möchte. 
Gesagt, getan: Der TLfDI initiierte am 22. März 2023 eine Auftakt-
veranstaltung in Form einer Talkrunde über das Thema der Informati-
onsfreiheit in Thüringen in Kooperation mit der TLM, mit der er das 
Thema medial mehr in das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger 
rücken wollte. Denn: Wissen ist Macht! An der Talkrunde nahmen 
neben dem Thüringer Informationsfreiheitsbeauftragten, Dr. Lutz 
Hasse, als Talkgäste Frau Melanie Pesch von der Stadtverwaltung 
Jena, Herr Peter Häusler von „Mehr Demokratie e. V., Landesverband 
Thüringen“ und Herr Niels Lötel, der eine Dissertation im Informati-
onsfreiheitsrecht geschrieben hatte, teil. 
In der angeregt diskutierenden Talkrunde, moderiert von der Journa-
listin Blanka Weber, schilderten die einzelnen Gäste ihre Sichtweise 
zur Entwicklung der Informationsfreiheit in Thüringen in den letzten 
zehn Jahren, übten Kritik am derzeit geltenden ThürTG und gaben 
konstruktive Impulse für Verbesserungen. Die knapp einstündige 
Talkrunde kann gern auf der Internetseite des TLfDI unter 
https://tlfdi.de/wir/veranstaltungen/ angeschaut werden. 
Ein großer Dank gilt der TLM für die gelungene Zusammenarbeit mit 
dem TLfDI im Sinne der Informationsfreiheit. Durch die gemeinsame 
Kooperation wurden neue Ideen entwickelt, wie perspektivisch das 

https://tlfdi.de/wir/veranstaltungen/
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Transparenzbewusstsein eines jeden Thüringer Bürgers/einer Thürin-
ger Bürgerin erhöht werden könnte. 
So soll es beispielsweise eine weitere Talkrunde mit neuen, interes-
santen Gästen geben. Weitere Informationen wird der TLfDI rechtzei-
tig dazu bekanntgeben. 
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2. Aus der Dienststelle des TLfDI 
 

 
Architektur Innen - Pixabay 
 

 Transparenzanträge an den TLfDI 
 
Nicht jeder Antrag nach dem Thüringer Transparenzgesetz an den 
TLfDI kann nach den Wünschen des Antragsstellers beantwortet wer-
den. Es gibt Schranken bei diesen Anträgen. Beispielsweise wenn sich 
Anträge auf noch laufende Verfahren oder auf Entwürfe beziehen. 
 
Im Berichtszeitraum gingen 15 Anträge nach dem Thüringer Transpa-
renzgesetz (ThürTG) beim Thüringer Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit (TLfDI) selbst ein. Die ge-
wünschten Informationen bezogen sich auf Statistiken in unterschied-
lichen Bereichen, wie zum Beispiel zu verhängten Geldbußen, Perso-
nalstatistiken, benannte Datenschutzbeauftragte, zu durchgeführten 
Kontrollen oder eingegangenen Datenschutzverstößen in einem be-
stimmten Zeitraum. 
Bei jedem Antrag muss durch die Stelle an die sich der Antrag richtet, 
geprüft werden, ob ein Recht auf Informationszugang grundsätzlich 
besteht und ob es Gründe gibt, die gegen eine Herausgabe sprechen. 
Letzteres ist bei noch laufenden Verfahren der Fall. Wird ein Antrag 
auf Auskunft über amtliche Informationen zu einem noch laufenden 
Verfahren gestellt, kann diesem Antrag nach dem ThürTG nicht ent-
sprochen werden. Vielmehr ist hier das Verfahrensrecht vorrangig an-
zuwenden, § 4 Abs. 2 Satz 3 ThürTG. Der Antragssteller hätte somit 
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ein Recht auf Akteneinsicht nach § 29 Thüringer Verwaltungsverfah-
rensgesetz – sofern er Beteiligter in dem Verfahren ist. Wenn der An-
tragsteller kein Beteiligter ist, kann dem Antrag nicht entsprochen 
werden. 
In einem Fall war der Antragsteller Beteiligter in dem noch laufenden 
Verfahren. Der Antrag wurde dem Fachreferat beim TLfDI zur Ge-
währung der Akteneinsicht übergeben. Anders stellt es sich bei Anträ-
gen dar, die sich beispielsweise auf Entwürfe beziehen. Hier ist klar 
im ThürTG definiert, dass Anträge, welche sich auf Entwürfe zu Ent-
scheidungen sowie Arbeiten und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren 
Vorbereitung beziehen, nach § 12 Abs. 2 ThürTG abzulehnen sind. 
Den meisten Transparenzanträgen konnte der TLfDI im Berichtszeit-
raum jedoch entsprechen.  
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3. Einzelfälle 
 

 
Lupe Menschen Kopf - Pixabay 
 

 Zugang zu Informationen nach der Insolvenzordnung? 
 
Bei der Antragsbearbeitung nach dem ThürTG ist zu Beginn nach § 4 
Abs. 2 ThürTG zu prüfen, ob spezialgesetzliche Regelungen der An-
wendung des ThürTG entgegenstehen. Abschließende Auskunftsan-
spruchsregelungen müssen dazu im Spezialgesetz geregelt sein. 
 
Im Berichtszeitraum erreichten den Thüringer Landesbeauftragten für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit (TLfDI) auch allge-
meine Anfragen, wie das Thüringer Transparenzgesetz (ThürTG) in 
der Praxis umzusetzen ist. So wandte sich ein Landratsamt an den 
TLfDI und bat um rechtliche Auskunft im Umgang mit einem Antrag 
auf Informationszugang nach dem ThürTG, der beim Landratsamt 
eingegangen war. Der Sachverhalt wurde wie folgt geschildert: Ein 
Insolvenzverwalter hatte bei der Vollstreckungsstelle des Landratsam-
tes einen Beitragskostenauszug ab dem 1. Januar 2015 beantragt, aus 
dem sich auch Zahlungen des Schuldners (als natürliche Person) ein-
schließlich des jeweiligen Datums der Zahlung entnehmen ließen. Das 
Landratsamt sah Hinderungsgründe in den §§ 80 und 97 Insolvenzor-
dnung (InsO) dafür, dass die begehrten Informationen dem Insolvenz-
verwalter zur Verfügung gestellt werden dürften. 
Der TLfDI würdigte den Sachverhalt nach den gesetzlichen Bestim-
mungen des ThürTG wie folgt: Nach § 9 Abs. 1 Satz 1 ThürTG wird 
der Zugang zu den, bei den öffentlichen Stellen vorhandenen amtli-
chen Informationen auf Antrag gewährt. Für die Anwendung dieser 
Norm ist es entscheidend, dass es sich zum einen um eine amtliche 
Information im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1 ThürTG handeln muss und 
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zum anderen, dass die amtliche Information bei der öffentlichen Stelle 
auch tatsächlich vorhanden ist. Sollten die Voraussetzung des § 9 
Abs. 1 Satz 1 ThürTG erfüllt sein, ist im nächsten Schritt abzuprüfen, 
ob gesetzliche Ausschlussgründe vorliegen, dass die begehrten amtli-
chen Informationen nicht herausgegeben werden dürfen oder ob die 
begehrten Informationen nur zum Teil zur Verfügung gestellt werden. 
Sollten keine Ausschlussgründe vorliegen, kann die begehrte amtliche 
Information dem Antragsteller zur Verfügung gestellt werden. 
  4 Abs. 2 Satz 1 ThürTG regelt, dass, soweit besondere Rechtsvor-
schriften den Zugang zu Informationen, die Auskunftserteilung oder 
die Gewährung von Akteneinsicht regeln, diese den Bestimmungen 
dieses Gesetzes, also des ThürTG, vorgehen. 
Zurück zum konkreten Fall: Das Landratsamt hatte in seiner Anfrage 
bereits datenschutzrechtliche Bedenken und demnach Hinderungs-
gründe aufgrund des § 80 und § 97 InsO gesehen, die dagegenspra-
chen, dem Antragsteller die begehrten Informationen zur Verfügung 
zu stellen. 
§ 80 Abs. 1 InsO regelt, dass durch die Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens das Recht des Schuldners, das zur Insolvenzmasse gehörende 
Vermögen zu verwalten und über es zu verfügen, auf den Insolvenz-
verwalter übergeht. § 97 Abs. 1 InsO regelt, dass der Schuldner ver-
pflichtet ist, dem Insolvenzgericht, dem Insolvenzverwalter, dem 
Gläubigerausschuss und auf Anordnung des Gerichts der Gläubiger-
versammlung über alle das Verfahren betreffende Verhältnisse Aus-
kunft zu geben. 
Die genannten Normen der §§ 80 und 97 InsO sind als spezialgesetz-
liche Regelungen anzusehen, da es sich insbesondere bei § 97 InsO 
um eine abschließende Auskunftsanspruchsregelung nach § 4 Abs. 2 
Satz 1 ThürTG handelt. Zur „abschließenden Auskunftsanspruchsre-
gelung“ hatte der TLfDI bereits im 2. Tätigkeitsbericht zum ThürTG 
unter Punkt 3.8 (https://tlfdi.de/fileadmin/tlfdi/info/2._tatigkeitsbe-
richt_des_informationsfreiheitsbeauftragten.pdf) berichtet und Nähe-
res kann darin nachgelesen werden. 
Da der Sachverhalt vom Landratsamt sehr kurz gefasst war, konnte 
der TLfDI nicht einschätzen, ob es sich bei der antragstellenden Per-
son um einen Insolvenzverwalter des in § 80 Abs. 1 InsO genannten 
Schuldners handelte, der Zugang zu den begehrten Informationen 
hätte erhalten können. Hätte es sich allerdings in dem genannten Sach-
verhalt um einen (unzuständigen) Insolvenzverwalter gehandelt, der 

https://tlfdi.de/fileadmin/tlfdi/info/2._tatigkeitsbericht_des_informationsfreiheitsbeauftragten.pdf
https://tlfdi.de/fileadmin/tlfdi/info/2._tatigkeitsbericht_des_informationsfreiheitsbeauftragten.pdf
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nicht nach den §§ 80 und 97 InsO Anspruch auf die begehrten Infor-
mationen hatte, dann wäre die Auskunft aufgrund der §§ 80 und 97 
InsO nicht zu gewähren gewesen und somit der Antrag auf Informati-
onszugang nach dem ThürTG abzulehnen. Denn die speziellere Rege-
lung fand sich – wie aufgezeigt – in den genannten Normen der InsO. 
Der TLfDI hatte dazu beim Landratsamt um Rückmeldung gebeten, 
allerdings keine weiteren Details zur informationsfreiheitsrechtlichen 
Prüfung erhalten. Für den TLfDI war die Anfrage daher abgeschlos-
sen. 
 

 Fragen zum Winterdienst nicht mit dem ThürTG 
 
Das ThürTG soll den Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu, bei 
öffentlichen Stellen, vorhandenen Informationen maßgelblich erleich-
tern. Zielführend für die Erreichung dieses Ziels ist es, dass die An-
tragstellenden möglichst präzise angeben, welche amtlichen Doku-
mente sie mit dem Recht auf Informationszugang einsehen möchten. 
Nach § 9 Abs. 1 ThürTG müssen die amtlichen Informationen tatsäch-
lich bei der öffentlichen Stelle vorhanden sein. Es besteht für die öf-
fentliche Stelle grundsätzlich keine Verpflichtung zur Informations-
beschaffung oder zur Wiederbeschaffung nicht mehr verfügbarer amt-
licher Informationen. 
 
Ein aufmerksamer Bürger wandte sich 2023 an seine Kommune, da er 
verwundert war, warum vor seiner Haustür der kommunale Winter-
dienst nicht den Fußweg vom Schnee befreit hatte. Um den Dingen 
auf die Spur zu kommen, wandte er sich förmlich an die besagte Kom-
mune, stellte einen Antrag auf Informationszugang nach dem Thürin-
ger Transparenzgesetz (ThürTG) und hinterfragte insbesondere, wa-
rum die Kommune der Verkehrssicherungspflicht bisher nicht nach-
gekommen sei und wann die Kommune dieser Pflicht nachkommen 
werde. Die Kommune verwehrte ihm die Auskunft oder vielmehr die 
Beantwortung seiner Fragen nach dem ThürTG und lehnte den Antrag 
ab. Frustriert meldete sich der Bürger daraufhin beim Thüringer Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
(TLfDI) und bat um Vermittlung, um doch noch an die für ihn offenen 
Antworten zu gelangen. 
Der TLfDI wandte sich daraufhin an die Kommune und bat um Stel-
lungnahme, aus welchen Gründen der Antrag auf Informationszugang 
nach dem ThürTG abgelehnt worden war. Die Kommune legte dem 
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TLfDI glaubhaft dar, dass bei ihr die begehrten Informationen nach 
dem ThürTG dort nicht vorhanden seien, da der aufmerksame Bürger 
den Mangel in Form des nichterfolgten Schneeräumens auf dem Geh-
weg mit seinem Antrag auf Informationszugang nach dem ThürTG 
erstmalig angezeigt und die Kommune bisher darüber keine Kenntnis 
erlangt hätte. 
Der TLfDI kam aufgrund der Stellungnahme der Kommune schnell 
zu folgendem Ergebnis: Gemäß § 9 Abs. 1 ThürTG wird Zugang zu 
den, bei den öffentlichen Stellen vorhandenen, amtlichen Informatio-
nen auf Antrag gewährt. Wie die Kommune im hier vorliegenden Fall 
aber mitgeteilt hatte, waren die begehrten Informationen bei ihr noch 
gar nicht vorhanden und somit konnte sie die begehrten Informationen 
nicht zur Verfügung stellen. Die Kommune konnte demzufolge nicht 
anders handeln, als den besagten Antrag abzulehnen. 
Der TLfDI folgte der Auffassung der Kommune und teilte dem Bürger 
die Tatsachen seiner informationsfreiheitsrechtlichen Prüfung mit. 
Zusätzlich wurde auf Folgendes hingewiesen: Die öffentliche Stelle 
kann über den Zugang zu amtlichen Informationen erst dann entschei-
den, wenn die begehrten Informationen bei ihr auch tatsächlich vor-
liegen, beziehungsweise vorhanden sind. Hier ist auf die Gesetzesbe-
gründung zum ThürTG der Landesregierung in der Landtagsdrucksa-
che 6/6684 zu § 4 Abs. 1 ThürTG hinzuweisen: „Es besteht für die 
öffentliche Stelle grundsätzlich keine Verpflichtung zur Informations-
beschaffung oder zur Wiederbeschaffung nicht mehr verfügbarer amt-
licher Informationen. Nicht auf eine vorhandene Information richtet 
sich ein Antrag, wenn sich diese erst aus einer Rechtsanwendung, Be-
rechnung oder Auswertung durch die öffentlichen Stellen ergeben.“ 
Abschließend noch ein praktischer Hinweis: Der TLfDI sieht es 
grundsätzlich als wenig erfolgversprechend an, wenn Antragsteller 
ihre Anträge auf Informationszugang nach dem ThürTG als Fragestel-
lungen formulieren. Zielführender ist es, die Herausgabe von konkret 
benannten amtlichen Informationen zu beantragen. 
 

 Anschrift gegen amtliche Informationen? 
 
Auch wenn es aus innerorganisatorischen Gründen für öffentliche 
Stellen einfacher ist, im Zusammenhang mit einer Eingangsbestäti-
gung beim Antragsteller nach einer zustellfähigen Anschrift zu fragen, 
ist diese dennoch nicht in jedem Fall erforderlich. 
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Den Zugang zu amtlichen Informationen über den Stand der Umset-
zung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) begehrte 2023 ein Bürger. So 
stellte er einen Antrag auf Informationszugang nach dem Thüringer 
Transparenzgesetz (ThürTG) bei einer öffentlichen Stelle in Thürin-
gen. Sein Antrag war konkret ausformuliert. Der Antragsteller nutzte 
für sein Anliegen die Internetplattform „FragDenStaat“ und stellte sei-
nen Antrag per E-Mail bei der öffentlichen Stelle – ohne Angabe einer 
zustellfähigen Anschrift. 
Zunächst erhielt der Antragsteller eine Eingangsbestätigung seines 
Antrags. Zusätzlich forderte die öffentliche Stelle den Antragsteller 
auf, eine zustellfähige Anschrift mitzuteilen. Verwundert über diese 
Forderung, wandte sich der Antragsteller direkt an den Thüringer Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
(TLfDI) und teilte sein Unverständnis darüber mit, warum er seine 
Anschrift gegenüber der öffentlichen Stelle mitteilen müsste. Des 
Weiteren bat er den TLfDI um Vermittlung in der Angelegenheit, um 
am Ende doch an die begehrten Informationen zu gelangen, ohne seine 
Anschrift offen zu legen. 
Der TLfDI kontaktierte die öffentliche Stelle und bat um Stellung-
nahme der Beweggründe, warum sie die Forderung nach Mitteilung 
der Anschrift gleich zu Beginn der Antragsbearbeitung erhob. Die öf-
fentliche Stelle antwortete dem TLfDI, dass der Antragsteller in der 
Zwischenzeit schriftlich eine Antwort erhalten habe. Von der Vorlage 
einer zustellfähigen Anschrift wurde von der öffentlichen Stelle abge-
sehen. 
Der TLfDI teile daraufhin dem Antragsteller die Tatsachen der infor-
mationsfreiheitsrechtlichen Prüfung mit. Zunächst sah der TLfDI die 
Angelegenheit als erledigt an, allerdings wandte sich der Antragsteller 
am selben Tag erneut an diesen. Der Antragsteller teilte mit, dass er 
weitere Informationen zum gleichen Thema (Informationen zur Um-
setzung des OZG) von der besagten öffentlichen Stelle begehre. Auch 
hier hatte der Antragsteller prompt wieder eine Eingangsbestätigung 
der öffentlichen Stelle mit der Aufforderung erhalten, eine zustell-
fähige Anschrift mitzuteilen. 
Der TLfDI schrieb daher dieselbe öffentliche Stelle nochmals an. Die-
ses Mal legte der TLfDI allerdings seine Rechtsauffassung hinsicht-
lich der Abfrage der Anschrift bei der Antragsbearbeitung nach dem 
Thüringer Transparenzgesetz (ThürTG) dar: Die öffentliche Stelle 
möge nicht bereits vor Antragsbearbeitung eine zustellfähige An-
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schrift des Antragstellers erfragen. Der Zugang zu amtlichen Informa-
tionen nach ThürTG ist grundsätzlich für Jedermann gegeben. Hierbei 
kommt es nicht darauf an, ob es eine zustellfähige Anschrift gibt oder 
nicht. Der TLfDI teilt jedoch die Ansicht, dass im Zusammenhang mit 
der Kostenentstehung nach § 15 ThürTG aufgrund von Vollstre-
ckungsgründen eine zustellfähige Adresse von der öffentlichen Stelle 
erfragt werden kann. Auch hier besteht allerdings die Möglichkeit, 
nach § 15 Thüringer Verwaltungskostengesetz, einen Kostenvor-
schuss bei öffentlichen Leistungen zu fordern, ohne Mitteilung einer 
zustellfähigen Anschrift. Dadurch kann aufgrund des Gebots der Da-
tenminimierung nach Art. 5 Abs. 1 Buchstabe c) Datenschutz-Grund-
verordnung eine unnötige Verarbeitung von personenbezogenen Da-
ten vermieden werden. Der TLfDI bat die öffentliche Stelle die recht-
lichen Hinweise bei der weiteren Bearbeitung von Informationszu-
gangsanträgen zu beachten. 
Die öffentliche Stelle reagierte auf das Schreiben des TLfDI und teilte 
mit, dass die Abfrage einer zustellfähigen Anschrift aus praktischen 
Gründen zugleich mit der Eingangsbestätigung erfolge. Um weiteren 
Schriftverkehr in der Angelegenheit zu vermeiden und eine generelle 
Einigung zur Abfrage einer zustellfähigen Anschrift zu erzielen 
schlug der TLfDI einen gemeinsamen Gesprächstermin mit der öffent-
lichen Stelle vor. Dieses Angebot nahm die öffentliche Stelle an. Und 
so setzten sich der TLfDI und die öffentliche Stelle im Berichtszeit-
raum an einem Tisch und klärten die Rechtslage. Am Ende stand die 
Einigung, dass die öffentliche Stelle zukünftig nicht voreilig eine Ab-
frage der zustellfähigen Anschrift im Zusammenhang mit der Ein-
gangsbestätigung vornimmt. Der TLfDI konnte den Sachverhalt ab-
schließen. 
 

 Zugang zu Vertragsunterlagen – am Ende nur zum Teil 
 
Besteht nach § 10 Abs. 5 Satz 1 ThürTG ein Anspruch auf Informati-
onszugang nur zum Teil, ist dem Antrag in dem Umfang stattzugeben, 
in dem der Informationszugang ohne Preisgabe der geheimhaltungs-
bedürftigen amtlichen Informationen möglich ist. Der sogenannte 
Teilzugang kann durch Schwärzung der schützenswerten amtlichen 
Informationen erfolgen. Bei der Gewährung eines Teilzugangs kön-
nen auch Kosten nach § 15 ThürTG entstehen. 
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Den Zugang zu Vertragsunterlagen zwischen einem Ministerium und 
der juris GmbH begehrte ein Antragsteller im Berichtszeitraum. Kon-
kret ging es dem Antragsteller um die aktuelle Fassung der Verträge 
zwischen dem Freistaat Thüringen und der juris GmbH, soweit die 
Vertragsfassung nicht bereits veröffentlicht worden war. Zusätzlich 
fügte der Antragsteller hinzu, dass für ihn die konkrete Ausgestaltung 
der vertraglichen Rechte und Pflichten des Landes einerseits und der 
juris GmbH andererseits von Interesse sei. 
Des Weiteren konkretisierte der Antragsteller seinen Antrag auf Infor-
mationszugang dahingehend, dass es ihm um die Vertragsinhalte 
gehe, die die Nutzung der juris Informationsdienste durch Justiz und 
Landesverwaltung sowie insbesondere die Übermittlung von Ge-
richtsentscheidungen an die juris GmbH regeln. Sofern eine konsoli-
dierte Fassung nicht vorhanden sei, beziehe sich sein Antrag auf den 
Ausgangsvertrag nebst Änderungsverträgen. 
Das besagte Ministerium lehnte den Antrag auf Informationszugang 
ab, da nach § 13 Abs. 1 Satz 1 zweite Alternative, in Verbindung mit 
Abs. 2 Thüringer Transparenzgesetz (ThürTG), geschützte Geschäfts-
geheimnisse der juris GmbH betroffen seien. Der Antragsteller 
wandte sich daraufhin an den Thüringer Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit (TLfDI) und beauftragte den 
TLfDI um Vermittlung in der Angelegenheit. 
Der TLfDI forderte das zuständige Ministerium zur Stellungnahme 
auf. Aus der Antwort des Ministeriums ging hervor, dass aus dessen 
Sicht der Zugang zu den begehrten Dokumenten komplett untersagt 
werden müsste, da Betriebs- beziehungsweise Geschäftsgeheimnisse 
der juris GmbH betroffen seien. Der TLfDI verwies in diesem Zusam-
menhang indes auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
(BVerwG) vom 17. März 2016 (Aktenzeichen: 7 C 2/15), das unter 
anderem Folgendes feststellt: „… einen ‘Ewigkeitsschutz‘ für unter-
nehmensbezogene Daten kennt das Informationsfreiheitsgesetz nicht. 
Auf vertragliche Vertraulichkeitsklauseln kann die Beklagte sich in-
soweit nicht berufen; das Informationsfreiheitsgesetz kann durch ver-
tragliche Vereinbarungen nicht abbedungen werden (Schoch, IFG, 
1. Aufl. 2009, § 6 Rn. 64).“ (Randnummer 36 des Urteils). 
Das zuständige Ministerium antwortete daraufhin zwar, dass es nicht 
der Rechtsauffassung des vom TLfDI zitierten Urteils folge, da es die 
Gerichtsentscheidung nicht für einschlägig im vorliegenden Sachver-
halt erachte. Allerdings wurde in der Zwischenzeit vom Ministerium 
ein sogenannter Teilzugang nach § 10 Abs. 5 ThürTG geprüft. Das 
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Ministerium teilte dem TLfDI in diesem Zusammenhang mit, dass es 
dem Antragsteller einen Teilzugang zu den begehrten Informationen 
durch Schwärzung der schützenswerten Inhalte gewähren werde. Der 
TLfDI sah das „Umdenken“ des Ministeriums als Teilerfolg an und 
bat es daher, dem Antragsteller die Option des Teilzugangs zu den 
begehrten Informationen mitzuteilen. 
Im Berichtszeitraum ging die abschließende Rückmeldung vom Mi-
nisterium nicht mehr beim TLfDI ein. 
 

 Zugang zu einer Stellenbeschreibung mit dem ThürTG? 
 
Auskünfte zu Personalangelegenheiten nach dem ThürTG haben eine 
gewisse Hürde zu überwinden. Sobald Daten Dritter in den begehrten 
Informationen betroffen sind, muss der Antragsteller ein rechtliches 
Interesse geltend machen. Darüber hinaus regelt § 13 Abs. 3 Satz 1 
ThürTG, dass das Informationsinteresse des Antragstellers nicht über-
wiegt bei Informationen aus Unterlagen, die mit dem Dienst- oder 
Amtsverhältnis der betroffenen Person in Zusammenhang stehen, ins-
besondere aus Personalakten, sofern nicht zehn Jahre nach dem Tod 
der betroffenen Person verstrichen sind. 
 
Im Berichtszeitraum versuchte ein Bürger, mit Hilfe des Thüringer 
Transparenzgesetzes (ThürTG), an eine Stellenbeschreibung eines mit 
Namen benannten Amtsarztes einer Kommune zu gelangen. Er stellte 
einen Antrag auf Informationszugang nach dem ThürTG bei der Kom-
mune und beantragte die Übersendung der Stellenbeschreibung einer 
mit Namen genannten Person. Hintergründe für seine Antragstellung 
gab der Bürger nicht bekannt, und er erhielt lediglich eine Eingangs-
bestätigung von der Kommune mit dem Hinweis, dass der Sachverhalt 
umgehend geprüft werde. 
Nachdem der Bürger und zugleich Antragsteller nicht innerhalb der 
gesetzlich vorgeschriebenen Frist nach § 10 Abs. 3 Satz 1 ThürTG 
eine Entscheidung über seinen oben genannten Antrag erhalten hatte, 
wandte er sich hilfesuchend an den Thüringer Landesbeauftragten für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit (TLfDI) und beauftragte 
ihn um Vermittlung in seinem Sachverhalt. 
Gesagt, getan, wandte sich der TLfDI an die Kommune und bat zu-
nächst um Stellungnahme, warum beim Bürger bisher keine Entschei-
dung zu seinem Antrag auf Informationszugang nach dem ThürTG 
eingegangen sei. 
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Die Kommune teilte daraufhin dem TLfDI mit, dass der Antragsteller 
Informationen begehrte, die konkret einen Amtsarzt und dessen Be-
schäftigungsverhältnis mit der Kommune beträfen. Die begehrten In-
formationen seien besonders schützenswerte Beschäftigtendaten und 
damit nach § 13 Abs. 3 Satz 1 ThürTG nicht herauszugeben. 
Der TLfDI würdigte den Sachverhalt nach den Bestimmungen des 
ThürTG wie folgt: Das ThürTG soll den Zugang zu amtlichen Infor-
mationen bei öffentlichen Stellen ermöglichen. Allerdings ist der Zu-
gang zu amtlichen Informationen bei öffentlichen Stellen nicht stets 
und ohne Beschränkungen möglich. Die öffentliche Stelle hat nach 
Vorliegen eines Antrags auf Informationszugang nach § 9 Abs. 1 
ThürTG individuell zu prüfen, ob die begehrten Informationen zur 
Verfügung gestellt werden können oder ob Ausschlussgründe vorlie-
gen, die die Zurverfügungstellung untersagen. Die Möglichkeit eines 
Teilzugangs ist nach § 10 Abs. 5 ThürTG unter den dort genannten 
Voraussetzungen zu beachten. 
Im vorliegenden Sachverhalt begehrte der Antragsteller konkret Aus-
künfte aus einem Dienstverhältnis eines Amtsarztes. § 13 Abs. 3 
Satz 1 ThürTG regelt, dass das Informationsinteresse des Antragstel-
lers nicht überwiegt bei Informationen aus Unterlagen, die mit dem 
Dienst- oder Amtsverhältnis der betroffenen Person in Zusammen-
hang stehen, insbesondere aus Personalakten, sofern nicht zehn Jahre 
nach dem Tod der betroffenen Person verstrichen sind. 
Des Weiteren war hier auf § 9 Abs. 3 ThürTG hinzuweisen. Dieser 
regelt, dass, sobald Daten Dritter (vergleiche § 3 Abs. 1 Nr. 5 
ThürTG) in den begehrten Informationen betroffen sind, der Antrag 
auf Informationszugang mit einem rechtlichen Interesse geltend ge-
macht werden muss. Damit diese Voraussetzung seitens des Antrag-
stellers erfüllt wird, muss dieser darlegen, dass er selbst auf Grund 
einer Rechtsnorm einen Anspruch auf die begehrten Informationen 
hat, beziehungsweise die Informationen zur Geltendmachung rechtli-
cher Ansprüche benötigt. 
Wie die Kommune dem TLfDI auf Nachfrage mitteilte, wurde vom 
Antragsteller im konkreten Fall kein rechtliches Interesse geltend ge-
macht, sodass deswegen der Schutz des Dritten, also des Amtsarztes 
überwog, dessen Datenübermittlung hier konkret in Rede stand. Auf-
grund dessen musste die Kommune auch kein Drittbeteiligungsver-
fahren einleiten. 
Der TLfDI schloss ferner auch die Möglichkeit eines Teilzugangs zu 
den Informationen nach § 10 Abs. 5 ThürTG aus, da der Antragsteller 
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konkrete Auskünfte zu dem Dienstverhältnis des Amtsarztes begehrte. 
Als Begründung für diesen Ausschluss verwies der TLfDI darauf, dass 
auch ein Teil-Informationszugang hier nicht ohne Preisgabe der ge-
heimhaltungsbedürftigen amtlichen Informationen möglich gewesen 
wäre. 
Für den TLfDI hatte sich die Angelegenheit abschließend erledigt, da 
der Antragsteller nach § 13 Abs. 5 Satz 1 ThürTG nicht das Recht auf 
Zugang zu den begehrten Informationen nach dem ThürTG besaß. 
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4. Rechtsprechung 
 

 
Hammer Bücher Gesetz - Kostenloses Foto auf Pixabay 
 

 „Maskendeals“ während der Corona-Pandemie – Unterla-
gen dürfen nicht zurückgehalten werden 

 
Das Bundesgesundheitsministerium unterlag vor dem Verwaltungsge-
richt Köln und ist verpflichtet, Informationen über die Beschaffung 
von FFP-2-Masken während der Corona-Pandemie herauszugeben. Es 
war weder ein unverhältnismäßiger Verwaltungsaufwand seitens des 
Gerichts erkennbar, noch legte das Ministerium andere Ausschluss-
gründe hinreichend dar, die gegen die Herausgabe der Informationen 
sprachen. 
 
Im März 2020 schrieb das Bundesgesundheitsministerium die Be-
schaffung von Schutzmasken (FFP-2-Masken) aus. Zur Unterstützung 
des Beschaffungsverfahrens bediente sich das Ministerium dabei einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und einer Rechtsanwaltskanzlei. 
Letztlich wurden mehr als eine Milliarde Masken geliefert. 
Im Nachgang gab es jedoch mehrere zivilrechtliche Verfahren zu der 
Frage, ob die Unternehmen, die Schutzmasken geliefert hatten, ihren 
vertraglichen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachgekommen wa-
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ren. Ein Unternehmer verlangte nun auf Grundlage des Informations-
freiheitsgesetzes des Bundes Zugang zu allen Gutachten und Stellung-
nahmen der beauftragten Beratungsgesellschaft und der Rechtsan-
waltskanzlei. Eine andere Person begehrte Zugang zu sämtlichem 
Schriftverkehr zwischen dem damaligen Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn und einer Unternehmerin, gegen die auch strafrechtlich 
ermittelt wurde. 
Das Ministerium lehnte jedoch beide Anträge ab, woraufhin die An-
tragsteller ihrerseits erfolgreich Klage erhoben. Das Verwaltungsge-
richt Köln (VG Köln, Urteile vom 19. Januar 2023 – 13 K 2382/2 und 
13 K 3485/21) sah die vom Ministerium angebrachten Gründe für eine 
Verweigerung des Zugangs zu den Informationen als unbegründet an. 
Der pauschalen Behauptung, es würde einen unverhältnismäßigen 
Aufwand seitens des Ministeriums darstellen, die Informationen zu-
sammenzusuchen, hielt das Gericht dem Ministerium dessen Größe 
entgegen. Bei der Größe des Ministeriums sei ein erhöhter Verwal-
tungsaufwand hinnehmbar, so das VG Köln. Folglich griff diese Be-
hauptung des Ministeriums nicht. Auch würden Beratungen des Mi-
nisteriums nach Auffassung des Verwaltungsgerichts nicht beeinflusst 
werden, da die Entscheidung zur Maskenbeschaffung bereits abge-
schlossen war. Weiterhin sah das Gericht es auch nicht als gegeben 
an, dass die Informationsbeschaffung nachteiligen Auswirkungen auf 
die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens hätte, da dieser 
Ausschlussgrund nicht die Erfolgsaussichten der öffentlichen Stelle 
vor Gericht sichern soll, sondern nur den ordnungsgemäßen Ablauf 
eines Gerichtsverfahrens. Zudem hatte das Ministerium nicht ausrei-
chend genug dargelegt, welche nachteilige Auswirkungen die Zurver-
fügungstellung der Informationen auf die zivilgerichtlichen Verfahren 
sowie strafrechtlichen Ermittlungsverfahren haben könnte. 
Das Gericht stellte aber auch fest, dass die Pflicht zur Herausgabe der 
E-Mail-Korrespondenz nicht die Herausgabe etwaiger Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse beinhalte. Dies müsste das Ministerium prüfen 
und Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gegebenenfalls unkenntlich 
machen. 
Das Bundesministerium hat im Nachgang zum Verfahren einen An-
trag auf Zulassung der Berufung gestellt. Die Entscheidung hierzu 
steht jedoch noch aus. 
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 Berichte der 89. Justizministerkonferenz bleiben ohne Zu-
stimmung der beteiligten Länder geheim 

 
Das OVG für das Land Nordrhein-Westfalen bestätigte das Land in 
seiner Rechtsauffassung, einen Bericht der Arbeitsgruppe Verwal-
tungsprozess sowie den Abschlussbericht der Arbeitsgruppe des Straf-
rechtsausschusses der 89. Justizministerkonferenz nicht herauszuge-
ben. Die Zurverfügungstellung der entsprechenden Dokumente ist 
nach Auffassung des OVG ausgeschlossen, weil durch das Bekannt-
werden dieser Informationen Mitteilungen und Angaben von öffentli-
chen Stellen anderer Länder ohne deren Zustimmung offenbart wer-
den würden. 
 
Ein Antragsteller begehrte auf Grundlage des Informationsfreiheitsge-
setzes Nordrhein-Westfalen (IFG NRW) die Herausgabe des Ab-
schlussberichts der Arbeitsgruppe des Strafrechtsausschusses sowie 
den Bericht der Arbeitsgruppe Verwaltungsprozess der 89. Justizmi-
nisterkonferenz. Der Antrag wurde abgelehnt. Zunächst bekam der 
Kläger vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf Recht, Zugang zu den 
begehrten Dokumenten zu erhalten. Die hiergegen eingelegte Beru-
fung des Landes hatte vor dem Oberverwaltungsgericht des Landes 
Nordrhein-Westfalen jedoch Erfolg (OVG NRW, Urteil vom 
23. Mai 2023, Az.: 15 A 47/21). Zur Begründung führte das Gericht 
aus, dass die Informationen in den begehrten Berichten von allen be-
teiligen Ländern stammten und diese in die Berichte eingeflossen 
seien. Nicht alle Länder erteilten jedoch die Zustimmung zur Offenle-
gung der Berichte. Nach dem IFG NRW ist ein Anspruch auf Zugang 
zu Informationen ausgeschlossen, wenn durch deren Bekanntwerden 
Angaben und Mitteilungen öffentlicher Stellen anderer Länder ohne 
deren Zustimmung offenbart würden (§ 6c IFG NRW). Das Gericht 
betonte, dass es für diesen Ausschlussgrund nicht darauf ankäme, ob 
einzelne Inhalte bestimmten Ländern zugeordnet werden können, son-
dern, dass das hier beklagte Land (Nordrhein-Westfalen) nicht alleine 
über diese gemeinschaftlich verfassten Informationen verfügen darf. 
Die dafür erforderliche Zustimmung aller beteiligten Länder lag nicht 
vor. Der Kläger hatte somit keinen Anspruch auf Zugang zu den Be-
richten. 
Eine Revision gegen das Urteil ließ das Oberverwaltungsgericht nicht 
zu. 
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5. Entschließungen 
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 Die Demokratie braucht starke Medien – Bundespressege-
setz jetzt einführen! 

 
Entschließung 

der 44. Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten 
in Deutschland 

am 14. Juni 2023 
 
Der Bund verfügt im Gegensatz zu den Ländern nicht über ein Pres-
segesetz. Bis zum Jahr 2013 hat sich die Presse für ihren Auskunfts-
anspruch auch gegenüber Bundesbehörden auf die Pressegesetze der 
Länder berufen. 2013 hat das Bundesverwaltungsgericht jedoch ent-
schieden, dass dies unzulässig sei. Vielmehr ergebe sich der presse-
rechtliche Auskunftsanspruch gegenüber Bundesbehörden unmittel-
bar aus dem Recht auf Pressefreiheit aus dem Grundgesetz. Es sei Sa-
che des Bundesgesetzgebers, einen Informationszugang zu regeln 
(Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 20. Februar 2013, 
Az.: 6 A 2.12), der jedenfalls nicht hinter den landespresserechtlichen 
Ansprüchen zurückbleiben darf (Bundesverwaltungsgericht, Urteil 
vom 8. Juli 2021, Az.: 6 A 10.20). 
Auch zehn Jahre nach der Entscheidung fehlt eine konkrete Ausge-
staltung und damit die Rechtssicherheit, ob und wie Bundesbehörden 
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der Presse Auskunft zu gewähren haben. Der alleinige Rückgriff auf 
das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes wird der von Verfassungs 
wegen gebotenen besonderen Stellung der Medien nicht gerecht. Die 
Regierungsparteien haben sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf ver-
ständigt, diese Lücke zu schließen. Ein konkreter Gesetzentwurf für 
ein Bundespressegesetz steht aber nach wie vor aus. 
Eine starke Presse ist für eine lebendige Demokratie existenziell. Dazu 
ist sie auf einen raschen und umfassenden Informationszugang ange-
wiesen. 
Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland 
fordert den Bundesgesetzgeber auf, zeitnah ein effizientes Bundes-
pressegesetz zu schaffen, das der herausragenden Rolle der Presse und 
den Erfordernissen einer modernen Medienlandschaft Rechnung trägt. 
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 25 Jahre Århus-Konvention – Veröffentlichungsanspruch 
muss ins Gesetz! 

 
Entschließung 

der 45. Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten 
in Deutschland 

am 7. November 2023 
 
Nach 25 Jahren Århus-Konvention ist die so wichtige proaktive Ver-
öffentlichung von Umweltinformationen in Deutschland immer noch 
abhängig vom Transparenzwillen der Behörden. Das muss sich än-
dern. 
Mit der Århus-Konvention wurden 1998 erstmals internationale Min-
deststandards für den Zugang zu Umweltinformationen völkerrecht-
lich verankert. Das Übereinkommen fußt auf der Erkenntnis, „daß je-
der Mensch (…) die Pflicht hat, die Umwelt zum Wohle gegenwärti-
ger und künftiger Generationen zu schützen und zu verbessern“ und 
„zur Wahrnehmung dieser Pflicht Zugang zu Informationen, ein Recht 
auf Beteiligung an Entscheidungsverfahren und Zugang zu Gerichten 
in Umweltangelegenheiten haben“ muss. 
Die Bestimmungen der Konvention fanden durch die EU-Umwelt-
richtlinie aus dem Jahr 2003 Eingang ins Gemeinschaftsrecht und im 
Folgenden ins nationale Recht. So sehen die Umweltinformationsge-
setze in Deutschland vor, dass Behörden Umweltinformationen pro-
aktiv und nicht nur auf Antrag Einzelner veröffentlichen müssen. Al-
lerdings stellt diese Pflicht zur „Unterrichtung der Öffentlichkeit“ in 
den allermeisten Ländern und auf Bundesebene keinen selbständigen, 
einklagbaren Anspruch für jedermann dar. 
Bei Verstößen gegen die Pflicht fehlt somit die Möglichkeit zur 
Durchsetzung: Die Nichtbeachtung ist nach aktueller Gesetzeslage 
nicht gerichtlich überprüfbar und die bloße Veröffentlichungspflicht 
droht zu verpuffen. Nur in den Transparenzgesetzen von Hamburg, 
Bremen und Rheinland-Pfalz besteht bislang – in gewissem Maße – 
ein subjektives Recht auf Veröffentlichung. 
Um die Bürgerinnen und Bürger bei der Wahrnehmung ihres Rechts 
auf Zugang zu Umweltinformationen – ganz im Geiste der Århus-
Konvention – zu stärken, ist eine Novellierung des Umweltinformati-
onszugangsrechts nötig. Die IFK fordert die bisher untätigen Gesetz-
geber dazu auf, die Verpflichtung zur Unterrichtung der Öffentlichkeit 
zu modernisieren und als selbständigen Anspruch zu formulieren.
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 Künstliche Intelligenz (KI) verantwortungsvoll für die In-
formationsbereitstellung nutzen! 

 
Entschließung 

der 45. Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten 
in Deutschland 

am 7. November 2023 
 
Künstliche Intelligenz (KI) kann bei der Umsetzung der Informations-
freiheit helfen. Die schnelle und fristwahrende Umsetzung der gesetz-
lich vorgeschriebenen Transparenz von Behördenhandeln scheitert 
immer wieder am Aufwand bei der Sichtung der vorhandenen Infor-
mationen und deren Bewertung durch die informationspflichtige 
Stelle. 
KI ist auf dem digitalen Vormarsch und wird vermehrt im Alltag ein-
gesetzt. Durch ihren Einsatz können organisatorische Abläufe opti-
miert und Arbeitsschritte automatisiert werden. Auch für die Informa-
tionsfreiheit kann das Potenzial von KI genutzt werden, um die Be-
reitstellung von amtlichen Informationen zu vereinfachen und damit 
zu fördern. Es werden bereits Prototypen von KI-Tools genutzt, die 
bspw. durch Zusammenfassungsfunktionen oder Fließtextgenerierung 
die Arbeit der Verwaltungsmitarbeitenden unterstützen. Im Justizbe-
reich gibt es u. a. auch Projekte, bei denen zum Beispiel gerichtliche 
Entscheidungen mithilfe von KI-basierten Schwärzungstools veröf-
fentlicht werden können. 
Was beim Einsatz von KI aber immer beachtet werden muss: KI ist 
ein „Werkzeug“, das für den optimalen Einsatz durch den Menschen 
korrekt angelernt und überwacht werden muss, um amtliche Informa-
tionen zu sondieren und Fehler bei deren Einschätzung zu vermeiden. 
Beim Einsatz von KI durch öffentliche Stellen muss deshalb gewähr-
leistet sein, dass die eingesetzten Verfahren durch ausreichende 
Transparenz und durch technisch-organisatorische Gestaltung über-
prüfbar und beherrschbar sind. Gesetzliche Bestimmungen und ethi-
sche Grundsätze sind dabei zu berücksichtigen. Dazu gehören auch 
der Persönlichkeitsrechtsschutz und die datenschutzrechtlichen Vor-
gaben. 
So können perspektivisch in wenigen Schritten beantragte Informati-
onen bereitgestellt werden. Ebenso kann auch die proaktive Veröf-
fentlichung im Rahmen der Transparenzportale erleichtert werden. 
Die abschließende Entscheidung muss jedoch zwingend durch den 
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Menschen erfolgen. Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauf-
tragten in Deutschland (IFK) sieht die KI unter Beachtung der o. g. 
Grundsätze im Informationsfreiheitsbereich als ein effektives Instru-
ment zur schnellen Informationsbereitstellung an. 
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 Moderne Transparenzgesetze bundesweit – für eine leben-
dige Demokratie! 

 
Entschließung 

der 45. Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten 
in Deutschland 

am 7. November 2023 
 
Die Informationsfreiheitsgesetze sind ein wichtiges Instrument, um 
die Akzeptanz der Demokratie zu befördern. Sie ermöglichen durch 
einen allgemeinen und voraussetzungslosen Zugang zu Informationen 
Beteiligung und Kontrolle. 
Betrachtet man die existierenden Regelungen über den Zugang zu 
amtlichen Informationen, so gibt es in Deutschland derzeit eine „Drei-
Klassen-Gesellschaft“: 
In einigen Bundesländern gibt es Transparenzgesetze mit proaktiven 
Veröffentlichungspflichten auf staatlichen Transparenzplattformen. 
In einigen Ländern und im Bund gibt es Informationsfreiheitsgesetze, 
die den Informationszugang nur auf Antrag gewähren. In Bayern und 
Niedersachsen gibt es nach wie vor kein voraussetzungsloses Recht 
auf Zugang zu amtlichen Informationen. 
Moderne Transparenzgesetze zeichnen sich im Kern dadurch aus, dass 
sie die proaktive Informationsbereitstellung in Transparenzportalen 
durch öffentliche Stellen der Bundes-, Landes sowie der kommunalen 
Ebene gewährleisten. 
Darüber hinaus sollten bei der Ausgestaltung moderner Transparenz-
gesetze weitere wichtige Gesichtspunkte einbezogen werden: 
• die Zusammenlegung von IFG und UIG, 
• den Verzicht auf Bereichsausnahmen, 
• die Möglichkeit einer niedrigschwelligen Antragstellung, 
• die Pflicht zur Abwägung mit dem öffentlichen Interesse an 

der Bekanntgabe von Informationen bei bestehenden Ge-
heimhaltungsinteressen und 

• Reduzierung und Harmonisierung der Ausschlussgründe 
Die IFK fordert die Bundes- und Landesgesetzgeber dazu auf, mit mo-
dernen Transparenzgesetzen das Recht auf Informationszugang 
deutschlandweit auf ein einheitlich hohes Niveau zu bringen und die 
Informationsfreiheits- und Transparenzbeauftragten des Bundes und 
der Länder mit den erforderlichen Kompetenzen auszustatten. 
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6. Anlagen 
 

 

Anhang Briefumschlag Clip - Kostenlose Vektorgrafik auf Pixabay 
 
 

 Thüringer Transparenzgesetz (ThürTG) 
 
vom 10. Oktober 2019, in der derzeit geltenden Fassung 
 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Gesetzeszweck 
 
(1) Leitlinie für das Handeln der Verwaltung ist die Öffentlichkeit, 
nach der Informationen grundsätzlich offen und transparent jedem zu-
gänglich sind. Zweck dieses Gesetzes ist es, Informationen zugänglich 
zu machen und zu verbreiten. Der Zugang zu den Informationen ist 
unmittelbar, barrierefrei im Sinne des Thüringer Gesetzes über den 
barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen 
öffentlicher Stellen vom 30. Juli 2019 (GVBl. S. 312) und möglichst 
vollumfänglich durch eine Veröffentlichung in einem Transparenzre-
gister oder im Antragsverfahren zu gewährleisten. Das umfassende In-
formationsrecht soll die demokratische Meinungs- und Willensbil-
dung fördern und eine Kontrolle des staatlichen Handelns ermögli-
chen. 
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(2) Für die in § 2 Abs. 1 und 2 genannten Stellen wird bestimmt, 
dass Informationen grundsätzlich offen und transparent jedem zu-
gänglich sind. Das Gesetz soll unter Wahrung schutzwürdiger Be-
lange die Transparenz der Verwaltung vergrößern, die Möglichkeiten 
der Kontrolle staatlichen Handelns durch die Bürger verbessern und 
damit die demokratische Meinungs- und Willensbildung in der Ge-
sellschaft fördern. Die proaktive Bereitstellung von Daten befördert 
auch die Möglichkeiten, diese zum Zwecke der Bereitstellung neuer 
Anwendungen, Dienste und Dienstleistungen weiterzuverwenden. 
 

§ 2 
Anwendungsbereich 

 
(1) Dieses Gesetz gilt für Behörden, Einrichtungen und sonstige öf-
fentliche Stellen des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände 
sowie für die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juris-
tischen Personen des öffentlichen Rechts und deren Vereinigungen, 
soweit sie in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form öffent-
lich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. 
(2) Einer Behörde steht eine natürliche oder juristische Person des 
Privatrechts gleich, soweit eine Stelle nach Absatz 1 sich dieser Per-
son zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient oder 
dieser Person die Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben übertra-
gen wurde. 
(3) Dieses Gesetz gilt für die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Stellen, soweit sie nicht als Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen 
oder grundlagen- oder anwendungsbezogene Forschung betreiben o-
der Aufgaben wahrnehmen, die der Aufsicht oder Verwaltung dieser 
Unternehmen dienen. Entsprechendes gilt im Zusammenhang mit der 
Anerkennung und Beaufsichtigung von Stiftungen des bürgerlichen 
Rechts. 
(4) Dieses Gesetz gilt für Universitätskliniken, Forschungseinrich-
tungen, Hochschulen, Schulen sowie für Bildungs- und Prüfungsein-
richtungen nur, soweit Informationen über den Namen von Drittmit-
telgebern, die Höhe der Drittmittel und die Laufzeit der mit Drittmit-
teln finanzierten abgeschlossenen Forschungsvorhaben betroffen 
sind. 
(5) Dieses Gesetz gilt für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-
ten, es sei denn die journalistische Tätigkeit ist betroffen oder staats-
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vertragliche Regelungen stehen entgegen. Für die Landesmedienan-
stalt gilt dieses Gesetz, soweit diese nicht die Aufsicht über die Rund-
funkveranstalter und Telemedien wahrnimmt. 
(6) Dieses Gesetz gilt für Gerichte und Staatsanwaltschaften, soweit 
nicht Informationen aus deren Verfahrensakten betroffen sind. Vom 
Anwendungsbereich ausgenommen sind zudem Informationen aus 
Verfahrensakten berufsgerichtlicher und disziplinarrechtlicher Ver-
fahren der der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts. 
(7) Dieses Gesetz gilt für Finanzbehörden im Sinne des § 2 des Fi-
nanzverwaltungsgesetzes in der Fassung vom 4. April 2006 (BGBl. I 
S. 846; S. 1202) in der jeweils geltenden Fassung, soweit nicht Infor-
mationen aus Verfahrensakten in Steuersachen betroffen sind. 

 
§ 3 

Begriffsbestimmungen 
 
(1) Im Sinne dieses Gesetzes sind 
1. amtliche Informationen: 

amtlichen Zwecken dienende vorhandene Aufzeichnungen, un-
abhängig von der Art ihrer Speicherung; Entwürfe und Notizen, 
die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen, gehören 
nicht dazu, 

2. Umweltinformationen: 
Informationen im Sinne des § 2 Abs. 3 des Thüringer Umweltin-
formationsgesetzes (ThürUIG) vom 10. Oktober 2006 (GVBl. 
S. 513) in der jeweils geltenden Fassung, 

3. Informationen: 
 amtliche Informationen und Umweltinformationen, 
4. Daten: 

Informationen, die in Form des § 22 Abs. 2 des Thüringer E-
Government-Gesetzes (ThürEGovG) vom 10. Mai 2018 (GVBl. 
S. 212; S. 294) in der jeweils geltenden Fassung vorliegen, 

5. Dritte: 
natürliche oder juristische Personen, über die Informationen, ins-
besondere personenbezogene Daten, vorliegen, 

6. Informationspflichten: 
die Pflichten, amtliche Informationen nach §§ 9 bis 15 auf An-
trag zugänglich zu machen, 
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7. Nutzer: 
alle diejenigen, die Informationen aus dem Transparenzportal 
abrufen, 

8. Verträge der Daseinsvorsorge: 
alle Verträge, welche eine transparenzpflichtige Stelle ab-
schließt, mit dem die Beteiligung an einem Unternehmen der Da-
seinsvorsorge übertragen wird, der vollständig oder teilweise, 
mittelbar oder unmittelbar Leistungen der Daseinsvorsorge zum 
Gegenstand hat, der die Schaffung oder Bereitstellung von Inf-
rastruktur für Zwecke der Daseinsvorsorge beinhaltet oder mit 
dem das Recht an einer Sache zur dauerhaften Erbringung von 
Leistungen der Daseinsvorsorge übertragen wird. 

(2) Im Sinne dieses Gesetzes umfasst die Veröffentlichung durch 
proaktive Informationsbereitstellung 

1. die Veröffentlichungspflicht: 
Pflicht, Informationen von allgemeinem Interesse für die Öffent-
lichkeit nach § 5 allgemein zugänglich zu machen, und 

2. die Transparenzpflicht: 
Veröffentlichungspflicht, die durch Einstellung in das Transpa-
renzportal nach § 6 zu erfüllen ist. 

(3) Alle veröffentlichten Informationen sollen in einem wiederver-
wendbaren Format vorliegen. Eine maschinelle Weiterverarbeitung 
soll grundsätzlich gewährleistet sein und soll nicht durch eine platt- 
formspezifische oder systembedingte Architektur begrenzt sein. Das 
Datenformat soll auf verbreiteten und frei zugänglichen Standards ba-
sieren und durch herstellerunabhängige Organisationen unterstützt 
und gepflegt werden. Eine vollständige Dokumentation des Formats 
und aller Erweiterungen soll frei verfügbar sein. 
 

§ 4 
Recht auf Informationszugang 

 
(1) Jede natürliche und juristische Person des Privatrechts sowie 
nicht rechtsfähige Vereinigungen von Bürgerinnen und Bürgern ha-
ben Anspruch auf 
1. kostenlosen Zugang zum Transparenzportal, ohne dass eine Re-

gistrierung hierfür erforderlich ist, und 
2. Zugang zu amtlichen Informationen nach Maßgabe dieses Ge-

setzes, die bei den in § 2 Abs. 1 und 2 genannten Stellen vorhan-
den sind oder für sie bereitgehalten werden. 
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(2) Soweit besondere Rechtsvorschriften den Zugang zu Informati-
onen, die Auskunftserteilung oder die Gewährung von Akteneinsicht 
regeln, gehen diese den Bestimmungen dieses Gesetzes vor. Der Zu-
gang zu nicht veröffentlichten Umweltinformationen wird auf Antrag 
nach den Vorgaben des Thüringer Umweltinformationsgesetzes ge-
währt. In laufenden Verfahren wird Zugang zu Informationen nur 
nach Maßgabe des anzuwendenden Verfahrensrechts gewährt. 
(3) Im Umfang der Veröffentlichungs-, der Transparenz- und der In-
formationspflicht nach diesem Gesetz entfällt für die Bediensteten der 
Stellen nach § 2 Abs. 1 die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit. 
 
 

Zweiter Abschnitt 
Proaktive Informationsbereitstellung 

 
§ 5 

Veröffentlichungspflichten 
 
(1) Informationen der in § 2 Abs. 1 genannten Stellen von allgemei-
nem Interesse für die Öffentlichkeit, die das Ergebnis oder den Ab-
schluss eines Verwaltungsvorgangs dokumentieren und nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes entstanden, bestellt oder beschafft worden sind, 
sollen öffentlich zugänglich gemacht werden. Informationen im Sinne 
des Satzes 1 können insbesondere Geodaten sowie Informationen 
nach § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und solche Informationen sein, die auf-
grund eines Antrags nach den §§ 9 bis 15 oder anderen Informations-
zugangsansprüchen sowie aufgrund von Veröffentlichungspflichten 
anderer Rechtsnormen zugänglich gemacht wurden. 
(2) Die Behörden sollen Verzeichnisse führen, aus denen sich die 
vorhandenen Informationssammlungen und -zwecke erkennen lassen. 
Die Verzeichnisse sowie Organisations-, Geschäftsverteilungs-, 
Haushalts-, Stellen- und Aktenpläne ohne Angabe personenbezogener 
Daten sind allgemein zugänglich zu machen. 
(3) Die Veröffentlichung erfolgt im Internet. Die Behörden nach § 2 
Abs. 1 sind verpflichtet, an geeigneter Stelle ihres Internetauftritts ei-
nen Link zum Transparenzportal aufzunehmen. 
(4) Veröffentlichungen aufgrund dieses Gesetzes haben zu unter-
bleiben, soweit 
1. eine Verfügungsbefugnis nicht gegeben ist oder 
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2. ein Antrag auf Informationszugang nach den §§ 12 bis 14 abzu-
lehnen wäre. 

Stehen der Veröffentlichung im Internet rechtliche oder tatsächliche 
Hinderungsgründe entgegen, ist im Internet anzugeben, wo die Infor-
mationen eingesehen werden können. 
(5) Sofern durch eine Veröffentlichung aufgrund dieses Gesetzes ein 
Dritter im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 5 betroffen wäre und ein schutz-
würdiges Interesse des Dritten nicht ausgeschlossen werden kann, ist 
der Dritte über die beabsichtigte Veröffentlichung zu unterrichten und 
nach § 10 Abs. 4 mit der Maßgabe zu beteiligen, dass das Geheimhal-
tungsinteresse des Dritten mit dem Informationsinteresse der Öffent-
lichkeit abzuwägen ist. 
(6) Behörden sollen Informationen von allgemeinem Interesse wie 
z. B. Gutachten und Studien so beschaffen, dass bereits im Rahmen 
der Auftragsvergabe Hindernisse für eine Veröffentlichung nach den 
Absätzen 4 und 5 wie fehlende Verfügungsbefugnisse und schutzwür-
diges Interesse des Dritten vermieden werden. 
 

§ 6 
Transparenzpflichten 

 
(1) Informationen, für die aufgrund anderer Rechtsnormen eine Ver-
öffentlichungspflicht besteht, sind mit ihrer Veröffentlichung durch 
die veröffentlichungspflichtigen Stellen im Internet ab Inkrafttreten 
dieses Gesetzes auch in das Transparenzportal einzustellen. 
(2) Informationen, die nach § 5 veröffentlicht werden und bei denen 
keine rechtlichen Hinderungsgründe nach § 5 Abs. 4 Satz 2 gegen 
eine Veröffentlichung im Internet bestehen, können in das Transpa-
renzportal eingestellt werden. 
(3) Für öffentliche Stellen des Landes und für die Landesregierung 
besteht die Transparenzpflicht für die ab Inkrafttreten dieses Gesetzes 
erstmals in elektronischen Akten des vollständig ausgerollten landes-
einheitlichen, zentralen, ressortübergreifenden elektronischen Doku-
mentenmanagementsystems vorgehaltenen 
1. nach § 5 Abs. 1 zugänglich gemachte Informationen 
2. sowie für 

a) Landesgesetze und Rechtsverordnungen der Landesregie-
rung und der Landesministerien, 

b) Verwaltungsvorschriften, einschließlich Richtlinien und 
Dienstanweisungen, 
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c) Kabinettsbeschlüsse, 
d) Berichte und Mitteilungen der Landesregierung an den 

Landtag nach deren Behandlung in öffentlicher Sitzung, 
e) Berichte über Sponsoringleistungen und sonstige Zuwen-

dungen an die Landesverwaltung, 
f) Berichte über die unmittelbaren und mittelbaren Kapitalbe-

teiligungen des Landes an Unternehmen des privaten und 
öffentlichen Rechts, 

g) Tätigkeitsberichte, 
h) in öffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse nebst den zuge-

hörigen Protokollen und in Bezug genommenen Anlagen, 
i) Umweltinformationen nach § 7 Abs. 2, § 10 Abs. 2 und 5 

Satz 1 sowie § 11 ThürUIG, 
j) amtliche Statistiken, 
k) öffentliche Pläne, 
l) wesentliche Inhalte von Verträgen von allgemeinem Inte-

resse für die Öffentlichkeit, insbesondere solche der Da-
seinsvorsorge, soweit es sich nicht um Beschaffungsver-
träge oder Verträge über Kredite und Finanzterminge-
schäfte handelt, mit einem Auftragswert von mehr als 
20.000 Euro, 

m) Übersichten über Zuwendungen ab einer Fördersumme von 
1.000 Euro, 

n) rechtskräftige Entscheidungen der Vergabekammer, 
o) Statistiken über die dienstliche Beurteilung von teil- und 

vollzeitbeschäftigten Beamten und Angestellten, 
p) Übersichten über Finanzhilfen des Landes, die der Erhal-

tung von Betrieben oder Wirtschaftszweigen, der Anpas-
sung von Betrieben oder Wirtschaftszweigen an neue Be-
dingungen und der Förderung des Produktivitätsfortschritts 
und des Wachstums von Betrieben oder Wirtschaftszwei-
gen, insbesondere durch Entwicklung neuer Produktions-
methoden und -richtungen dienen; in die Übersicht sind 
nicht die Zuschüsse zu landeseigenen Unternehmen, Lan-
desbürgschaften und Aufwendungen für allgemeine Staats-
aufgaben sowie Leistungen an Gemeinden und Gemeinde-
verbände aufzunehmen, 

q) Gutachten und Studien, soweit sie von den öffentlichen 
Stellen in Auftrag gegeben wurden und in Entscheidungen 
der Behörde bereits eingeflossen sind, 



46 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

r) Informationen von vergleichbarem öffentlichen Interesse. 
§ 5 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend. 
 

§ 7 
Transparenzportal 

 
(1) Die Landesregierung richtet ein barrierefreies öffentlich zugäng-
liches Transparenzportal ein, welches das Zentrale Informationsregis-
ter für Thüringen um weitere Informationsangebote erweitert. Bei der 
Verknüpfung weiterer Informationsangebote sind die betroffenen öf-
fentlichen Stellen zur Mitwirkung verpflichtet. Weitere Informations-
angebote in diesem Sinne sind insbesondere 
1. das Landesrecht Thüringen, 
2. das Geoportal Thüringen, 
3. die Parlamentsdokumentation des Landtags, 
4. die Digitale Bibliothek Thüringen, 
5. die statistischen Veröffentlichungen des Landesamts für Statis-

tik, 
6. das Thüringer Umweltportal, 
7. das Archivportal Thüringen, 
8. das Thüringer Stiftungsverzeichnis, 
9. die Rechtsprechungsdatenbanken der Thüringer Gerichte, 
10. das zentrale Landesportal nach § 20 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung vom 
24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94) in der jeweils geltenden Fas-
sung, 

11. die durch die Staatskanzlei gelisteten Webseiten der Ministerien 
und ihrer nachgeordneten Behörden (Suchmaschinenindex), 

12. Informationen entsprechend der „Leitlinien zur Transparenz in 
der Forschung und Wissenschaft“ und 

13. das digitale Kultur- und Wissensportal Thüringens. 
(2) Das Transparenzportal enthält eine Such- und eine Rückmelde-
funktion, bei der Nutzerdaten nicht verarbeitet werden. Die Rückmel-
defunktion ermöglicht eine Reaktion auf gemeldete Anregungen und 
Defizite im Zusammenhang mit der Informationsbereitstellung. Die 
Suchfunktion ermöglicht neben einer Volltextsuche zumindest auch 
eine Suche nach 
1. der einstellenden Stelle, 
2. der Kategorie der Information, 
3. dem Zeitpunkt der Einstellung der Information und 
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4. den am häufigsten aufgerufenen Informationen. 
(3) Die Bereitstellung von Informationen in der Anwendung 
„GovData – Das Datenportal für Deutschland“ erfolgt über eine Spie-
gelung von Informationen aus dem Transparenzportal. 
(4) Zur Vermeidung von Doppelungen erfolgen Einstellungen in das 
Transparenzportal ausschließlich durch die nach § 10 Abs. 1 Satz 1 
zuständige sachnächste Stelle. Informationen werden in das Transpa-
renzportal eingestellt, in dem ein Link zu den Informationen zusam-
men mit den die Informationen näher beschreibenden standardisierten 
Metadaten in der Anwendung gespeichert werden. Soweit die techni-
schen Voraussetzungen gegeben sind, können statt einem Link zu den 
einzustellenden Informationen die Informationen selbst unmittelbar 
im Transparenzportal veröffentlicht werden. 
(5) Informationen, die über das Transparenzportal abgerufen werden 
können, sollen bei Vorliegen der technischen Voraussetzungen als 
Druckversion, andernfalls als Textversion bereitgestellt werden. Die 
Informationen sollen nach Möglichkeit barrierefrei und maschinell 
durchsuchbar sein und nach den technischen Möglichkeiten auch in 
einem Format vorgehalten werden, das eine maschinelle Weiterver-
wendung ermöglicht. Für die Bereitstellung von Daten gilt § 21 Abs. 1 
ThürEGovG. 
(6) Die Einstellung von Informationen auf dem Transparenzportal 
lässt Veröffentlichungspflichten aufgrund anderer Rechtsnormen un-
berührt. 
(7) Einzelheiten in Bezug auf Betrieb und Nutzung des Transparenz-
portals werden durch Rechtsverordnung der Landesregierung be-
stimmt. Hierbei kann die Landesregierung insbesondere Verfahrens-
abläufe und Einzelheiten für die Einstellung von Informationen fest-
legen und regeln welche weiteren Informationsangebote nach Ab-
satz 1 mit dem Transparenzportal verknüpft werden und welche Mit-
wirkungsleistungen hierzu nach Absatz 1 Satz 2 von den öffentlichen 
Stellen zu erbringen sind. 
(8) Die Informationen sollen mindestens zehn Jahre nach ihrer letz-
ten Änderung vorgehalten werden. 
(9) Die Nutzung, Weiterverwendung und Verbreitung der veröffent-
lichten Informationen ist frei, sofern höherrangiges Recht oder spezi-
algesetzliche Regelungen nichts anderes bestimmen. 
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§ 8 
Hoheitsverwaltung und Schadensersatz 

 
(1) Die mit der proaktiven Informationsbereitstellung zusammen-
hängenden Pflichten obliegen den Organen und Bediensteten der da-
mit befassten öffentlichen Stellen als Amtspflichten in Ausübung ho-
heitlicher Tätigkeit. Das Staatshaftungsgesetz in der im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen veröffentlichten berei-
nigten Fassung (GVBl. 1998 S. 336) in der jeweils geltenden Fassung 
findet insoweit keine Anwendung. 
(2) Die öffentlichen Stellen sind in Bezug auf die von ihnen einge-
stellten Informationen zuständig für deren Aktualität, Richtigkeit und 
Vollständigkeit, die sie, soweit möglich, im Allgemeininteresse zu ge-
währleisten haben. Auf eine durch Tatsachen begründete Kenntnis 
über die Unrichtigkeit der Information ist hinzuweisen. 
 

Dritter Abschnitt  
Informationszugang auf Antrag 

 
§ 9 

Antrag 
 
(1) Zugang zu den bei den öffentlichen Stellen vorhandenen amtli-
chen Informationen wird auf Antrag gewährt. Der an die zuständige 
Stelle zu richtende Antrag kann schriftlich, mündlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch gestellt werden. 
(2) In den Fällen des § 2 Abs. 2 ist der Antrag an diejenige öffentli-
che Stelle zu richten, die sich der natürlichen oder juristischen Person 
des Privatrechts zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben bedient o-
der die dieser Person die Erfüllung öffentlicher Aufgaben übertragen 
hat. Im Fall der Beleihung ist der Antrag gegenüber dem Beliehenen 
zu stellen. 
(3) Betrifft der Antrag Daten Dritter im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 5, 
muss er begründet und in den Fällen des § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 ein 
rechtliches Interesse geltend gemacht werden. In den Fällen des § 12 
Abs. 3 Nr. 2 und des § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 sollen in der Begrün-
dung die besonderen Umstände des Einzelfalls dargelegt werden, auf-
grund derer ein überwiegendes Offenbarungsinteresse geltend ge-
macht wird. 
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(4) Der Antrag muss hinreichend bestimmt sein und insbesondere 
erkennen lassen, auf welche amtlichen Informationen er gerichtet ist. 
Der Antragsteller ist bei fehlender Bestimmtheit des Antrags zu bera-
ten und zu unterstützen. 
 

§ 10 
Verfahren 

 
(1) Über den Antrag auf Informationszugang entscheidet die öffent-
liche Stelle, die zur Verfügung über die begehrten Informationen be-
rechtigt ist. Ist die öffentliche Stelle, an die der Antrag gerichtet 
wurde, nicht die zuständige Stelle, hat sie dem Antragsteller die zu-
ständige Stelle mitzuteilen, sofern ihr diese bekannt ist. Entsprechen-
des gilt bei vorübergehend beigezogenen amtlichen Informationen ei-
ner anderen öffentlichen Stelle, die nicht Bestandteil der eigenen Vor-
gänge werden sollen. 
(2) Bei gleichförmigen Anträgen von mehr als 50 Personen gelten 
die §§ 17 bis 19 des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes in der 
Fassung vom 1. Dezember 2014 (GVBl. S. 685) in der jeweils gelten-
den Fassung entsprechend. 
(3) Über den ordnungsgemäßen Antrag hat die öffentliche Stelle un-
ter Berücksichtigung der Belange des Antragstellers unverzüglich, 
spätestens innerhalb von einem Monat nach Eingang, zu entscheiden. 
Diese Frist kann durch die öffentliche Stelle dann einmal angemessen 
verlängert werden, wenn Umfang oder Komplexität der amtlichen In-
formationen oder die Beteiligung Dritter nach Absatz 4 dies erfordern. 
Der Antragsteller ist über die Fristverlängerung und deren Gründe vor 
Ablauf der Frist nach Satz 1 zu informieren. 
(4) Sofern ein Dritter im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 5 betroffen ist, gibt 
ihm die öffentliche Stelle schriftlich die Gelegenheit zur Stellung-
nahme innerhalb eines Monats, es sei denn, ein schutzwürdiges Inte-
resse des Dritten kann ausgeschlossen werden. Im Fall des § 13 Abs. 1 
Satz 2 gilt die Einwilligung eines Dritten als verweigert, wenn sie 
nicht innerhalb eines Monats nach Anfrage durch die öffentliche Stelle 
vorliegt. Ist dem Antrag stattzugeben, weil schutzwürdige Belange des 
Dritten nicht entgegenstehen oder das Informationsinteresse das Inte-
resse des Dritten an der Geheimhaltung überwiegt, gibt die öffentliche 
Stelle dem Dritten unter Hinweis auf Gegenstand und Rechtsgrund-
lage der beabsichtigten Entscheidung Gelegenheit, sich innerhalb von 
zwei Wochen zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu 
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äußern. Die Entscheidung der öffentlichen Stelle ergeht schriftlich 
und ist auch dem Dritten bekannt zu machen. Der Informationszugang 
darf erst erfolgen, wenn die Entscheidung dem Dritten gegenüber be-
standskräftig oder die sofortige Vollziehung angeordnet worden ist 
und seit der Bekanntgabe der Anordnung an den Dritten zwei Wochen 
verstrichen sind. 
(5) Besteht ein Anspruch auf Informationszugang nur zum Teil, ist 
dem Antrag in dem Umfang stattzugeben, in dem der Informationszu-
gang ohne Preisgabe der geheimhaltungsbedürftigen amtlichen Infor-
mationen möglich ist. Entsprechendes gilt, wenn sich der Antragstel-
ler in den Fällen, in denen Belange Dritter im Sinne des § 3 Abs. 1 
Nr. 5 berührt sind, mit einer Unkenntlichmachung der diesbezügli-
chen amtlichen Informationen einverstanden erklärt. Art und Umfang 
der Abtrennung oder Unkenntlichmachung sind anzugeben. 
(6) Im Fall der vollständigen oder teilweisen Ablehnung des Antrags 
soll mitgeteilt werden, ob und gegebenenfalls wann der Informations-
zugang ganz oder teilweise zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist. 
Wird der Antrag ganz oder teilweise abgelehnt, ergeht eine schriftli-
che oder elektronische Entscheidung, die innerhalb der Fristen nach 
Absatz 3 bekannt zu geben ist. Die Entscheidung ist zu begründen. Im 
Fall einer vollständigen oder teilweisen Ablehnung eines Antrags ist 
auf die Möglichkeit, den Landesbeauftragten für die Informationsfrei-
heit anzurufen, hinzuweisen. Im Fall eines mündlichen oder elektro-
nischen Antrags bedarf es einer schriftlichen Entscheidung nur auf 
ausdrückliches Verlangen des Antragstellers. 
 

§ 11 
Informationszugang 

 
(1) Soweit der Anspruch auf Informationszugang besteht, sind die 
amtlichen Informationen unverzüglich zugänglich zu machen. Die öf-
fentliche Stelle kann Auskunft erteilen, Akteneinsicht gewähren oder 
amtliche Informationen in sonstiger Weise zur Verfügung stellen. 
Verlangt der Antragsteller eine bestimmte Art des Informationszu-
gangs, so darf diese nur aus wichtigem Grund auf andere Art gewährt 
werden. Als wichtiger Grund gilt insbesondere ein deutlich höherer 
Verwaltungsaufwand. Kann die amtliche Information in zumutbarer 
Weise aus allgemein zugänglichen Quellen beschafft werden, kann 
sich die öffentliche Stelle auf deren Angabe beschränken. 
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(2) Die Auskunft kann mündlich, schriftlich oder elektronisch erteilt 
werden. Bei Gewährung von Auskunft oder Akteneinsicht ist dem An-
tragsteller die Anfertigung von Notizen und Kopien gestattet, sofern 
nicht Urheberrechte entgegenstehen. 
(3) Die öffentliche Stelle ist nicht verpflichtet, die inhaltliche Rich-
tigkeit der amtlichen Information zu prüfen. § 8 Abs. 2 Satz 2 findet 
entsprechende Anwendung. 
 
 

§ 12 
Schutz öffentlicher Belange 

 
(1) Der Antrag auf Informationszugang ist abzulehnen, 
1. soweit das Bekanntwerden der amtlichen Information eine kon-

krete Gefährdung für 
a) die inter- und supranationalen Beziehungen oder die Bezie-

hungen zum Bund oder zu einem Land, die Landesverteidi-
gung oder die innere Sicherheit, 

b) die Funktionsfähigkeit und die Eigenverantwortung des 
Landtags, des Rechnungshofs, der Organe der Rechtspflege 
oder der Landesregierung, 

c) die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens, den 
Anspruch einer Person auf ein faires Verfahren oder die 
Durchführung strafrechtlicher, ordnungswidrigkeitenrecht-
licher oder disziplinarischer Ermittlungen, 

d) die Kontroll- oder Aufsichtsaufgaben der Finanz-, Wettbe-
werbs-, Regulierungs-, Versicherungsaufsichts- und Spar-
kassenaufsichtsbehörden, 

e) die öffentliche Sicherheit im Sinne des § 54 Nr. 1 des Ord-
nungsbehördengesetzes vom 18. Juni 1993 (GVBl. S. 323) 
in der jeweils geltenden Fassung, insbesondere die Tätig-
keit der Polizei, des Verfassungsschutzes, der sonstigen für 
die Gefahrenabwehr zuständigen Stellen, der Staatsanwalt-
schaften oder der Behörden des Straf- und Maßregelvoll-
zugs einschließlich ihrer Aufsichtsbehörden und die Zu-
sammenarbeit der genannten Stellen untereinander und mit 
anderen Sicherheitsbehörden oder 

f) die fiskalischen Interessen der in § 2 Abs. 1 und 2 genann-
ten Stellen im Wirtschaftsverkehr 

begründen kann, 
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2. soweit die amtliche Information 
a) einer durch Rechtsvorschrift oder durch die Verschlusssa-

chenanweisung für das Land geregelten Geheimhaltungs- 
oder Vertraulichkeitspflicht unterliegt oder ein Berufs- o-
der besonderes Amtsgeheimnis enthält, 

b) der notwendigen Vertraulichkeit der Beratungen innerhalb 
von und zwischen öffentlichen Stellen unterliegt, 

c) Prognosen, Bewertungen, Empfehlungen oder Anweisun-
gen im Zusammenhang mit der gerichtlichen oder außerge-
richtlichen Geltendmachung oder der Abwehr von Ansprü-
chen enthält oder 

3. wenn 
a) bei vertraulich erhobener oder übermittelter Information 

das Interesse des Dritten an einer vertraulichen Behandlung 
im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag noch fort-
besteht, 

b) durch die Bekanntgabe der Information Angaben und Mit-
teilungen von öffentlichen Stellen, die nicht dem Geltungs-
bereich dieses Gesetzes unterfallen, offenbart würden und 
die öffentlichen Stellen in die Offenbarung nicht eingewil-
ligt haben oder von einer Einwilligung nicht auszugehen ist 
oder 

c) die Information mit der Aufgabenwahrnehmung des Amts 
für Verfassungsschutz im Zusammenhang steht und durch 
deren Bekanntgabe die Aufgabenwahrnehmung nach den 
§§ 3 bis 5 des Thüringer Verfassungsschutzgesetzes vom 
8. August 2014 (GVBl. S. 529) in der jeweils geltenden 
Fassung beeinträchtigt werden kann. 

(2) Der Antrag auf Informationszugang soll abgelehnt werden, für 
Entwürfe zu Entscheidungen sowie Arbeiten und Beschlüsse zu ihrer 
unmittelbaren Vorbereitung, soweit und solange durch die vorzeitige 
Bekanntgabe der amtlichen Informationen der Erfolg der Entschei-
dung oder bevorstehender behördlicher Maßnahmen vereitelt würde. 
Nicht der unmittelbaren Entscheidungsvorbereitung nach Satz 1 die-
nen regelmäßig Ergebnisse der Beweissicherung und Gutachten oder 
Stellungnahmen Dritter. 
(3) Der Antrag auf Informationszugang kann abgelehnt werden, 
wenn 
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1. er offensichtlich missbräuchlich gestellt wurde, insbesondere 
wenn die amtliche Information dem Antragsteller bereits zu-
gänglich gemacht worden ist oder der Antrag offensichtlich zum 
Zweck der Vereitelung oder Verzögerung von Verwaltungs-
handlungen erfolgt oder 

2. die Bearbeitung mit einem unverhältnismäßigen Verwaltungs-
aufwand verbunden wäre und dadurch die ordnungsgemäße Er-
füllung der Aufgaben der öffentlichen Stelle erheblich beein-
trächtigt würde, es sei denn, das Informationsinteresse des An-
tragstellers überwiegt im Einzelfall das entgegenstehende öffent-
liche Interesse. 

(4) In der Entscheidung sind die Gründe für die Ablehnung so de-
tailliert und nachvollziehbar darzulegen, dass ihr Vorliegen von einem 
Gericht geprüft werden kann, ohne dass hierbei ein Rückschluss auf 
die geschützte Information möglich ist. Im Fall einer vollständigen o-
der teilweisen Ablehnung eines Antrags ist auf die Möglichkeit, den 
Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit anzurufen, hinzuwei-
sen. 
 

§ 13 
Schutz privater Interessen 

 
(1) Der Antrag auf Informationszugang ist abzulehnen, soweit durch 
das Bekanntwerden der amtlichen Information personenbezogene Da-
ten oder Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse offenbart werden, es sei 
denn, 
1. die betroffene natürliche oder juristische Person willigt ein, 
2. die Offenbarung ist durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes 

erlaubt, 
3. die amtliche Information kann aus allgemein zugänglichen Quel-

len entnommen werden, 
4. die Offenbarung ist zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die 

öffentliche Sicherheit geboten oder 
5. der Antragsteller macht ein rechtliches Interesse an der Kenntnis 

der amtlichen Information geltend und es stehen der Offenba-
rung keine überwiegenden schutzwürdigen Belange der betroffe-
nen natürlichen oder juristischen Person entgegen. 

Besondere Kategorien personenbezogener Daten nach Artikel 9 
Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen 
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bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenver-
kehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 04.05.2016, S. 1; L 314 vom 
22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.05.2018, S. 2) dürfen nur zugänglich 
gemacht werden, wenn die betroffene Person ausdrücklich eingewil-
ligt hat. 
(2) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind alle auf ein Unterneh-
men bezogenen Tatsachen, Umstände und Vorgänge, die nicht offen-
kundig, sondern nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich sind 
und an deren Nichtverbreitung der Rechtsträger ein berechtigtes Inte-
resse hat. Ein berechtigtes Interesse liegt vor, wenn das Bekanntwer-
den einer Tatsache geeignet ist, die Wettbewerbsposition eines Kon-
kurrenten zu fördern oder die Stellung des eigenen Betriebs im Wett-
bewerb zu schmälern oder wenn es geeignet ist, dem Geheimnisträger 
wirtschaftlichen Schaden zuzufügen. 
(3) Das Informationsinteresse des Antragstellers überwiegt nicht bei 
Informationen aus Unterlagen, die mit dem Dienst- oder Amtsverhält-
nis der betroffenen Person in Zusammenhang stehen, insbesondere 
aus Personalakten, sofern nicht zehn Jahre nach dem Tod der betroffe-
nen Person verstrichen sind. Ist das Todesjahr nicht oder nur mit ho-
hem Aufwand feststellbar, beträgt die Schutzfrist 100 Jahre seit der 
Geburt der betroffenen Person. Mit Ablauf der Schutzfrist ist das In-
formationsinteresse mit dem Geheimhaltungsinteresse Angehöriger 
abzuwägen. 
(4) Das Informationsinteresse des Antragstellers überwiegt das 
schutzwürdige Interesse der betroffenen Person am Ausschluss des In-
formationszugangs in der Regel bei Angaben von Name, Titel, akade-
mischem Grad, Berufs- und Funktionsbezeichnung, Büroanschrift und 
-telekommunikationsnummer von Bearbeitern, soweit sie Ausdruck 
und Folge der amtlichen Tätigkeit sind, und von Personen, die als Gut-
achter, Sachverständige oder in vergleichbarer Weise eine Stellung-
nahme in einem Verfahren abgegeben  haben. 
 

§ 14 
Abwägung 

 
Im Rahmen der nach § 12 Abs. 3 Nr. 2 und § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 
vorzunehmenden Abwägung ist der Gesetzeszweck nach § 1 zu be-
rücksichtigen. Überwiegt das Recht auf Informationszugang oder das 
Informationsinteresse der Öffentlichkeit, so sind die Informationen 
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unverzüglich, spätestens aber innerhalb von sechs Wochen zugänglich 
zu machen. 
 

§ 15 
Kosten 

 
(1) Für öffentliche Leistungen nach dem Dritten Abschnitt sind Ver-
waltungskosten (Gebühren und Auslagen) zu erheben. Für die Gebüh-
renbemessung gilt das Kostendeckungsprinzip (§ 21 Abs. 4 Satz 3 des 
Thüringer Verwaltungskostengesetzes vom 23. September 2005 – 
GVBl. S. 325 – in der jeweils geltenden Fassung), wobei die Gebüh-
ren auch unter Berücksichtigung des Verwaltungsaufwands so zu be-
messen sind, dass der Informationszugang wirksam in Anspruch ge-
nommen werden kann. Die Gebühr darf den Betrag von 500 Euro 
nicht übersteigen. Die öffentlichen Leistungen sind bei geringfügigem 
Aufwand verwaltungskostenfrei. Über die voraussichtlichen Kosten 
ist der Antragsteller vorab zu informieren. 
(2) Das für das Informationsfreiheitsrecht zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen 
Ministerium die Verwaltungskostentatbestände, die Gebührensätze 
und die Höhe der Auslagen nach Absatz 1 Satz 1 und 2 durch Rechts-
verordnung zu bestimmen. Die Bestimmungen des Thüringer Verwal-
tungskostengesetzes bleiben im Übrigen unberührt. Im Rahmen der 
Verwaltungskostenordnung nach Satz 1 kann das für die Informati-
onsfreiheit zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem für Fi-
nanzen zuständigen Ministerium auch eine Gebührenobergrenze 
(Höchstgebühr) festlegen, die unterhalb des Betrages von 500 Euro 
liegt. In besonderen Fällen können aus sozialen Gründen geringere 
Gebührensätze oder Gebührenbefreiungen für bestimmte Gruppen 
von Gebührenpflichtigen bestimmt werden. 
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Vierter Abschnitt 
Förderung und Gewährleistung des Rechts auf Informationszu-

gang, Landesbeauftragter für die Informationsfreiheit 
 

§ 16 
Förderung des Rechts auf Informationszugang 

 
(1) Die Landesregierung wirkt darauf hin, dass die öffentlichen Stel-
len das Recht auf Informationszugang nach Maßgabe dieses Gesetzes 
erfüllen. 
(2) Das für die Informationsfreiheit zuständige Ministerium unter-
stützt die Kommunen bei der Teilnahme am Transparenzportal und 
bietet ein Modellprojekt zur Klärung von rechtlichen, organisatori-
schen und technischen Fragen aus spezifisch kommunaler Sicht an. Es 
kann Näheres, insbesondere zu Teilnehmern, Dauer, Vorgehens- und 
Verfahrensweise und Obliegenheiten, durch Verwaltungsvorschrift 
regeln. 
(3) Die in § 2 Abs. 1 genannten Stellen sollen das Recht auf Infor-
mationszugang nach Maßgabe dieses Gesetzes durch praktische Vor-
kehrungen fördern. In Betracht kommen zum Beispiel die Bestellung 
eines behördlichen Ansprechpartners oder Beauftragten sowie die Er-
möglichung eines Zugangs zum Transparenzportal in den Dienstge-
bäuden. 
 

§ 17 
Anrufung des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit 

 
Jeder, der sich in seinem Recht auf Informationszugang nach diesem 
Gesetz oder dem Thüringer Umweltinformationsgesetz verletzt sieht, 
kann den Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit anrufen. Die 
Bestimmungen über den gerichtlichen Rechtsschutz bleiben unbe-
rührt. 
 

§ 18 
Rechtsstellung des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit 

 
(1) Der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit ist in der 
Ausübung seines Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. 
Er steht zum Land nach Maßgabe dieses Gesetzes in einem öffentlich-
rechtlichen Amtsverhältnis. Der Präsident des Landtags führt die 
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Dienstaufsicht, soweit nicht die Unabhängigkeit beeinträchtigt wird. 
Es finden die in Thüringen geltenden beamtenrechtlichen Bestimmun-
gen entsprechende Anwendung. 
(2) Der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit darf neben 
seinem Amt kein mit seiner Aufgabe nicht zu vereinbarendes anderes 
Amt ausüben. Er darf kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben und 
weder der Leitung oder dem Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat eines 
auf Erwerb gerichteten Unternehmens noch einer Regierung oder ei-
ner gesetzgebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes ange-
hören. Er darf nicht gegen Entgelt außergerichtliche Gutachten abge-
ben. 
(3) Der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit ist, auch nach 
Beendigung seines Amtsverhältnisses, verpflichtet, über die ihm bei 
seiner amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten Ver-
schwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienst-
lichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer 
Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 
(4) Der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit ist oberste 
Dienstbehörde im Sinne des § 96 der Strafprozessordnung sowie 
oberste Aufsichtsbehörde im Sinne des § 99 der Verwaltungsgerichts-
ordnung (VwGO). Er trifft die Entscheidungen über Aussagegeneh-
migungen für sich und seine Mitarbeiter sowie die Entscheidung über 
die Verweigerung der Aktenvorlage und der Auskunftserteilung in ei-
gener Verantwortung. Der Nachfolger im Amt entscheidet über die in 
Satz 2 genannten Entscheidungen für seine Vorgänger. 
(5) Dem Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit ist die für 
die Erfüllung seiner Aufgaben notwendige Personal- und Sachausstat-
tung zur Verfügung zu stellen; sie ist im Einzelplan des Landtags in 
einem eigenen Kapitel auszuweisen. Die Besetzung der Personalstel-
len erfolgt auf Vorschlag des Landesbeauftragten für die Informati-
onsfreiheit. Die Mitarbeiter können, falls sie mit der beabsichtigten 
Maßnahme nicht einverstanden sind, nur im Einvernehmen mit ihm 
versetzt, abgeordnet oder umgesetzt werden; er ist ihr Dienstvorge-
setzter, sie sind in ihrer Tätigkeit nach diesem Gesetz nur an seine 
Weisungen gebunden. Für bestimmte Einzelfragen kann der Landes-
beauftragte für die Informationsfreiheit auch Dritte zur Mitarbeit her-
anziehen. 
(6) Die Aufgabe des Landesbeauftragten für die Informationsfrei-
heit wird von dem Landesbeauftragten für den Datenschutz wahrge-
nommen. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kann sich im 
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Rahmen seiner Tätigkeit als Landesbeauftragter für den Datenschutz 
auf seine institutionelle Garantie nach Artikel 69 der Verfassung des 
Freistaats Thüringen und seine Unabhängigkeit nach Artikel 52 der 
Verordnung (EU) 2016/679 berufen. 
 

§ 19 
Aufgaben und Befugnisse des Landesbeauftragten für die Informati-

onsfreiheit 
 
(1) Der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit informiert 
die Öffentlichkeit über Fragen im Zusammenhang mit diesem Gesetz 
und dem Thüringer Umweltinformationsgesetz. Er überwacht die Ein-
haltung der Bestimmungen dieser Gesetze bei den in § 2 Abs. 1 ge-
nannten Stellen. Er berät die öffentlichen Stellen und kann Empfeh-
lungen zur Verbesserung des Informationszugangs geben. Er unter-
stützt den Landtag bei seinen Entscheidungen. Auf Anforderung des 
Landtags oder der Landesregierung hat er Gutachten zu erstellen und 
Bericht zu erstatten. Der Landtag oder die Landesregierung können 
ihn ersuchen, bestimmte Vorgänge aus ihrem Aufgabenbereich zu 
überprüfen. Der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit kann 
sich jederzeit an den Landtag wenden. 
(2) Die in § 2 Abs. 1 genannten Stellen sind verpflichtet, den Lan-
desbeauftragten für die Informationsfreiheit und seine Beauftragten in 
der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Dem Landesbeauftrag-
ten für die Informationsfreiheit ist dabei insbesondere Auskunft zu 
seinen Fragen zu erteilen. Ihm ist darüber hinaus Einsicht in alle Un-
terlagen und Akten zu verschaffen, die im Zusammenhang mit dem 
Informationsanliegen stehen, und Zutritt zu den Diensträumen zu ge-
währen, soweit nicht Gründe nach § 99 Abs. 1 Satz 2 VwGO dem ent-
gegenstehen. Hierbei ist die besondere Rechtsstellung des Landesbe-
auftragten für die Informationsfreiheit zu berücksichtigen. Stellt der 
Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit Verstöße der in § 2 
Abs. 1 genannten Stellen gegen dieses Gesetz oder das Thüringer Um-
weltinformationsgesetz fest, kann er ihre Behebung in angemessener 
Frist fordern. Über die Beanstandung ist die zuständige Aufsichtsbe-
hörde zu unterrichten. 
(3) Der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit erstattet dem 
Landtag und der Landesregierung mindestens alle zwei Jahre Bericht 
über seine Tätigkeit. Die Landesregierung legt zu dem Bericht des 



4. Tätigkeitsbericht zum 59 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit innerhalb von vier 
Monaten dem Landtag eine Stellungnahme vor. 
 

§ 20 
Beirat beim Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit 

 
(1) Beim Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit wird ein 
Beirat gebildet. Er besteht aus 13 Mitgliedern. Es werden sechs Mit-
glieder von dem Landtag, ein Mitglied von der Landesregierung, ein 
Mitglied von den kommunalen Spitzenverbänden, ein Mitglied von 
den berufsständischen Körperschaften des öffentlichen Rechts mit 
Sitz in Thüringen, ein Mitglied von der Landesmedienanstalt, ein Mit-
glied von den Hochschulen des Landes nach § 1 Abs. 2 Satz 1 des 
Thüringer Hochschulgesetzes vom 10. Mai 2018 (GVBl. S. 149) in 
der jeweils geltenden Fassung bestellt. Zwei Mitglieder gemeinnützi-
ger Vereine, die sich nach ihrer Satzung für Transparenz und Teilhabe 
oder gegen Korruption einsetzen, werden durch die übrigen Mitglie-
der des Beirats bestellt. Für jedes Beiratsmitglied wird zugleich ein 
Stellvertreter bestellt. 
(2) Die Mitglieder des Landtags werden für die Wahldauer des 
Landtags und die übrigen Mitglieder für vier Jahre bestellt. Sie sind in 
ihrer Tätigkeit als Mitglieder des Beirats an Aufträge und Weisungen 
nicht gebunden. 
(3) Der Beirat unterstützt den Landesbeauftragten für die Informati-
onsfreiheit in seiner Arbeit, er berät ihn insbesondere 
1. zur Auslegung und Anwendung des Thüringer Transparenzge-

setzes und des Thüringer Umweltinformationsgesetzes und 
2. im Zusammenhang mit Maßnahmen nach § 19 Abs. 2. 
Die Unabhängigkeit des Landesbeauftragten für die Informationsfrei-
heit und die Berichtspflicht gegenüber dem Landtag werden dadurch 
nicht berührt. 
(4) Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung. Er tritt auf Antrag 
jedes seiner Mitglieder oder des Landesbeauftragten für die Informa-
tionsfreiheit zusammen. Den Vorsitz führt ein Mitglied des Beirats aus 
dem Kreis der Landtagsabgeordneten. 
(5) Der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit kann an allen 
Sitzungen des Beirats teilnehmen. Der Vorsitzende des Beirats lädt 
ihn zu den Sitzungen rechtzeitig unter Mitteilung der Tagesordnung 
ein. 
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(6) Die Mitglieder des Beirats haben, auch nach ihrem Ausscheiden, 
über die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenhei-
ten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für Tatsachen, die 
offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung 
bedürfen. 
 

§ 21 
Rechtsweg 

 
Für Streitigkeiten nach diesem Gesetz ist der Verwaltungsrechtsweg 
gegeben. Gegen eine Entscheidung sind Widerspruch und Klage zu-
lässig. Die Zuständigkeit der Widerspruchsbehörde richtet sich nach 
den Zuständigkeiten für den Sachverhalt, dem die betroffene Informa-
tion entstammt. Ein Widerspruchsverfahren nach den Bestimmungen 
des 8. Abschnitts der Verwaltungsgerichtsordnung ist auch dann 
durchzuführen, wenn die Entscheidung von einer obersten Landesbe-
hörde getroffen wurde. 
 

§ 22 
Evaluierung und Berichtspflichten 

 
Die Landesregierung überprüft die Auswirkungen dieses Gesetzes mit 
wissenschaftlicher Unterstützung und berichtet dem Landtag vier 
Jahre nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nach § 25 Abs. 1 Satz 2 
über die Erfahrungen mit diesem Gesetz und mit der Verwaltungskos-
tenordnung nach § 15 Abs. 2 Satz 1. Hierbei ist insbesondere auf die 
Rechtsentwicklungen und Erfahrungen sowie, mit Blick auf die Frage 
einer Erweiterung der Transparenzpflicht, auf die Erkenntnisse im Zu-
sammenhang mit der Teilnahme von Kommunen am Transparenzpor-
tal einzugehen. Die oder der Landesbeauftragte für die Informations-
freiheit ist vor der Zuleitung des Berichts an den Landtag zu unterrich-
ten; sie oder er gibt dazu eine Stellungnahme ab. 
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Fünfter Abschnitt  
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
§ 23 

Übergangsbestimmung 
 
(1) Für Anträge auf Zugang zu amtlichen Informationen, die vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gestellt worden sind, finden die bis 
dahin geltenden Vorschriften Anwendung. 
(2) Das für die Koordinierung der ressortübergreifenden Informa-
tions- und Kommunikationstechnik zuständige Ministerium 
1. unterrichtet den für Informationsfreiheit zuständigen Ausschuss 

des Landtags jährlich zum Umsetzungsstand der Einführung des 
landeseinheitlichen ressortübergreifenden elektronischen Doku-
mentenmanagementsystems und 

2. gibt den Tag, an dem das landeseinheitliche ressortübergreifende 
elektronische Dokumentenmanagementsystem nach § 6 Abs. 3 
Satz 1 vollständig ausgerollt wurde, im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für den Freistaat Thüringen bekannt. 

(3) Die Transparenzpflicht gilt für Informationen nach § 6 Abs. 3 
Nr. 2 auch, soweit sie durch Migration von bestehenden Dokumenten-
managementsystemen in das landeseinheitliche ressortübergreifende 
elektronische Dokumentenmanagementsystem aufgenommen werden 
und zum Zeitpunkt der Einführung des ressortübergreifenden elektro-
nischen Dokumentenmanagementsystems bei der öffentlichen Stelle 
noch Rechtswirkungen entfalten. Die Transparenzpflicht ist durch 
Einstellung der Information in das Transparenzregister im vorhande-
nen Format erfüllt. 
(4) Das für die Informationsfreiheit zuständige Ministerium unter-
richtet den für die Informationsfreiheit zuständigen Ausschuss des 
Landtags jährlich zum Modellprojekt nach § 16 Abs. 2. 
 

§ 24 
Gleichstellungsbestimmung 

 
Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz gelten für alle 
Geschlechter. 
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§ 25 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) § 20 tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. Im Übrigen tritt dieses Ge-
setz am 1. Januar 2020 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nach Absatz 1 
Satz 2 tritt das Thüringer Informationsfreiheitsgesetz vom 14. Dezem-
ber 2012 (GVBl. S. 464), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Geset-
zes vom 6. Juni 2018 (GVBl. S. 229), außer Kraft. 
 



4. Tätigkeitsbericht zum 63 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 Verwaltungskostenordnung zum Thüringer Transparenzge-
setz (ThürTGVwKostO) 

 
vom 12. August 2022, in der derzeit geltenden Fassung 
 
Aufgrund des § 15 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Satz 3 und 4 des 
Thüringer Transparenzgesetzes (ThürTG) vom 10. Oktober 2019 
(GVBl. S. 373) verordnet das Ministerium für Inneres und Kommu-
nales im Einvernehmen mit dem Finanzministerium: 
 

§ 1 
Verwaltungskosten für öffentliche Leistungen nach dem Thüringer 

Transparenzgesetz 
 
(1) Für öffentliche Leistungen nach dem Dritten Abschnitt des Thü-
ringer Transparenzgesetzes werden Verwaltungskosten (Gebühren 
und Auslagen) nach dem als Anlage beigefügten Verwaltungskosten-
verzeichnis erhoben. 
(2) Die Gebührenbemessung erfolgt nach dem Kostendeckungsprin-
zip (§ 21 Abs. 4 Satz 3 des Thüringer Verwaltungskostengesetzes 
vom 23. September 2005 – GVBl. S. 325 – in der jeweils geltenden 
Fassung); die §§ 2 bis 4 bleiben unberührt. 
(3) Die Thüringer Allgemeine Verwaltungskostenordnung vom 3. De-
zember 2001 (GVBl. S. 456) in der jeweils geltenden Fassung findet 
ergänzende Anwendung. 
 

§ 2 
Gebührenbefreiung 

 
(1) Für öffentliche Leistungen nach § 1 Abs. 1 werden keine Gebüh-
ren erhoben, soweit der betreffende Antrag vor der Bescheidung zu-
rückgenommen wird und die Behörde mit der Bearbeitung noch nicht 
begonnen hat. Dies gilt insbesondere, wenn die Rücknahme im Zu-
sammenhang mit der Vorabinformation zu den voraussichtlichen Kos-
ten nach § 15 Abs. 1 Satz 5 ThürTG erfolgt. 
(2) Öffentliche Leistungen nach § 1 Abs. 1 sind gebührenfrei, wenn 
die antragstellende Person rechtzeitig und in geeigneter Form nach-
weist, dass sie im Zeitpunkt der Antragstellung 
1. Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld nach dem Zweiten Buch So-

zialgesetzbuch bezieht, 
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2.  Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialge-
setzbuch (SGB XII) bezieht, 

3.  Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch erhält, 

4.  ein Einkommen hat, das den einfachen Regelsatz nach § 28 
SGB XII in Verbindung mit dem Regelbedarfsermittlungsgesetz 
vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2855) in der jeweils gelten-
den Fassung nicht übersteigt, oder 

5.  eine Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz in der Fassung vom 7. Dezember 2010 (BGBl. I 
S. 1952, 2021 I S. 197) in der jeweils geltenden Fassung erhält, 

und der Antrag unmittelbar sie selbst oder solche Personen betrifft, für 
die die antragstellende Person die elterliche Sorge oder die Stellung 
eines Vormunds innehat. 
 

§ 3 
Höchstgebühr, Anträge 

 
(1) Wird durch die Bearbeitung eines Antrags auf öffentliche Leistun-
gen nach § 1 Abs. 1 ein gebührenpflichtiger Tatbestand des Verwal-
tungskostenverzeichnisses der Anlage oder eine Mehrzahl von ihnen 
erfüllt, darf die Gebühr je Antrag insgesamt 500 Euro nicht überstei-
gen. 
(2) Mehrere Antragsgegenstände, die auch in einer Antragstellung zu-
sammengefasst sein können, bilden mehrere Anträge, für die jeweils 
auch die Gebührenobergrenze des Absatzes 1 gilt. Ein Antragsgegen-
stand im Sinne des Satzes 1 bestimmt sich nach sachlichen Kriterien, 
insbesondere nach dem betroffenen Thema, Sachverhalt, Vorgang o-
der Zeitraum. 
 

§ 4 
Verwaltungskostenfreiheit 

 
(1) Für öffentliche Leistungen nach § 1 Abs. 1 werden nach § 15 
Abs. 1 Satz 4 ThürTG keine Verwaltungskosten erhoben, wenn der 
Aufwand der Bearbeitung geringfügig ist. Geringfügig im Sinne des 
Satzes 1 ist der Aufwand, wenn die Bearbeitungszeit für die Gewäh-
rung des Informationszugangs einschließlich der erforderlichen Vor-
bereitungsmaßnahmen 20 Minuten nicht übersteigt und keine Ausla-
gen zu erheben sind. Bei schriftlich gewährtem Informationszugang 
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werden für bis zu zehn Seiten bis DIN A4, schwarz-weiß keine Aus-
lagen erhoben, sofern im Übrigen die Voraussetzungen des Satzes 2 
vorliegen. 
(2) Für Informationen, die ausschließlich elektronisch zugänglich ge-
macht werden, insbesondere ohne sonstige Datenträger, werden unab-
hängig von der Art, dem Format, der Farbe und der Anzahl keine Aus-
lagen erhoben. 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
 
Anlage 
(zu § 1 Abs. 1) 

Verwaltungskostenverzeichnis 
 

Nr. Gegenstand Bemes-
sungs-
grund-
lage 

Gebühr/ 
Auslage 
in Euro 

1 Gebühren   
1.1 Gewährung des Informations-

zugangs bei geringfügigem 
Aufwand nach § 4 Abs. 1 
Satz 2 oder Satz 3 

  
verwal-
tungskos-
tenfrei 

1.2 mündliche, schriftliche und 
elektronische Auskünfte ein-
schließlich der erforderlichen 
Vorbereitungsmaßnahmen 

 
nach 
Zeitauf-
wand 

 

1.3 Einsichtnahme bei der öffent-
lichen Stelle einschließlich 
der erforderlichen Vorberei-
tungsmaßnahmen 

 
nach 
Zeitauf-
wand 

 

1.4 erforderliche Maßnahmen für 
die Herstellung von Kopien 
oder Ausdrucken 

nach 
Zeitauf-
wand 

 

1.5 Gewährung des Informations-
zugangs in sonstiger Weise 
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einschließlich der erforderli-
chen Vorbereitungsmaßnah-
men (zum Beispiel durch Ein-
sicht bei einer juristischen 
Person des Privatrechts im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 
ThürTG) 

 
 
 
nach 
Zeitauf-
wand 

1.6 Vorabinformation zu den vo-
raussichtlichen Verwaltungs-
kosten nach § 15 Abs. 1 
Satz 5 ThürTG 

  
verwal-
tungskos-
tenfrei 

1.7 vollumfängliche oder teil-
weise Ablehnung eines An-
trags auf Gewährung des In-
formationszugangs 

  

1.7.1 wegen Nichtvorhandensein 
der amtlichen Information 

 verwal-
tungskos-
tenfrei 

1.7.2 wegen Unzuständigkeit der 
öffentlichen Stelle 

 verwal-
tungskos-
tenfrei 

1.7.3 bei geringfügigem Aufwand 
nach § 4 Abs. 1 Satz 2 oder 
Satz 3, insbesondere bei 
formloser Ablehnung in elekt-
ronischer Form 

  
 
verwal-
tungskos-
tenfrei 

1.7.4 in anderen Fällen nach 
Zeitauf-
wand 

 

2 Auslagen   
2.1 Kopien oder Ausdrucke bei 

Gewährung des Informations-
zugangs in schriftlicher Form 

  

2.1.1 bis einschließlich DIN A4   
2.1.1.1 schwarz-weiß, soweit kein 

Fall der Nummer 1.1 (§ 4 
Abs. 1 Satz 3) vorliegt 

 
 
je Seite 

 
 
0,10 

2.1.1.2 farbig je Seite 0,20 
2.1.2 DIN A3   
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2.1.2.1 schwarz-weiß je Seite 0,20 
2.1.2.2 farbig je Seite 0,40 
2.1.3 größer als DIN A3  

je Seite 
in voller 
Höhe 

2.2 Kopien oder Ausdrucke bei 
schriftlicher Reproduktion 
von verfilmten Akten 

  

2.2.1 schwarz-weiß je Seite 0,25 
2.2.2 farbig  

je Seite 
in voller 
Höhe 

2.3 sonstige Datenträger, sofern 
nicht von den Nummern 2.1 
und 2.2 erfasst, insbesondere 
Filmkopien 

 
 
in voller 
Höhe 

 

2.4 Aufwendungen für besondere 
Verpackungen 

in voller 
Höhe 

 

2.5 Aufwendungen für besondere 
Beförderungen 

in voller 
Höhe 
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 Verordnung über Betrieb und Nutzung des Transparenzpor-
tals nach dem Thüringer Transparenzgesetz (Thüringer 
Transparenzportalverordnung – ThürTPVO –) 

 
vom 29. September2020, in der derzeit geltenden Fassung 
 
Aufgrund des § 7 Abs. 7 des Thüringer Transparenzgesetzes 
(ThürTG) vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 373) und des § 7 Abs. 1 
Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 des Verkündungsgesetzes vom 30. Ja-
nuar 1991 (GBl. S. 2) verordnet die Landesregierung: 
 

§ 1 
Einrichtung des Transparenzportals 

 
(1) Die Landesregierung stellt das Transparenzportal nach § 7 
ThürTG als Internetanwendung auf dem Verwaltungsportal des Frei-
staats Thüringen unter „https://verwaltung.thueringen.de/“ bereit. 
Fehler beim Aufruf oder der Darstellung der Informationen können 
über ein bereitgestelltes Feld anonym oder über die angezeigten Kon-
taktdaten der öffentlichen Stelle, die die betreffende Information ein-
gestellt hat, gemeldet werden. 
(2) Die Informationen werden unter Nennung der einstellenden öf-
fentlichen Stelle thematisch geordnet bereitgestellt. Folgende Katego-
rien werden eingerichtet: 
1. Bevölkerung und Gesellschaft 
2. Energie 
3. Internationale Themen 
4. Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft und Nahrungsmittel 
5. Regionen und Städte 
6. Verkehr 
7. Wissenschaft und Technologie 
8. Bildung, Kultur und Sport 
9. Gesundheit 
10. Justiz, Rechtssystem und öffentliche Sicherheit 
11. Regierung und öffentlicher Sektor 
12. Umwelt 
13. Wirtschaft und Finanzen 
(3) Beim Abruf von Informationen werden technisch bedingt fol-
gende Daten gespeichert: 
1. Datum 
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2. Uhrzeit 
3. Suchbegriffe 
4. abgerufene Datensätze und 
5. Session-ID als Identifikationsmerkmal; dieses wird für die Dauer 

der jeweiligen Nutzung des Registers auf dem Rechner des Nut-
zers mittels Cookie gespeichert. 

Die Daten nach Satz 1 Nr. 1 bis 4 können als Grundlage anonymer 
statistischer Auswertungen, welche ihrerseits in der Internetanwen-
dung nach Absatz 1 veröffentlicht werden können, verwendet werden. 
 

§ 2 
Verantwortlichkeiten, Nutzungsbedingungen, Zuständigkeiten 

 
(1) Die öffentlichen Stellen sind in Bezug auf die von ihnen einge-
stellten Informationen verantwortlich für: 
1. das Setzen und Aktualisieren der elektronischen Verweise ein-

schließlich der Verknüpfung von Informationsangeboten nach 
§ 7 Abs. 1 ThürTG in der betroffenen Kategorie, 

2. die Erfüllung der sich aus § 7 Abs. 4, 5 und 9 ThürTG ergeben-
den Anforderungen, 

3. die Entscheidung über die Dauer der Einstellung der Information 
in das Transparenzportal unter Beachtung des § 7 Abs. 8 
ThürTG, 

4. deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit nach § 8 Abs. 2 
Satz 1 ThürTG und 

5. die Einhaltung der durch die Veröffentlichung betroffenen 
Rechte, insbesondere des Datenschutzes, der Datensicherheit, 
des Urheberrechtsschutzes sowie des Wettbewerbsrechts; hie-
rauf wird auf der Startseite des Transparenzportals hingewiesen. 

(2) Neben den in § 7 Abs. 1 ThürTG genannten Informationsange-
boten können weitere Informationsangebote mit dem Transparenzpor-
tal verknüpft werden. Die Entscheidung über das Setzen einer Ver-
knüpfung trifft die für die Einrichtung und den Betrieb der Informati-
onssammlung fachlich zuständige Stelle im Sinne des § 10 Abs. 1 
Satz 1 ThürTG; im Übrigen gilt Absatz 1 entsprechend. 
(3) Wird eine Information geändert, beginnt die Frist des § 7 Abs. 8 
ThürTG erneut; unwesentliche Änderungen bleiben außer Betracht. 
Vorherige Versionen sind in der Regel zu löschen; sie sind nur dann 
weiterhin bereitzustellen, wenn ein besonderes öffentliches Interesse 
hieran besteht. 
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(4) Die Nutzungsbedingungen für die Informationen richten sich un-
ter Beachtung des § 7 Abs. 9 ThürTG nach den durch die einstellende 
öffentliche Stelle festgelegten Nutzungsbedingungen für diese Infor-
mationen, auf die elektronisch verwiesen wird. 
(5) Das Landesrechenzentrum ist zuständig für 
1. den Betrieb des Transparenzportals entsprechend den sich aus 

§ 4 Abs. 1 und § 7 Abs. 1, 2 und 3 ThürTG sowie dieser Verord-
nung ergebenden Funktionalitäten sowie 

2. die Wartung und Pflege des Transparenzportals nach den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik. 

Das Landesrechenzentrum gewährleistet, dass die eingesetzte elektro-
nische Anwendung eine zeit- und sachgerechte Einstellung, Aktuali-
sierung und Löschung der Informationen durch die die Informationen 
einstellende öffentliche Stelle ermöglicht. Zur Sicherstellung des Be-
triebs der Anwendung kommuniziert es unmittelbar mit den die Infor-
mationen einstellenden öffentlichen Stellen. 
 

§ 3 
Verfahren zur Einstellung, Änderung und Löschung von Informatio-

nen 
 
(1) Die öffentlichen Stellen erhalten nach Anmeldung bei dem für 
die Informationsfreiheit zuständigen Ministerium die für die Einstel-
lung, Änderung und Löschung der Informationen erforderlichen tech-
nischen Redaktionszugänge. Für die Anmeldung sind dem für die In-
formationsfreiheit zuständigen Ministerium die Daten für eine elekt-
ronische Kontaktaufnahme mitzuteilen. Die öffentlichen Stellen mel-
den dem für die Informationsfreiheit zuständigen Ministerium unver-
züglich, wenn sich die Daten für die elektronische Kontaktaufnahme 
ändern. 
(2) Die einstellenden öffentlichen Stellen melden dem Landesre-
chenzentrum unverzüglich, wenn bei dem Abruf oder der Darstellung 
von Informationen Fehler auftreten. Das Landesrechenzentrum mel-
det der betroffenen öffentlichen Stelle unverzüglich, wenn gravie-
rende technische Probleme beim Betrieb der eingesetzten elektroni-
schen Anwendung bestehen. 
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§ 4 
Kosten, Nutzungsentgelte 

 
(1) Das Land trägt die Kosten für Betrieb, Redaktion, Wartung und 
Pflege des Transparenzportals. 
(2) Nutzungsentgelte, die eine öffentliche Stelle nach den Nutzungs-
bedingungen nach § 2 Abs. 4 für die Nutzung der von ihr eingestellten 
Informationen erhebt, verbleiben bei dieser öffentlichen Stelle. 
 

§ 5 
Übergangsbestimmung 

 
Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung vorhandenen 
Einträge im Transparenzportal sind bis zum Ablauf des 31. Dezember 
des Jahres des Inkrafttretens von den die Informationen einstellenden 
öffentlichen Stellen im Hinblick auf ihre Zuordnung zu den Katego-
rien nach § 1 Abs. 2 zu prüfen und soweit erforderlich anzupassen. 
 

§ 6 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten nach Satz 1 tritt die Thüringer In-
formationsregisterverordnung vom 6. August 2014 (GVBl. S. 582) 
außer Kraft. 
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 Thüringer Umweltinformationsgesetz (ThürUIG) 
 
vom 10. Oktober 2006, in der derzeit geltenden Fassung 
 

Erster Abschnitt  
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Zweck des Gesetzes; Anwendungsbereich 
 
(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, den rechtlichen Rahmen für den 
Zugang zu Umweltinformationen bei informationspflichtigen Stellen 
sowie für die Verbreitung dieser Umweltinformationen zu schaffen. 
(2) Dieses Gesetz gilt für 
1. das Land, die Landkreise, die Gemeinden und Gemeindever-

bände, 
2. juristische Personen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des 

Landes oder einer Gebietskörperschaft unterliegen sowie 
3. natürliche und juristische Personen des Privatrechts, die der Kon-

trolle einer oder mehrerer der in den Nummern 1 oder 2 genann-
ten juristischen Personen des öffentlichen Rechts unterliegen. 

 
§ 2 

Begriffsbestimmungen 
 
(1) Informationspflichtige Stellen sind 
1. die Landesregierung und andere Stellen der öffentlichen Verwal-

tung; öffentliche Gremien, die diese Stellen beraten, gelten als 
Teil der Stelle, die deren Mitglieder beruft; zu den informations-
pflichtigen Stellen gehören nicht 
a) die obersten Landesbehörden, soweit und solange sie im 

Rahmen der Gesetzgebung tätig werden, und 
b) die Gerichte des Landes, soweit sie nicht Aufgaben der öf-

fentlichen Verwaltung wahrnehmen; 
2. natürliche oder juristische Personen des Privatrechts, soweit sie 

im Zusammenhang mit der Umwelt eigenverantwortlich öffent-
liche Aufgaben wahrnehmen oder öffentliche Dienstleistungen 
erbringen und dabei der Kontrolle einer juristischen Person des 
öffentlichen Rechts nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 unterliegen. 

(2) Kontrolle im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 liegt vor, wenn 
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1. eine oder mehrere der in § 1 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 genannten juris-
tischen Personen des öffentlichen Rechts allein oder zusammen, 
unmittelbar oder mittelbar 
a) die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des Unternehmens 

besitzen, 
b) über die Mehrheit der mit den Anteilen des Unternehmens 

verbundenen Stimmrechte verfügen oder 
c) mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Lei-

tungs- oder Aufsichtsorgans des Unternehmens bestellen 
können; 

2. mehrere juristische Personen des öffentlichen Rechts zusammen 
unmittelbar oder mittelbar über eine Mehrheit im Sinne der 
Nummer 1 verfügen und zumindest der hälftige Anteil an dieser 
Mehrheit den in Nummer 1 genannten juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts zuzuordnen ist. 

(3) Umweltinformationen sind, unabhängig von der Art ihrer Spei-
cherung, alle Daten über 
1. den Zustand von Umweltbestandteilen, wie Luft und Atmo-

sphäre, Wasser, Boden, Landschaft und natürliche Lebensräume 
einschließlich Feuchtgebiete, Küsten- und Meeresgebiete, die 
Artenvielfalt und ihre Bestandteile, einschließlich gentechnisch 
veränderter Organismen, sowie die Wechselwirkungen zwischen 
diesen Bestandteilen, 

2. Faktoren, wie Stoffe, Energie, Lärm und Strahlung, Abfälle aller 
Art sowie Emissionen, Ableitungen und sonstige Freisetzungen 
von Stoffen in die Umwelt, die sich auf die Umweltbestandteile 
im Sinne der Nummer 1 auswirken oder wahrscheinlich auswir-
ken, 

3. Maßnahmen oder Tätigkeiten, die 
a) sich auf die Umweltbestandteile im Sinne der Nummer 1 

oder auf Faktoren im Sinne der Nummer 2 auswirken oder 
wahrscheinlich auswirken oder 

b) den Schutz von Umweltbestandteilen im Sinne der Num-
mer 1 bezwecken; zu den Maßnahmen gehören auch politi-
sche Konzepte, Rechts- und Verwaltungsvorschriften, Ab-
kommen, Umweltvereinbarungen, Pläne und Programme, 

4. Berichte über die Umsetzung des Umweltrechts, 
5. Kosten-Nutzen-Analysen und sonstige wirtschaftliche Analysen 

und Annahmen, die im Rahmen der in Nummer 3 genannten 
Maßnahmen und Tätigkeiten verwendet werden oder 
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6. den Zustand der menschlichen Gesundheit und Sicherheit, gege-
benenfalls einschließlich der Kontamination der Lebensmittel-
kette, die Lebensbedingungen des Menschen sowie Kulturstätten 
und Bauwerke, soweit sie jeweils vom Zustand der Umweltbe-
standteile im Sinne der Nummer 1 oder von Faktoren, Maßnah-
men oder Tätigkeiten im Sinne der Nummern 2 und 3 betroffen 
sind oder sein können. 

(4) Eine informationspflichtige Stelle verfügt über Umweltinforma-
tionen, wenn diese bei ihr vorhanden sind oder für sie bereitgehalten 
werden. Ein Bereithalten liegt vor, wenn eine natürliche oder juristi-
sche Person, die selbst nicht informationspflichtige Stelle ist, Umwel-
tinformationen für eine informationspflichtige Stelle im Sinne des Ab-
satzes 1 aufbewahrt, auf die diese Stelle einen Übermittlungsanspruch 
hat. 
 

Zweiter Abschnitt  
Informationszugang auf Antrag 

 
§ 3 

Anspruch auf Zugang zu Umweltinformationen 
 
(1) Jede Person hat nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch auf Zu-
gang zu Umweltinformationen, über die eine informationspflichtige 
Stelle im Sinne des § 2 Abs. 1 verfügt, ohne ein rechtliches Interesse 
darlegen zu müssen. Daneben bleiben andere Ansprüche auf Zugang 
zu Informationen unberührt. 
(2) Der Zugang kann durch Auskunftserteilung, Gewährung von 
Akteneinsicht oder in sonstiger Weise eröffnet werden. Wird eine be-
stimmte Art des Informationszugangs beantragt, so entspricht die Be-
hörde diesem Antrag, es sei denn, es ist für die Behörde angemessen, 
die Informationen in einer anderen Form oder einem anderen Format 
zugänglich zu machen; die Wahl der Behörde ist zu begründen. Soweit 
Umweltinformationen der antragstellenden Person bereits auf andere 
leicht zugängliche Art, insbesondere durch Verbreitung nach § 10, zur 
Verfügung stehen, soll die informationspflichtige Stelle die Person auf 
diese Art des Informationszugangs verweisen. 
(3) Soweit ein Anspruch nach Absatz 1 besteht, sind die Umweltin-
formationen der antragstellenden Person unter Berücksichtigung et-
waiger von ihr angegebener Zeitpunkte so bald wie möglich, spätes-
tens jedoch mit Ablauf der Frist nach Satz 2 Nr. 1 oder 2 zugänglich 
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zu machen. Die Frist beginnt mit Eingang des Antrags bei der infor-
mationspflichtigen Stelle, die über die Informationen verfügt und en-
det 
1. mit Ablauf eines Monats oder, 
2. soweit Umweltinformationen derart umfangreich und/oder kom-

plex sind, dass die in Nummer 1 genannte Frist nicht eingehalten 
werden kann, mit Ablauf von zwei Monaten. 

 
§ 4 

Antrag und Verfahren 
 
(1) Umweltinformationen werden von einer informationspflichtigen 
Stelle auf Antrag zugänglich gemacht. 
(2) Der Antrag muss erkennen lassen, zu welchen Umweltinforma-
tionen der Zugang gewünscht wird. Ist der Antrag zu unbestimmt, ist 
der antragstellenden Person dies innerhalb eines Monats mitzuteilen 
und ihr Gelegenheit zur Präzisierung des Antrags zu geben. Kommt 
die antragstellende Person der Aufforderung zur Präzisierung nach, 
beginnt der Lauf der Frist zur Beantwortung von Anträgen erneut. Die 
Informationssuchenden sind bei der Stellung und Präzisierung von 
Anträgen zu unterstützen. 
(3) Wird der Antrag bei einer informationspflichtigen Stelle gestellt, 
die nicht über die Umweltinformationen verfügt, leitet sie den Antrag 
möglichst rasch an die über die begehrten Informationen verfügende 
Stelle weiter, wenn ihr diese bekannt ist, und unterrichtet die antrag-
stellende Person hierüber. Anstelle der Weiterleitung des Antrags 
kann sie die antragstellende Person auch auf andere ihr bekannte in-
formationspflichtige Stellen hinweisen, die über die Informationen 
verfügen. 
(4) Wird eine andere als die beantragte Art des Informationszugangs 
im Sinne des § 3 Abs. 2 eröffnet, ist dies innerhalb der Frist nach § 3 
Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 unter Angabe der Gründe mitzuteilen. 
(5) Über die Geltung der längeren Frist nach § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 
ist die antragstellende Person spätestens mit Ablauf der Frist nach § 3 
Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 unter Angabe der Gründe zu unterrichten. 
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§ 5 
Ablehnung des Antrags 

 
(1) Wird der Antrag ganz oder teilweise nach den §§ 8 und 9 abge-
lehnt, ist die antragstellende Person innerhalb der Fristen nach § 3 
Abs. 3 Satz 2 hierüber zu unterrichten. Ihr sind die Gründe für die Ab-
lehnung mitzuteilen. In den Fällen des § 8 Abs. 2 Nr. 4 ist darüber hin-
aus die Stelle, die das Material vorbereitet, sowie der voraussichtliche 
Zeitpunkt der Fertigstellung mitzuteilen. § 39 Abs. 2 des Thüringer 
Verwaltungsverfahrensgesetzes findet keine Anwendung. 
(2) Wenn der Antrag schriftlich gestellt wurde oder die antragstel-
lende Person dies begehrt, erfolgt die Ablehnung in schriftlicher 
Form. Sie ist auf Verlangen der antragstellenden Person elektronisch 
mitzuteilen, wenn der Zugang hierfür eröffnet ist. 
(3) Liegt ein Ablehnungsgrund nach den §§ 8 und 9 vor, sind die 
hiervon nicht betroffenen Informationen zugänglich zu machen, so-
weit es möglich ist, sie auszusondern. 
(4) Die antragstellende Person ist im Fall der vollständigen oder teil-
weisen Ablehnung eines Antrags über die Rechtsschutzmöglichkeiten 
gegen die Entscheidung sowie darüber zu belehren, bei welcher Stelle 
und innerhalb welcher Frist um Rechtsschutz nachgesucht werden 
kann. 
 

§ 6 
Rechtsschutz 

 
(1) Für Streitigkeiten nach diesem Gesetz ist der Verwaltungsrechts-
weg gegeben. 
(2) Gegen die Entscheidung einer informationspflichtigen Stelle der 
öffentlichen Verwaltung im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 ist ein Wider-
spruchsverfahren nach den §§ 68 bis 73 der Verwaltungsgerichtsord-
nung auch dann durchzuführen, wenn die Entscheidung von einer 
obersten Landesbehörde getroffen worden ist. 
(3) Ist die antragstellende Person der Auffassung, dass eine private 
informationspflichtige Stelle im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 den An-
spruch auf Informationszugang nicht vollständig erfüllt hat, kann sie 
die Entscheidung der informationspflichtigen Stelle nach Absatz 4 
überprüfen lassen. Wird der antragstellenden Person innerhalb der 
Frist nach § 3 Abs. 3 keine Entscheidung mitgeteilt, kann sie Klage 
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nach Absatz 1 erheben. Eine Klage gegen die im Sinne des § 2 Abs. 1 
Nr. 2 Kontrolle ausübende Körperschaft ist ausgeschlossen. 
(4) Der Anspruch auf nochmalige Prüfung ist gegenüber der priva-
ten informationspflichtigen Stelle im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 inner-
halb eines Monats, nachdem diese Stelle mitgeteilt hat, dass der An-
spruch nicht oder nicht vollständig erfüllt werden kann, schriftlich gel-
tend zu machen. Die private informationspflichtige Stelle hat der an-
tragstellenden Person das Ergebnis ihrer nochmaligen Prüfung inner-
halb eines Monats zu übermitteln. Geschieht dies nicht oder ist die 
antragstellende Person der Auffassung, dass ihr Anspruch auch nach 
einer Entscheidung nach Satz 2 nicht vollständig erfüllt worden ist, 
steht ihr der Rechtsweg nach Absatz 1 offen. 
 

§ 7 
Unterstützung des Zugangs zu Umweltinformationen 

 
(1) Die informationspflichtigen Stellen ergreifen Maßnahmen, um 
den Zugang zu den bei ihnen verfügbaren Umweltinformationen zu 
erleichtern. Zu diesem Zweck wirken sie darauf hin, dass Umweltin-
formationen, über die sie verfügen, zunehmend in elektronischen Da-
tenbanken oder in sonstigen Formaten gespeichert werden, die über 
Mittel der elektronischen Kommunikation abrufbar sind. 
(2) Die informationspflichtigen Stellen treffen praktische Vorkeh-
rungen zur Erleichterung des Informationszugangs, beispielsweise 
durch 
1. die Benennung von Auskunftspersonen oder Informationsstel-

len, 
2. die Veröffentlichung von Verzeichnissen über verfügbare Um-

weltinformationen, 
3. die Einrichtung öffentlich zugänglicher Informationsnetze und 

Datenbanken oder 
4. die Veröffentlichung von Informationen über behördliche Zu-

ständigkeiten. 
(3) Soweit möglich, gewährleisten die informationspflichtigen Stel-
len, dass alle Umweltinformationen, die von ihnen oder für sie zusam-
mengestellt werden, auf dem gegenwärtigen Stand, exakt und ver-
gleichbar sind. 
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Dritter Abschnitt  
Ablehnungsgründe 

 
§ 8 

Schutz öffentlicher Belange 
 
(1) Soweit die Bekanntgabe der Informationen nachteilige Auswir-
kungen auf 
1. die internationalen Beziehungen, die Verteidigung oder die öf-

fentliche Sicherheit, 
2. die Vertraulichkeit der Beratungen von informationspflichtigen 

Stellen im Sinne des § 2 Abs. 1, 
3. die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens, den An-

spruch einer Person auf ein faires Verfahren oder die Durchfüh-
rung straf-, ordnungswidrigkeits- oder disziplinarrechtlicher Er-
mittlungen oder 

4. den Zustand der Umwelt und ihrer Bestandteile im Sinne des § 2 
Abs. 3 Nr. 1 oder Schutzgüter im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 6 

hätte, ist der Antrag abzulehnen, es sei denn, das öffentliche Interesse 
an der Bekanntgabe überwiegt. Der Zugang zu Umweltinformationen 
über Emissionen kann nicht unter Berufung auf die in den Satz 1 Nr. 2 
und 4 genannten Gründe abgelehnt werden. 
(2) Soweit ein Antrag 
1. offensichtlich missbräuchlich gestellt wurde, 
2. sich auf interne Mitteilungen der informationspflichtigen Stellen 

im Sinne des § 2 Abs. 1 bezieht, 
3. bei einer Stelle, die nicht über die Umweltinformationen verfügt, 

gestellt wird, sofern er nicht nach § 4 Abs. 3 weitergeleitet wer-
den kann, 

4. sich auf das Zugänglichmachen von Material, das gerade vervoll-
ständigt wird, noch nicht abgeschlossener Schriftstücke oder 
noch nicht aufbereiteter Daten bezieht oder 

5. zu unbestimmt ist und auf Aufforderung der informationspflich-
tigen Stelle nach § 4 Abs. 2 nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist präzisiert wird, 

ist er abzulehnen, es sei denn, das öffentliche Interesse an der Be-
kanntgabe überwiegt. 
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§ 9 
Schutz privater Belange 

 
(1) Soweit 
1. durch die Bekanntgabe der Informationen personenbezogene 

Daten offenbart und dadurch schutzwürdige Interessen der Be-
troffenen beeinträchtigt würden, 

2. Rechte am geistigen Eigentum, insbesondere Urheberrechte, 
durch das Zugänglichmachen von Umweltinformationen verletzt 
würden oder 

3. durch die Bekanntgabe schutzwürdige Betriebs- oder Geschäfts-
geheimnisse zugänglich gemacht würden oder die Informationen 
dem Steuergeheimnis oder dem Statistikgeheimnis unterliegen, 

ist der Antrag abzulehnen, es sei denn, die Betroffenen haben zuge-
stimmt oder das öffentliche Interesse an der Bekanntgabe überwiegt. 
Vor der Entscheidung über die Offenbarung der nach Satz 1 geschütz-
ten Informationen sind die Betroffenen anzuhören. Der Zugang zu 
Umweltinformationen über Emissionen kann nicht unter Berufung auf 
die in Satz 1 Nr. 1 und 3 genannten Gründe abgelehnt werden. Die in-
formationspflichtige Stelle hat in der Regel von einer Betroffenheit im 
Sinne des Satzes 1 Nr. 3 auszugehen, wenn übermittelte Informatio-
nen als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gekennzeichnet sind. So-
weit die informationspflichtige Stelle dies verlangt, haben mögliche 
Betroffene im Einzelnen darzulegen, dass ein Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnis vorliegt. 
(2) Umweltinformationen, die private Dritte einer informations-
pflichtigen Stelle übermittelt haben, ohne rechtlich dazu verpflichtet 
zu sein oder rechtlich verpflichtet werden zu können, und deren Of-
fenbarung nachteilige Auswirkungen auf die Interessen der Dritten 
hätte, dürfen ohne deren Einwilligung anderen nicht zugänglich ge-
macht werden, es sei denn, das öffentliche Interesse an der Bekannt-
gabe überwiegt. Der Zugang zu Umweltinformationen über Emissio-
nen kann nicht unter Berufung auf die in Satz 1 genannten Gründe 
abgelehnt werden. 
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Vierter Abschnitt  
Verbreitung von Umweltinformationen 

 
§ 10 

Unterrichtung der Öffentlichkeit 
 
(1) Die informationspflichtigen Stellen ergreifen die notwendigen 
Maßnahmen, um in angemessenem Umfang eine aktive und systema-
tische Verbreitung von Umweltinformationen in der Öffentlichkeit zu 
fördern. Im Interesse einer möglichst umfassenden Unterrichtung der 
Öffentlichkeit über die Umwelt wirken das Land und seine Gebiets-
körperschaften auf die Nutzbarkeit elektronischer Informationsnetze 
und -systeme hin. In diesem Rahmen verbreiten die informations-
pflichtigen Stellen zunehmend Umweltinformationen, die für ihre 
Aufgaben von Bedeutung sind und über die sie verfügen. 
(2) Zu den zu verbreitenden Umweltinformationen gehören zumin-
dest 
1. der Wortlaut von völkerrechtlichen Verträgen, das von den Or-

ganen der Europäischen Gemeinschaften erlassene Gemein-
schaftsrecht sowie Rechtsvorschriften von Bund, Ländern oder 
Kommunen über die Umwelt oder mit Bezug zur Umwelt, 

2. politische Konzepte sowie Pläne und Programme mit Bezug zur 
Umwelt, 

3. Berichte über den Stand der Umsetzung von Rechtsvorschriften 
sowie Plänen und Programmen nach den Nummern 1 und 2, so-
fern solche Berichte von den jeweiligen informationspflichtigen 
Stellen elektronisch ausgearbeitet worden sind oder bereitgehal-
ten werden, 

4. Daten oder Zusammenfassungen von Daten aus der Überwa-
chung von Tätigkeiten, die sich auf die Umwelt auswirken oder 
wahrscheinlich auswirken, 

5. Zulassungsentscheidungen, die erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt haben, und Umweltvereinbarungen sowie 

6. zusammenfassende Darstellung und Bewertungen der Umwelt-
auswirkungen nach dem Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung in der Fassung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I 
S. 94) und nach dem Thüringer UVP-Gesetz vom 20. Juli 2007 
(GVBl. S. 85) jeweils in der jeweils geltenden Fassung sowie Ri-
sikobewertungen im Hinblick auf Umweltbestandteile nach § 2 
Abs. 3 Nr. 1. 
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In Fällen des Satzes 1 Nr. 5 und 6 genügt zur Verbreitung die Angabe, 
wo solche Informationen zugänglich sind oder gefunden werden kön-
nen. Die veröffentlichten Umweltinformationen werden in angemes-
senen Abständen aktualisiert. 
(3) Die Verbreitung von Umweltinformationen soll in für die Öf-
fentlichkeit verständlicher Darstellung erfolgen. Hierzu sollen, soweit 
vorhanden, elektronische Kommunikationsmittel verwendet werden. 
Satz 2 gilt nicht für Umweltinformationen, die vor In-Kraft-Treten 
dieses Gesetzes angefallen sind, es sei denn, sie liegen bereits elektro-
nisch vor. 
(4) Die Anforderungen an die Unterrichtung der Öffentlichkeit nach 
den Absätzen 1 und 2 können auch dadurch erfüllt werden, dass Ver-
knüpfungen zu Internet-Seiten eingerichtet werden, auf denen die zu 
verbreitenden Umweltinformationen zu finden sind. 
(5) Soweit die Abwehr von Gefahren für die menschliche Gesund-
heit oder die Umwelt nicht bereits anderen Regelungen des Bundes- 
oder Landesrechts unterliegt, haben die informationspflichtigen Stel-
len im Fall einer unmittelbar bevorstehenden Gefahr für die mensch-
liche Gesundheit oder die Umwelt, unabhängig davon, ob diese Folge 
menschlicher Tätigkeit ist oder eine natürliche Ursache hat, sämtliche 
Umweltinformationen, über die sie verfügen und die es der eventuell 
betroffenen Öffentlichkeit ermöglichen könnten, Maßnahmen zur Ab-
wendung oder Begrenzung von Schäden infolge dieser Bedrohung zu 
ergreifen, unmittelbar und unverzüglich zu verbreiten. Verfügen meh-
rere informationspflichtige Stellen über solche Informationen, sollen 
sie sich bei deren Verbreitung abstimmen. Soweit informationspflich-
tige natürliche oder juristische Personen des Privatrechts im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 Nr. 2 gegenüber Landes- oder Kommunalbehörden beson-
deren bundes- oder landesrechtlichen Anzeige- oder Meldepflichten 
unterliegen, sollen sie sich bei der Verbreitung von Umweltinformati-
onen mit der für die Entgegennahme der Anzeige oder Meldung zu-
ständigen Behörde, im Übrigen mit dem Landesverwaltungsamt ab-
stimmen. 
(6) § 7 Abs. 1 und 3 sowie die §§ 8 und 9 finden entsprechende An-
wendung. 
(7) Die Wahrnehmung der Aufgaben des § 10 kann auf bestimmte 
Stellen der öffentlichen Verwaltung oder private Stellen übertragen 
werden. 
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§ 11 
Umweltzustandsbericht 

 
Die Landesregierung veröffentlicht regelmäßig im Abstand von nicht 
mehr als vier Jahren einen Bericht über den Zustand der Umwelt im 
Landesgebiet. Hierbei berücksichtigt sie § 10 Abs. 1, 3 und 6. Der Be-
richt enthält Informationen über die Umweltqualität und vorhandene 
Umweltbelastungen. Der erste Bericht nach In-Kraft-Treten dieses 
Gesetzes ist spätestens am 31. Dezember 2007 zu veröffentlichen. 
 

Fünfter Abschnitt  
Schlussbestimmungen 

 
§ 12 

Verwaltungskosten 
 
(1) Für die Übermittlung von Informationen aufgrund dieses Geset-
zes werden Verwaltungskosten (Gebühren und Auslagen) erhoben. 
Dies gilt nicht für 
1. die Erteilung mündlicher Auskünfte, 
2. die Einsichtnahme in Umweltinformationen vor Ort oder 
3. Maßnahmen und Vorkehrungen nach § 7 Abs. 1 und 2 sowie die 

Unterrichtung der Öffentlichkeit nach §§ 10 und 11. 
(2) Die Gebühren sind auch unter Berücksichtigung des Verwal-
tungsaufwands so zu bemessen, dass der Informationsanspruch nach 
§ 3 Abs. 1 wirksam in Anspruch genommen werden kann. 
(3) Die Landesregierung wird ermächtigt, die Höhe der Verwal-
tungskosten für öffentliche Leistungen von informationspflichtigen 
Stellen durch Rechtsverordnung zu bestimmen. § 1 Abs. 2 sowie die 
§§ 4, 11 und 21 Abs. 1 Satz 2 des Thüringer Verwaltungskostengeset-
zes vom 23. September 2005 (GVBl. S. 325) finden keine Anwen-
dung. Soweit Informationen des Liegenschaftskatasters und der Lan-
desvermessung für Zwecke der Umweltinformation an Antragsteller 
abgegeben werden, sind die Kostenregelungen für das Kataster- und 
Vermessungswesen anzuwenden. 
(4) Private informationspflichtige Stellen im Sinne des § 2 Abs. 1 
Nr. 2 können für die Übermittlung von Informationen nach diesem 
Gesetz von der antragstellenden Person Kostenerstattung entspre-
chend den in den Absätzen 1 und 2 genannten Grundsätzen verlangen. 
Die erstattungsfähigen Kosten bemessen sich nach den nach Absatz 3 
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maßgeblichen Verwaltungskostensätzen für öffentliche Leistungen 
von informationspflichtigen Stellen der öffentlichen Verwaltung im 
Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1. 
 

§ 13 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
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 Thüringer Umweltinformationsverwaltungskostenordnung 
(ThürUIVwKostO) 

 
vom 23. November 2006, in der derzeit geltenden Fassung 
 
Aufgrund des § 12 Abs. 3 Satz 1 des Thüringer Umweltinformations-
gesetzes (ThürUIG) vom 10. Oktober 2006 (GVBl. S. 513) verordnet 
die Landesregierung: 
 

§ 1 
Verwaltungskostenpflichtige öffentliche Leistungen 

 
(1) Für öffentliche Leistungen der informationspflichtigen Stellen 
aufgrund des Thüringer Umweltinformationsgesetzes werden Verwal-
tungskosten (Gebühren und Auslagen) erhoben. Die verwaltungskos-
tenpflichtigen Tatbestände und die Höhe der Kosten ergeben sich aus 
dem anliegenden Verwaltungskostenverzeichnis. 
(2) Soweit im Fall einer öffentlichen Leistung mehrere gebühren-
pflichtige Tatbestände des Verwaltungskostenverzeichnisses entstan-
den sind, dürfen die Gebühren einen Betrag von insgesamt 500 Euro 
nicht übersteigen. Auslagen werden zusätzlich zu den Gebühren und 
auch dann erhoben, wenn die öffentliche Leistung gebührenfrei er-
folgt. 
(3) Die Bestimmungen der Thüringer Allgemeinen Verwaltungs-
kostenordnung vom 3. Dezember 2001 (GVBl. S. 456) in der jeweils 
geltenden Fassung finden ergänzende Anwendung. 
 

§ 2 
Verwaltungskostenfreie öffentliche Leistungen 

 
Für die Erteilung mündlicher Auskünfte oder die Einsichtnahme in 
Umweltinformationen vor Ort werden keine Verwaltungskosten erho-
ben. Verwaltungskostenfreiheit besteht auch, wenn ein Antrag auf 
Vornahme der öffentlichen Leistung abgelehnt oder eine öffentliche 
Leistung zurückgenommen oder widerrufen wird. 
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§ 3 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
Anlage 
(zu § 1 Abs. 1) 
 

Nr. Gegenstand Bemessungs-
grundlage 

Gebühr/ 
Auslage 
in Euro 

1 Gebühren   
1.1 Erteilung schriftlicher 

oder elektronischer 
Auskünfte 

 
 
nach Zeitauf-
wand 

mindes-
tens 5 
höchstens 
500 

1.2 Herausgabe von Dupli-
katen 

 
 
nach Zeitauf-
wand 

mindes-
tens 5 
höchstens 
500 

2 Auslagen   
2.1 Herstellung von Dupli-

katen 
  

2.1.1 Anfertigen von 
Schwarz-Weiß-Kopien 
bis DIN A3 von Papier-
vorlagen 

  

2.1.1.1 für die ersten 50 Seiten je Seite 0,50 
2.1.1.2 für jede weitere Seite je Seite 0,15 
2.1.2 Anfertigen von Farb-

Kopien bis DIN A3 
  

2.1.2.1 für die ersten 50 Seiten je Seite 3,00 
2.1.2.2 für jede weitere Seite je Seite 1,00 
2.1.3 Reproduktion von ver-

filmten Akten 
 
je Seite 

 
0,50 

2.2 Herstellung von Film-
kopien oder Kopien auf 
anderen Datenträgern 
als Papier 

 
 
 
in voller Höhe 
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2.3 Entgelte für Post- und 
Telekommunikations-
leistungen, soweit sie 
das bei der jeweiligen 
öffentlichen Leistung 
übliche Maß überstei-
gen 

 
 
 
 
 
 
in voller Höhe 

 

2.4 Aufwendungen für be-
sondere Verpackung 
und besondere Beförde-
rung 

 
 
 
in voller Höhe 
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 Thüringer Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG) 
 
vom 23. September 2005, in der derzeit geltenden Fassung 
 

§ 1 
Verwaltungskostenpflichtige öffentliche Leistungen 

 
(1) Für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen erheben 
1. Behörden des Landes, 
2. Behörden der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der sons-

tigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts, soweit sie 
Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis wahrnehmen, und 

3. Personen des Privatrechts, denen hoheitliche Befugnisse durch 
oder aufgrund eines Gesetzes übertragen wurden (Beliehene), 
soweit sie als Behörde tätig werden und der Aufsicht des Landes 
unterstehen, 

Verwaltungskosten (Gebühren und Auslagen) nach Maßgabe dieses 
Gesetzes und der Verwaltungskostenordnungen nach § 21. 
(2) Verwaltungskostenpflicht besteht auch, wenn 
1. ein auf Vornahme einer öffentlichen Leistung gerichteter Antrag 

oder 
2. ein Widerspruch 
zurückgenommen wird oder sich auf andere Weise erledigt. 
(3) Die Erhebung von Verwaltungskosten nach anderen Rechtsvor-
schriften bleibt unberührt. Soweit für solche Verwaltungskosten 
nichts anderes bestimmt ist, gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes 
entsprechend. Das Gesetz gilt nicht für den Bereich der Justizverwal-
tung. 
(4) Unterliegt die öffentliche Leistung der Umsatzsteuer, ist diese zu 
erheben. Für die Erhebung der Umsatzsteuer gelten die Bestimmun-
gen über die Auslagenerhebung entsprechend, sofern das Umsatzsteu-
ergesetz in der Fassung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386) in der 
jeweils geltenden Fassung nichts anderes bestimmt. 
(5) Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist jede Stelle, die Aufgaben 
der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt. 
(6) Öffentliche Leistungen sind 
1. Amtshandlungen; eine Amtshandlung ist jede mit Außenwir-

kung in Ausübung hoheitlicher Befugnisse vorgenommene 
Handlung; sie liegt auch dann vor, wenn ein Einverständnis der 



88 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

Behörde, insbesondere eine Genehmigung, Erlaubnis oder Zu-
stimmung, nach Ablauf einer bestimmten Frist aufgrund einer 
Rechtsvorschrift als erteilt gilt, 

2. das Zulassen der Inanspruchnahme von Einrichtungen des Lan-
des, 

3. Überwachungsmaßnahmen, Prüfungen und Untersuchungen so-
wie 

4. sonstige Leistungen, die im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen 
Verwaltungstätigkeit erbracht werden. 

(7) Individuell zurechenbar sind insbesondere öffentliche Leistun-
gen, die 
1. beantragt, sonst willentlich in Anspruch genommen oder zuguns-

ten des Leistungsempfängers erbracht werden oder 
2. durch einen Tatbestand ausgelöst werden, an den ein Gesetz die 

Befugnis zum Tätigwerden der Behörde knüpft und die in einem 
spezifischen Bezug zum Tun, Dulden oder Unterlassen einer Per-
son oder zu dem von einer Person zu vertretenden Zustand einer 
Sache stehen; bei Überwachungshandlungen, Prüfungen und 
Untersuchungen gilt dies nur, wenn die öffentliche Leistung 
nicht ausschließlich auf eine allgemeine behördliche Informati-
onsgewinnung gerichtet ist. 

 
§ 2 

Sachliche Verwaltungskostenfreiheit 
 
(1) Verwaltungskostenfrei sind 
1. Maßnahmen der Rechts- und Fachaufsicht; dies gilt nicht, wenn 

sie durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Rechtsverstöße ver-
anlasst sind, 

2. 
a) Überwachungsmaßnahmen aufgrund eines Verdachts oder 

einer Beschwerde oder 
b) Stichprobenkontrollen, bei denen der zu Überwachende 

ausschließlich nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wird, 
wenn kein Verstoß gegen eine Rechtsvorschrift festgestellt wird, 

3. einfache mündliche oder schriftliche Auskünfte; dies gilt nicht 
für Auskünfte aus Registern und Dateien, 

4. die Erteilung von Bescheiden über öffentlich-rechtliche Geldfor-
derungen, 
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5. Entscheidungen über die Stundung, den Erlass, die Niederschla-
gung oder die Erstattung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, 

6. Entscheidungen über die Festsetzung von Entschädigungen aus 
öffentlichen Mitteln für den Entschädigungsbegünstigten, 

7. Entscheidungen über die Festsetzung der in einem Vorverfahren 
nach § 68 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) zur zweck-
entsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendi-
gen Aufwendungen, 

8. Entscheidungen über Anträge auf Geldleistungen, wie Förder-
mittel, einschließlich der Verwendungsnachweisprüfung, Unter-
stützungen, Beihilfen, Zuwendungen, Stipendien oder andere 
Geldleistungen, 

9. Entscheidungen über die Erteilung von Bescheinigungen zur Be-
willigung von Prozesskosten- oder Beratungshilfe, 

10. öffentliche Leistungen in Gnadensachen, 
11. öffentliche Leistungen im Rahmen eines bestehenden oder 

früheren öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnisses 
einschließlich eines Widerspruchsverfahrens, 

12. Entscheidungen über Gegenvorstellungen und Aufsichtsbe-
schwerden, 

13. öffentliche Leistungen in Angelegenheiten des Wahlrechts, des 
Volksbegehrens, des Volksentscheids und des Bürgerantrags, 

14. Entscheidungen über die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
nach den §§ 80 und 80a VwGO sowie 

15. öffentliche Leistungen, die von der Polizei zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben nach § 2 des Polizeiaufgabengesetzes vom 
4. Juni 1992 (GVBl. S. 199) in der jeweils geltenden Fassung er-
bracht werden; dies gilt nicht 
a) für öffentliche Leistungen, die beantragt oder sonst veran-

lasst sind und nicht im überwiegend öffentlichen Interesse 
stehen, 

b) für Einsätze der Polizei aufgrund des Alarms einer Über-
fall- und Einbruchmeldeanlage; derartige Einsätze bleiben 
aber kostenfrei, wenn der Betreiber nachweist, dass kein 
Falschalarm vorlag, oder 

c) wenn durch eine Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt 
ist. 

In den Verwaltungskostenordnungen nach § 21 Abs. 1 können weitere 
öffentliche Leistungen bestimmt werden, für die Verwaltungskosten 
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nicht oder nur zum Teil erhoben werden. Andere gesetzliche Regelun-
gen, nach denen öffentliche Leistungen verwaltungskostenfrei sind, 
bleiben unberührt. 
(2) Die Verwaltungskostenfreiheit gilt nicht für 
1. den Widerruf oder die Rücknahme einer Amtshandlung, sofern 

der Verwaltungskostenschuldner dies zu vertreten hat und 
2. das Widerspruchsverfahren, soweit in Absatz 1 oder in anderen 

Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist oder soweit sich 
nicht der Widerspruch auf andere Weise erledigt. 

 
§ 3 

Persönliche Gebührenfreiheit 
 
(1) Von der Zahlung der Gebühren sind befreit: 
1. das Land, 
2. die Bundesrepublik Deutschland und die anderen Länder; dies 

gilt nur, wenn die Summe der Verwaltungskosten für eine Ange-
legenheit den Betrag von 500 Euro nicht übersteigt, 

3. die kommunalen Körperschaften im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes; dies gilt nicht in den Fällen des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
Halbsatz 2, und 

4. Kirchen sowie andere Religions- und Weltanschauungsgemein-
schaften im Geltungsbereich dieses Gesetzes, die die Rechtsstel-
lung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts haben. 

(2) Die persönliche Gebührenfreiheit gilt nicht, wenn 
1. die Gebühr Dritten auferlegt oder auf Dritte umgelegt werden 

kann, 
2. die öffentliche Leistung einen Betrieb nach § 26 Abs. 1 der Thü-

ringer Landeshaushaltsordnung in der Fassung vom 19. Septem-
ber 2000 (GVBl. S. 282) in der jeweils geltenden Fassung oder 
vergleichbare Betriebe des Bundes oder der anderen Länder be-
trifft oder 

3. die öffentliche Leistung einen kommunalen Eigenbetrieb nach 
§ 76 der Thüringer Kommunalordnung in der Fassung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) in der jeweils geltenden Fassung 
betrifft, es sei denn, dass der Eigenbetrieb Leistungen erbringt, 
zu deren Bereitstellung die kommunalen Körperschaften gesetz-
lich verpflichtet sind. 

(3) Die persönliche Gebührenfreiheit gilt ebenfalls nicht, wenn die 
öffentliche Leistung von Personen nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 erbracht 
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wird. Wird die gleiche öffentliche Leistung auch von Behörden nach 
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 erbracht, gilt die persönliche Gebührenfreiheit 
auch nicht für die öffentliche Leistung dieser Behörden. 
(4) Die Befreiungen nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 gelten nicht für öf-
fentliche Leistungen der oberen Kataster- und Vermessungsbehörde, 
der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte und der Enteignungs-
behörde nach § 17 des Thüringer Enteignungsgesetzes vom 
23. März 1994 (GVBl. S. 329) in der jeweils geltenden Fassung. 
(5) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf Gebühren 
1. für von der Bauaufsichtsbehörde selbst vorgenommene Prüfun-

gen, die auf besondere Sachverständige übertragen werden kön-
nen, sofern auch die Entgelte für deren Leistungen geregelt sind, 
und 

2. für die Entscheidung über 
a) die Freistellung von Wohnungen nach § 7 Abs. 1 des Woh-

nungsbindungsgesetzes (WoBindG) in der Fassung vom 
13. September 2001 (BGBl. I S. 2404) in der jeweils gel-
tenden Fassung in Verbindung mit § 30 Abs. 1 des Wohn-
raumförderungsgesetzes (WoFG) vom 13. September 2001 
(BGBl. I S. 2376) in der jeweils geltenden Fassung und 

b) die Genehmigungen der Zweckentfremdung und der bauli-
chen Veränderung nach § 7 Abs. 3 WoBindG in Verbin-
dung mit § 27 Abs. 7 WoFG. 

(6) Unberührt bleiben Befreiungen und Ermäßigungen, die auf be-
sonderen gesetzlichen Vorschriften beruhen. 
 

§ 4 
Gebühren in besonderen Fällen 

 
(1) In den Fällen des § 21 Abs. 1 Satz 2 sind die Gebühren nach 
Maßgabe der Absätze 2 bis 6 zu bemessen, soweit in einer Verwal-
tungskostenordnung nichts anderes bestimmt ist. 
(2) Wird ein Antrag aus anderen Gründen als wegen Unzuständig-
keit ganz oder teilweise abgelehnt, ist eine Gebühr bis zu der Höhe zu 
erheben, die für die öffentliche Leistung vorgesehen ist, mindestens 
jedoch 20 Euro. Wird der Antrag wegen Unzuständigkeit der Behörde 
abgelehnt, ist keine Gebühr zu erheben. 
(3) Für die Entscheidung über einen Widerspruch ist, soweit der Wi-
derspruch erfolglos geblieben ist, eine Gebühr bis zu der für den an-
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gefochtenen Bescheid festgesetzten Höhe zu erheben. War für die an-
gefochtene Amtshandlung keine Gebühr festgesetzt, war die Amts-
handlung gebührenfrei oder ist der Widerspruch von einem Dritten 
eingelegt worden, ist eine Gebühr bis zu 3.000 Euro zu erheben. In 
den Fällen der Sätze 1 und 2 beträgt die Gebühr mindestens 30 Euro. 
Bei einem allein gegen eine Verwaltungskostenentscheidung gerich-
teten Widerspruch beträgt die Gebühr bis zu 25 vom Hundert des Be-
trags, dessen Festsetzung mit dem Widerspruch erfolglos angefochten 
worden ist, mindestens jedoch 20 Euro. 
(4) Hat die Behörde eine Amtshandlung aus Gründen, die der Ver-
waltungskostenschuldner zu vertreten hat, zurückgenommen oder wi-
derrufen, ist eine Gebühr bis zu der Höhe zu erheben, die für die zu-
rückgenommene oder widerrufene Amtshandlung im Zeitpunkt der 
Rücknahme oder des Widerrufs vorgesehen ist. Ist für eine solche 
Amtshandlung eine Gebühr nicht vorgesehen oder wäre sie gebühren-
frei, ist eine Gebühr bis zu 2.000 Euro zu erheben. In den Fällen der 
Sätze 1 und 2 beträgt die Gebühr mindestens 20 Euro. Hatte der Ver-
waltungskostenschuldner die Rücknahme oder den Widerruf nicht zu 
vertreten, werden keine Gebühren erhoben. 
(5) Wird ein Antrag zurückgenommen oder erledigt er sich auf an-
dere Weise, bevor die öffentliche Leistung vollständig erbracht wor-
den ist, sind bis zu 75 vom Hundert der für die öffentliche Leistung 
vorgesehenen Gebühr zu erheben. Erfolgt die Gebührenberechnung 
nach dem Zeitaufwand, wird der bis zur Zurücknahme oder Erledi-
gung des Antrags entstandene Zeitaufwand zugrunde gelegt. In den 
Fällen der Sätze 1 und 2 beträgt die Gebühr mindestens 20 Euro. Hatte 
die Behörde mit der sachlichen Bearbeitung noch nicht begonnen oder 
ist die beantragte öffentliche Leistung gebührenfrei, ist keine Gebühr 
zu erheben. 
(6) Wird ein Widerspruch zurückgenommen oder erledigt er sich auf 
andere Weise, beträgt die Gebühr bis zu 75 vom Hundert des Betrags 
nach Absatz 3 Satz 1. Erfolgt die Gebührenberechnung nach dem 
Zeitaufwand, wird der bis zur Zurücknahme oder Erledigung des Wi-
derspruchs entstandene Zeitaufwand zugrunde gelegt. In den Fällen 
der Sätze 1 und 2 beträgt die Gebühr mindestens 20 Euro. Richtete 
sich der Widerspruch allein gegen eine Kostenentscheidung, ist eine 
Gebühr von 20 Euro zu erheben. Hatte die Behörde mit der sachlichen 
Bearbeitung noch nicht begonnen, ist keine Gebühr zu erheben. 
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(7) Ist eine öffentliche Leistung, für die Verwaltungskosten nicht zu 
erheben wären, missbräuchlich veranlasst worden, so wird eine Ge-
bühr bis zu 1.000 Euro erhoben, mindestens jedoch 20 Euro. 
(8) Gebühren, die bei richtiger Behandlung der Sache durch die Be-
hörde nicht entstanden wären, sind nicht zu erheben. 
 

§ 5 
Verwaltungskostengläubiger 

 
Verwaltungskostengläubiger ist der Rechtsträger, dessen Behörde 
eine verwaltungskostenpflichtige öffentliche Leistung vornimmt. 
Wird die öffentliche Leistung von einer sonstigen Person im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 Nr. 3 erbracht, ist Verwaltungskostengläubiger diese Per-
son. 
 

§ 6 
Verwaltungskostenschuldner 

 
(1) Zur Zahlung der Verwaltungskosten ist verpflichtet, 
1. wem die öffentliche Leistung individuell zuzurechnen ist, 
2. wer die Verwaltungskosten durch eine vor der zuständigen Be-

hörde abgegebene oder ihr mitgeteilte Erklärung übernommen 
hat oder 

3. wer für die Verwaltungskostenschuld eines anderen kraft Geset-
zes haftet. 

(2) Verwaltungskostenschuldner ist auch, wer als gesetzlicher Ver-
treter, Vermögensverwalter oder Verfügungsberechtigter im Sinne der 
§§ 34 und 35 der Abgabenordnung infolge vorsätzlicher oder grob 
fahrlässiger Verletzung der ihm auferlegten Pflichten veranlasst hat, 
dass Verwaltungskosten nicht, nicht rechtzeitig oder nur teilweise er-
hoben werden können. Dies umfasst auch die infolge der Pflichtver-
letzung zu zahlenden Säumniszuschläge. 
(3) Mehrere Verwaltungskostenschuldner haften als Gesamtschuld-
ner. 
(4) Auslagen, die durch unbegründete Einwendungen oder durch 
schuldhaftes Verhalten entstanden sind, hat derjenige zu tragen, der 
sie verursacht hat. 
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§ 7 
Entstehen der Verwaltungskostenschuld 

 
(1) Die Gebührenschuld entsteht, soweit ein Antrag notwendig ist, 
mit dessen Eingang bei der zuständigen Behörde, im Übrigen mit der 
vollständigen Erbringung der öffentlichen Leistung. In den Fällen des 
§ 1 Abs. 6 Nr. 2 entsteht die Gebührenschuld, soweit eine Benut-
zungserlaubnis notwendig ist, mit deren Erteilung, im Übrigen mit 
dem Beginn der Benutzung. Bei Pauschgebühren entsteht die Gebüh-
renschuld mit der Genehmigung des Antrags nach § 10. 
(2) Die Auslagenschuld entsteht mit der Aufwendung des zu erhe-
benden Betrags; in den Fällen des § 11 Abs. 4 mit der vollständigen 
Erbringung der öffentlichen Leistung. 
 

§ 8 
Gebühren nach festen Sätzen 

 
(1) Gebühren nach festen Sätzen sind Festgebühren, Wertgebühren 
und Zeitgebühren. 
(2) Festgebühren sind die mit einem bestimmten unveränderlichen 
Betrag vorgesehenen Gebühren. 
(3) Wertgebühren sind nach dem Wert des Gegenstands, auf den 
sich die öffentliche Leistung bezieht, zu bemessen. Bei der Festset-
zung einer Wertgebühr ist der Wert zum Zeitpunkt der Beendigung 
der öffentlichen Leistung zugrunde zu legen. 
(4) Zeitgebühren sind nach dem für die öffentliche Leistung erfor-
derlichen Zeitaufwand zu bemessen. 
 

§ 9 
Rahmengebühren 

 
Rahmengebühren werden durch einen Mindest- und Höchstsatz be-
stimmt. Bei der Festsetzung von Rahmengebühren im Einzelfall gilt 
§ 21 Abs. 4 sinngemäß. 
 

§ 10 
Pauschgebühren 

 
Die Gebühr für regelmäßig wiederkehrende öffentliche Leistungen 
kann auf Antrag für einen im Voraus bestimmten Zeitraum, jedoch 
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nicht für länger als ein Jahr, durch einen Pauschbetrag abgegolten wer-
den; bei der Bemessung des Pauschbetrags ist der geringere Umfang 
der Verwaltungsarbeit zu berücksichtigen. Die Pauschgebühr ist im 
Voraus festzusetzen. 
 

§ 11 
Auslagen 

 
(1) Folgende Aufwendungen, die im Zusammenhang mit einer öf-
fentlichen Leistung und in den Fällen des § 1 Abs. 2 entstehen, werden 
als Auslagen gesondert erhoben: 
1. Entschädigungen für Zeugen, Sachverständige, Dolmetscher o-

der Übersetzer; stehen diese in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienst- oder Amtsverhältnis, ist das Justizvergütungs- und -ent-
schädigungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776) in der 
jeweils geltenden Fassung entsprechend anzuwenden, 

2. Entgelte für Post- und Telekommunikationsleistungen, soweit 
sie das bei der jeweiligen öffentlichen Leistung übliche Maß 
übersteigen, 

3. Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen und Zustel-
lungen durch die Behörde, 

4. Vergütungen und andere Aufwendungen für die Ausführung von 
Dienstgeschäften außerhalb der Dienststelle, 

5. Beträge, die Behörden, Einrichtungen, natürlichen oder juristi-
schen Personen zustehen sowie 

6. Aufwendungen für Ausfertigungen, Abschriften und Kopien, so-
weit sie auf besonderen Antrag hergestellt oder aus vom Verwal-
tungskostenschuldner zu vertretenden Gründen notwendig wur-
den. 

In einer Verwaltungskostenordnung nach § 21 kann bestimmt werden, 
dass entstandene Auslagen mit der Gebühr abgegolten sind. 
(2) Die Auslagen sind in der tatsächlich entstandenen Höhe zu erhe-
ben. Pauschalierte Auslagen können in einer Verwaltungskostenord-
nung nach § 21 bestimmt werden. 
(3) Wird in anderen Rechtsvorschriften die Erhebung von Auslagen 
ohne Angabe ihrer Art bestimmt, gelten die Absätze 1 und 2 entspre-
chend. 
(4) Auslagen nach Absatz 1 Nr. 5 werden auch dann erhoben, wenn 
die verwaltungskostenerhebende Behörde aus Gründen der Gegensei-
tigkeit, der Verwaltungsvereinfachung oder aus ähnlichen Gründen an 
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die andere Behörde, Einrichtung, natürliche oder juristische Person 
keine Zahlungen leistet. 
(5) Auslagen sind außer in den Fällen des § 2 Abs. 1 auch dann zu 
erheben, wenn die öffentliche Leistung gebührenfrei ist. 
(6) Auslagen, die bei richtiger Sachbehandlung nicht entstanden wä-
ren, sind nicht zu erheben. Das Gleiche gilt für Auslagen, die durch 
die Verlegung eines Termins oder durch die Vertagung einer Verhand-
lung entstanden sind, soweit dies nicht dem Auslagenschuldner zuzu-
rechnen ist. 
 

§ 12 
Verwaltungskostenentscheidung 

 
(1) Die Verwaltungskosten werden von Amts wegen festgesetzt. Die 
Entscheidung über die Verwaltungskosten soll, soweit möglich, zu-
sammen mit der Sachentscheidung ergehen. Aus der Verwaltungskos-
tenentscheidung müssen mindestens hervorgehen: 
1. die verwaltungskostenerhebende Behörde, 
2. der Verwaltungskostenschuldner, 
3. die verwaltungskostenpflichtige öffentliche Leistung, 
4. die als Gebühren und Auslagen zu zahlenden Beträge sowie 
5. wo, wann und wie die Gebühren und die Auslagen zu zahlen 

sind. 
(2) Die Verwaltungskostenentscheidung kann mündlich ergehen; sie 
ist auf Antrag schriftlich zu bestätigen. Soweit sie schriftlich ergeht 
oder schriftlich bestätigt wird, ist auch die Rechtsgrundlage für die 
Erhebung der Verwaltungskosten sowie deren Berechnung anzuge-
ben. 
(3) Die Verwaltungskostenentscheidung kann vorläufig ergehen, 
wenn der für die Ermittlung der Gebühr maßgebende Wert des Gegen-
stands der öffentlichen Leistung ungewiss ist. Sie ist zu ändern oder 
für endgültig zu erklären, sobald die Ungewissheit beseitigt ist. 
(4) Vor der endgültigen Festsetzung der Gebühr kann die Summe 
der erstattungsfähigen Auslagen im Sinne des § 11 festgesetzt werden. 
Gebühren und Auslagen sind dann jeweils nach Maßgabe des Absat-
zes 1 getrennt festzusetzen. 
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§ 13 
Fälligkeit 

 
Verwaltungskosten werden mit der Bekanntgabe der Verwaltungskos-
tenentscheidung an den Verwaltungskostenschuldner fällig, wenn 
nicht die Behörde einen späteren Zeitpunkt bestimmt. 
 

§ 14 
Säumniszuschlag 

 
(1) Werden Gebühren oder Auslagen nicht bis zum Ablauf des Fäl-
ligkeitstages entrichtet, so ist für jeden angefangenen Monat der 
Säumnis ein Säumniszuschlag von eins vom Hundert des abgerunde-
ten rückständigen Betrags zu erheben, wenn dieser 50 Euro übersteigt. 
Ein Säumniszuschlag wird bei einer Säumnis bis zu drei Tagen nicht 
erhoben. 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Säumniszuschläge, die nicht rechtzeitig 
entrichtet werden. 
(3) Für die Berechnung des Säumniszuschlags wird der rückständige 
Betrag auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag abgerundet. 
(4) Als Tag, an dem eine Zahlung entrichtet worden ist, gilt 
1. bei Übergabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln an die für 

den Kostenträger zuständige Kasse der Tag des Eingangs oder 
2. bei Überweisung oder Einzahlung auf ein Konto der für den Ver-

waltungskostengläubiger zuständigen Kasse und bei Einzahlung 
mit Zahlkarte oder Postanweisung der Tag, an dem der Betrag 
der Kasse gutgeschrieben wird. 

(5) In den Fällen der Gesamtschuld entstehen Säumniszuschläge ge-
genüber jedem säumigen Gesamtschuldner. Insgesamt ist jedoch kein 
höherer Säumniszuschlag zu entrichten als entstanden wäre, wenn die 
Säumnis nur bei einem Gesamtschuldner eingetreten wäre. 
 

§ 15 
Kostenvorschuss, Sicherheitsleistung, 

Zurückbehaltungsrecht 
 
(1) Die Behörde kann bei öffentlichen Leistungen, die auf Antrag 
vorgenommen werden, die Zahlung eines Kostenvorschusses und/o-
der die Leistung einer Sicherheit bis zur Höhe der voraussichtlich ent-
stehenden Verwaltungskosten verlangen. Unbeschadet des Satzes 1 
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kann die Behörde eine öffentliche Leistung, die auf Antrag vorgenom-
men wird, davon abhängig machen, dass der Antragsteller keine Ver-
waltungskostenrückstände für öffentliche Leistungen des gleichen 
Sachgebiets hat. Satz 2 gilt nicht für das Widerspruchsverfahren. 
(2) Dem Antragsteller ist eine angemessene Frist zur Zahlung des 
Vorschusses, zur Leistung der Sicherheit oder zur Begleichung des 
Rückstands zu setzen. Die Behörde kann den Antrag als zurückge-
nommen behandeln, wenn die Frist nicht eingehalten wird und der An-
tragsteller bei der Anforderung des Vorschusses, der Sicherheitsleis-
tung oder des Rückstands hierauf hingewiesen worden ist. Satz 2 gilt 
nicht für das Widerspruchsverfahren. 
(3) Ausfertigungen, Abschriften sowie zurückzugebende Urkunden, 
die aus Anlass der öffentlichen Leistung eingereicht worden sind, kön-
nen bis zur Bezahlung der angeforderten Verwaltungskosten zurück-
behalten werden. 
 

§ 16 
Billigkeitsregelungen 

 
(1) Die festsetzende Behörde kann die Verwaltungskosten ermäßi-
gen oder von der Erhebung absehen, wenn dies mit Rücksicht auf die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Verwaltungskostenschuldners oder 
sonst aus Billigkeitsgründen geboten erscheint. 
(2) Die zuständigen Ministerien können im Einvernehmen mit dem 
für Finanzen zuständigen Ministerium anordnen, dass für bestimmte 
Arten von öffentlichen Leistungen von der Erhebung der Verwal-
tungskosten ganz oder zum Teil abzusehen ist, wenn die Erhebung der 
Gebühr unbillig erscheint oder dem öffentlichen Interesse wider-
spricht. 
(3) Für die Stundung, die Niederschlagung und den Erlass von For-
derungen des Landes auf Zahlung von Gebühren, Auslagen und sons-
tigen Nebenleistungen gelten die Bestimmungen der Thüringer Lan-
deshaushaltsordnung. In den Fällen, in denen ein anderer Rechtsträger 
als das Land Verwaltungskostengläubiger ist, gelten die für ihn ver-
bindlichen entsprechenden Vorschriften. 
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§ 17 
Verjährung 

 
(1) Der Anspruch auf Zahlung von Verwaltungskosten verjährt nach 
drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit Ablauf des Kalenderjahrs, in 
dem der Anspruch fällig geworden ist. Mit Ablauf dieser Frist, spätes-
tens mit Ablauf des vierten Jahrs nach der Entstehung, erlischt der 
Anspruch. Ist die öffentliche Leistung mit Ablauf des vierten Jahrs 
nach der Entstehung der Verwaltungskostenschuld nicht beendet, er-
lischt der Anspruch mit Ablauf eines Jahrs nach vollständiger Erbrin-
gung der öffentlichen Leistung. 
(2) Die Verjährung wird unterbrochen durch 
1. schriftliche Zahlungsaufforderung, 
2. Zahlungsaufschub, 
3. Stundung, 
4. Aussetzen der Vollziehung, 
5. Sicherheitsleistung, 
6. eine Vollstreckungsmaßnahme, 
7. Vollstreckungsaufschub, 
8. Anmeldung im Insolvenzverfahren, 
9. Ermittlungen des Verwaltungskostengläubigers über Wohnsitz 

oder Aufenthalt des Zahlungspflichtigen, 
10. die Aufnahme in einen Insolvenzplan, 
11. einen gerichtlichen Schuldenbereinigungsplan und 
12. Einbeziehung in ein Verfahren, das die Restschuldbefreiung für 

den Schuldner zum Ziel hat. 
(3) Mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Unterbrechung endet, 
beginnt eine neue Verjährung. 
(4) Die Verjährung wird nur in Höhe des Betrags unterbrochen, auf 
den sich die Unterbrechungshandlung bezieht. 
(5) Wird eine Verwaltungskostenentscheidung angefochten, so erlö-
schen Ansprüche aus ihr nicht vor Ablauf von sechs Monaten, nach-
dem die Verwaltungskostenentscheidung unanfechtbar geworden ist 
oder das Verfahren sich auf andere Weise erledigt hat. 
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§ 18 
Erstattung 

 
(1) Überbezahlte oder zu Unrecht erhobene Verwaltungskosten sind 
unverzüglich zu erstatten, zu Unrecht erhobene Verwaltungskosten je-
doch nur, soweit eine Verwaltungskostenentscheidung noch nicht un-
anfechtbar geworden ist; nach diesem Zeitpunkt können zu Unrecht 
erhobene Verwaltungskosten nur aus Billigkeitsgründen erstattet wer-
den. 
(2) Der Erstattungsanspruch erlischt durch Verjährung, wenn er 
nicht bis zum Ablauf des dritten Kalenderjahrs geltend gemacht wird, 
das auf die Entstehung des Anspruchs folgt; die Verjährung beginnt 
jedoch nicht vor der Unanfechtbarkeit der Verwaltungskostenent-
scheidung. 
 

§ 19 
Anfechtung der Verwaltungskostenentscheidung 

 
Wird eine Verwaltungskostenentscheidung selbständig angefochten, 
so ist das Rechtsbehelfsverfahren verwaltungskostenrechtlich als selb-
ständiges Verfahren zu behandeln. 
 

§ 20 
Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften 

oder der Europäischen Union 
 
Werden öffentliche Leistungen erbracht, für die Gebührenvorschriften 
in Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaften oder der Europäi-
schen Union maßgebend sind, sind die Gebühren nach Maßgabe die-
ser Vorschriften zu bemessen. Die Gebühren können abweichend be-
messen werden, soweit die Gebührenvorschriften der Rechtsakte dies 
zulassen. 
 

§ 21 
Ermächtigung 

 
(1) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung (Verwal-
tungskostenordnung) Gebühren für öffentliche Leistungen festsetzen 
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und die Erstattung von Auslagen regeln. Die in einer Verwaltungskos-
tenordnung vorgesehenen Verwaltungskostentatbestände gelten nach 
Maßgabe des § 4 Abs. 1 bis 6 auch im Fall 
1. der Ablehnung eines Antrags, 
2. der Zurückweisung eines Widerspruchs, 
3. der Rücknahme oder des Widerrufs einer Amtshandlung, 
4. der Zurücknahme oder der Erledigung eines Antrags und 
5. der Zurücknahme oder der Erledigung eines Widerspruchs, so-

weit die Verwaltungskostenordnung nichts anderes bestimmt. 
(2) Die Gebühren sind nach festen Sätzen (Festgebühren, Wertge-
bühren, Zeitgebühren) oder Rahmensätzen (Rahmengebühren) zu be-
stimmen. 
(3) Zur Abgeltung mehrfacher gleichartiger öffentlicher Leistungen 
für denselben Gebührenschuldner können Pauschgebühren vorgese-
hen werden. Bei der Bemessung der Pauschgebührensätze ist der ge-
ringere Umfang des Verwaltungsaufwands zu berücksichtigen. 
(4) Die Gebührensätze sind so zu bemessen, dass zwischen der den 
Verwaltungsaufwand berücksichtigenden Höhe der Gebühr einerseits 
und der Bedeutung, dem wirtschaftlichen Wert oder dem sonstigen 
Nutzen der öffentlichen Leistung andererseits ein angemessenes Ver-
hältnis besteht. Die Gebühr darf den Verwaltungsaufwand nur dann 
unterschreiten (Kostenunterschreitungsverbot), wenn dies aus Grün-
den des öffentlichen Interesses oder der Billigkeit erforderlich ist oder 
wenn die öffentliche Leistung für den Empfänger der öffentlichen 
Leistung belastend wirkt. Ist gesetzlich oder in Rechtsakten der Euro-
päischen Gemeinschaften oder der Europäischen Union vorgesehen, 
dass Gebühren nur zur Deckung des Verwaltungsaufwands erhoben 
werden, sind die Gebührensätze so zu bemessen, dass das geschätzte 
Gebührenaufkommen den auf die öffentlichen Leistungen entfallen-
den durchschnittlichen Verwaltungsaufwand für den betreffenden 
Verwaltungszweig nicht übersteigt. Verwaltungsaufwand im Sinne 
der Sätze 1 bis 3 sind der Personal- und Sachaufwand sowie kalkula-
torische Abschreibungen und Zinsen. Zum Personalaufwand zählen 
insbesondere die tatsächlich gezahlten Bezüge oder Entgelte und Per-
sonalnebenkosten. Dabei sind Steigerungen der Bezüge oder Entgelte 
zu berücksichtigen. Der Sachaufwand umfasst die Kosten eines Ar-
beitsplatzes einschließlich der damit verbundenen Nebenkosten. Die 
Landesregierung kann durch Rechtsverordnung weitere Vorgaben zur 
Bemessung der Verwaltungsgebühren nach den §§ 8 und 9 sowie zu 
den in Satz 9 genannten Pflichten der gebührenerhebenden Behörden 
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erlassen. Die gebührenerhebenden Behörden haben die aus der Sicht 
der jeweils fachlich zuständigen obersten Landesbehörden zur Bemes-
sung der Gebührensätze erforderlichen Angaben nach deren zeitlichen 
Vorgaben zu erheben und diesen mitzuteilen. 
(5) Spätestens drei Jahre nach der letzten Überprüfung der Verwal-
tungskostensätze sind diese erneut zu überprüfen und bei Bedarf an-
zupassen. 
 

§ 22 
Übergangsbestimmungen 

 
Wird eine Verwaltungskostenordnung erlassen oder geändert, gelten 
für öffentliche Leistungen, die vor dem In-Kraft-Treten der Rechts-
verordnung beantragt waren, aber noch nicht beendet sind, die bishe-
rigen Vorschriften, wenn sie für den Verwaltungskostenpflichtigen 
günstiger sind. 
 

§ 23 
Gleichstellungsbestimmung 

 
Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz gelten jeweils 
in männlicher und weiblicher Form. 
 

§ 24 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

 
(1) Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des siebten auf die Verkündung 
folgenden Kalendermonats in Kraft. 
(2) Gleichzeitig mit dem In-Kraft-Treten tritt das Thüringer Verwal-
tungskostengesetz vom 7. August 1991 (GVBl. S. 285-321), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. März 2005 (GVBl. 
S. 115), außer Kraft. 
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 Thüringer Allgemeine Verwaltungskostenordnung 
(ThürAllgVwKostO) 

 
vom 3. Dezember 2001, in der derzeit geltenden Fassung 
 
Aufgrund des § 21 Abs. 1 des Thüringer Verwaltungskostengesetzes 
(ThürVwKostG) vom 7. August 1991 (GVBl. S. 285 - 321 -), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Mai 1999 (GVBl. 
S. 267), verordnet die Landesregierung: 
 

§ 1 
Für öffentliche Leistungen werden allgemeine Verwaltungskosten 
nach dem als Anlage beigefügten Allgemeinen Verwaltungskosten-
verzeichnis erhoben. 
 

§ 2 
Soweit in Spalte 3 des Allgemeinen Verwaltungskostenverzeichnisses 
nichts anderes bestimmt ist, werden angefangene Bemessungseinhei-
ten wie volle Einheiten bewertet. 
 

§ 3 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die 
Thüringer Allgemeine Verwaltungskostenordnung vom 27. Septem-
ber 1993 (GVBl. S. 619) außer Kraft. 
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Anlage 
(zu § 1) 
 

Nr. Gegenstand Bemessungs-
grundlage 

Gebühr/ 
Auslage 
Euro 

1 Gebühren 
Anmerkung zu Nr. 1: 
Bei Genehmigungen im 
Sinne der Richtlinie 
2006/123/EG des Europäi-
schen Parlaments und des 
Rates vom 12. Dezember 
2006 über Dienstleistun-
gen im Binnenmarkt (ABl. 
L 376 vom 27.12.2006, 
S. 36) in der jeweils gel-
tenden Fassung sind ent-
sprechend Artikel 13 
Abs. 2 Satz 2 Gebühren 
nach dem Kostende-
ckungsprinzip zu bemes-
sen (§ 21 Abs. 4 Satz 3 
ThürVwKostG). 

  

1.1 Allgemeine öffentliche 
Leistungen wie Genehmi-
gungen, Anerkennungen, 
Erlaubnisse, Zustimmun-
gen, Gestattungen, Frist-
verlängerungen und an-
dere öffentliche Leistun-
gen, soweit in anderen 
Rechtsvorschriften weder 
eine besondere Gebühr be-
stimmt noch Gebühren-
freiheit vorgesehen ist 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
5,00 
bis  
50.000,00 

1.2 Auskünfte, Aktenein-
sicht 
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Nr. Gegenstand Bemessungs-
grundlage 

Gebühr/ 
Auslage 
Euro 

1.2.1 Schriftliche und mündli-
che Auskünfte aus amtli-
chen oder sonstigen Unter-
lagen mit Ausnahme ein-
facher schriftlicher und 
mündlicher Auskünfte 

 
 
 
nach Zeitauf-
wand 
(Nr. 1.4) 

 

1.2.2 Gewährung von Einsicht 
in amtliche Akten, Kar-
teien, Bücher, Datenträger 
usw. außerhalb eines an-
hängigen Verfahrens 

  

1.2.2.1 wenn ein Beschäftigter die 
Einsichtnahme dauernd 
beaufsichtigen muss 

nach Zeitauf-
wand 
(Nr. 1.4) 

 

1.2.2.2 In anderen Fällen je Akte, Kar-
tei, Buch, Da-
tenträger usw. 

4,00 
mindes-
tens 8,00 

1.2.2.3 Zuschlag zu Nr. 1.2.2.1 
und 1.2.2.2 bei weggeleg-
ten Akten, Karteien, Bü-
chern, Datenträgern usw. 

 
je Akte, Kar-
tei, Buch, Da-
tenträger usw. 

 
 
 
4,00 

1.2.2.4 Zuschlag zu Nr. 1.2.2.2 für 
die Versendung von Ak-
ten, auch von Bußgeldak-
ten außerhalb eines Buß-
geldverfahrens; die Ausla-
gen sind mit der Gebühr 
abgegolten 

 
 
 
 
 
 
je Sendung 

 
 
 
 
 
 
13,50 

1.3 Beglaubigungen, Be-
scheinigungen, Zeug-
nisse 
Anmerkung zu Nr. 1.3: 

  

 Gebührenfrei sind: 
1. Zeugnisse und Beschei-
nigungen in folgenden An-
gelegenheiten: 
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Nr. Gegenstand Bemessungs-
grundlage 

Gebühr/ 
Auslage 
Euro 

- Besuch von Schulen und 
anderen Lehranstalten, 
- Zahlung von Ruhe-, Wit-
wen- und Waisengeld, 
Krankengeld, Beihilfen, 
Unterstützungen und ähn-
lichen Sozialleistungen 
aus öffentlichen oder pri-
vaten Kassen, 
- Totenscheine, Bestat-
tungsscheine, 
- Angelegenheiten der 
Schwerbehinderten und 
2. öffentliche Leistungen 
nach Nr. 1.3.3 und 1.3.4, 
soweit sie sich auf Urkun-
den der Jugendämter nach 
§ 59 Abs. 1 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch 
– Kinder - und Jugendhilfe 
– in der Fassung vom 11. 
September 2012 (BGBl. I 
S. 2022) in der jeweils gel-
tenden Fassung beziehen. 

1.3.1 Beglaubigungen von Un-
terschriften 

  
8,00 

1.3.2 Beglaubigungen von Ab-
schriften, Fotokopien 
usw., 

  

1.3.2.1 die die Behörde selbst her-
gestellt hat 

 
je Urkunde 

 
4,00 

1.3.2.2 in anderen Fällen  
 
je Seite 

0,80 min-
destens 
8,00  

1.3.3 Bestätigung der Echtheit 
einer in amtlicher oder öf-

 
 
 

 
 
 



4. Tätigkeitsbericht zum 107 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

Nr. Gegenstand Bemessungs-
grundlage 

Gebühr/ 
Auslage 
Euro 

fentlicher Funktion geleis-
teten Unterschrift auf einer 
deutschen Urkunde 
zwecks Legalisation 

 
 
 
je Urkunde 

 
 
 
20,00 

1.3.4 Ausstellung der Apostille 
nach Artikel 3 oder Prü-
fung nach Artikel 7 des 
Haager Übereinkommens 
vom 5. Oktober 1961 zur 
Befreiung ausländischer 
öffentlicher Urkunden von 
der Legalisation (BGBl. 
1965 II S. 875, 876) in der 
jeweils geltenden Fassung 
oder Beglaubigung oder 
entsprechende Förmlich-
keit aufgrund eines ande-
ren Abkommens der Bun-
desrepublik Deutschland 
mit dem Ausland über den 
Verzicht auf die Legalisa-
tion von Urkunden und an-
dere Förmlichkeiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
je Urkunde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20,00 

1.3.5 Andere Zeugnisse und Be-
scheinigungen 

 
je Zeugnis, je 
Bescheinigung 

5,00 
bis 
100,00 

1.4 Gebühren nach dem 
Zeitaufwand 

  

 Anmerkung zu Nr. 1.4: 
Gebühren nach Nr. 1.4 
sind zu erheben, wenn für 
eine öffentliche Leistung 
eine Gebührenbemessung 
nach Zeitaufwand be-
stimmt ist oder Wartezei-
ten entstanden sind, die der 

  



108 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

Nr. Gegenstand Bemessungs-
grundlage 

Gebühr/ 
Auslage 
Euro 

Kostenschuldner zu ver-
treten hat.  
Mit diesen Gebühren ist 
der Zeitaufwand der Be-
schäftigten abzugelten, die 
an der Vornahme der öf-
fentlichen Leistung direkt 
beteiligt sind. Die Tätig-
keit von Hilfskräften (z.B. 
Fahrer, Schreibkräfte) ist 
in der Berechnung der Ge-
bühren nach dem Zeitauf-
wand berücksichtigt. Ent-
sprechende Gebühren sind 
daher nicht gesondert zu 
erheben. Anzusetzen sind 
ebenfalls der durchschnitt-
liche, auch anteilige Zeit-
aufwand für die Vorberei-
tung und die Nachberei-
tung der eigentlichen öf-
fentlichen Leistung sowie 
für etwaige Wegezeiten. 
Hierfür kann ein pauscha-
lierter, auch gestaffelter 
Betrag oder der Zeitauf-
wand bis zu einer Ober-
grenze zugrunde gelegt 
werden. 

1.4.1 Gebühren für die regelmä-
ßige Tätigkeit 

  

1.4.1.1 Beamte des höheren 
Dienstes und vergleich-
bare Arbeitnehmer 

 
 
je 15 Minuten 

 
 
19,50 

1.4.1.2 Beamte des gehobenen 
Dienstes und vergleich-
bare Arbeitnehmer 

 
 
je 15 Minuten 

 
 
16,00 
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Nr. Gegenstand Bemessungs-
grundlage 

Gebühr/ 
Auslage 
Euro 

1.4.1.3 übrige Beschäftigte je 15 Minuten 13,00 
1.4.2 Zuschlag zu Nr. 1.4.1.1 bis 

1.4.1.3 für Tätigkeiten au-
ßerhalb der üblichen 
Dienstzeit 

25 v. H. der 
Kosten nach 
Nr. 1.4.1.1 bis 
1.4.1.3 

 
mindes-
tens 
15,00 

1.4.3 Leistungen nach § 1 Abs. 4 
des Thüringer Prüfungs- 
und Beratungsgesetzes 
vom 25. Juni 2001 (GVBl. 
S. 66) in der jeweils gel-
tenden Fassung, soweit 
hierfür keine Erstattung 
von Auslagen nach § 11 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 
ThürVwKostG erfolgt 

  

1.4.3.1 Beratungen in Fragen der 
Organisation und Wirt-
schaftlichkeit der Verwal-
tung 

nach Zeitauf-
wand 
(Nr. 1.4.1 bis 
1.4.2) 

 

1.4.3.2 Beratungen in Fragen der 
Planung und Abwicklung 
von Investitionen 

nach Zeitauf-
wand 
(Nr. 1.4.1 bis 
1.4.2) 

 

2 Auslagen   
 Anmerkung zu Nr. 2: 

Auslagen (§ 11 
ThürVwKostG) sind, so-
weit nicht durch ein oder 
aufgrund eines Gesetzes 
etwas anderes bestimmt 
ist, auch dann zu erheben, 
wenn für die öffentliche 
Leistung selbst Gebühren-
freiheit besteht. Regelmä-
ßig mit der öffentlichen 
Leistung anfallende Aus-

  



110 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

Nr. Gegenstand Bemessungs-
grundlage 

Gebühr/ 
Auslage 
Euro 

lagen sind bei der Berech-
nung der Gebührenhöhe 
zu berücksichtigen. Aus-
lagen bis 25 Euro sind 
nicht zu erheben, wenn es 
sich um Amtshilfe nach 
§ 8 Abs. 1 Satz 2 des Thü-
ringer Verwaltungsverfah-
rensgesetzes 
(ThürVwVfG) in der Fas-
sung vom 1. Dezember 
2014 (GVBl. S. 685) in 
der jeweils geltenden Fas-
sung handelt. Übersteigen 
die Auslagen den Betrag 
von 25 Euro, so sind diese 
nicht zu erheben, wenn 
eine Behörde des Landes 
um Amtshilfe ersucht hat 
(§ 8 Abs. 1 Satz 3 
ThürVwVfG). Werden 
mehrere Dienstgeschäfte 
außerhalb der Dienststelle 
hintereinander durchge-
führt, werden alle Ausla-
gen nach Nr. 2.2.1.2 und 
2.2.2 sowie § 11 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 
ThürVwKostG durch die 
Zahl der Dienstgeschäfte 
geteilt und den einzelnen 
Kostenschuldnern berech-
net. Die Auslage für den 
Personenkraftwagen nach 
Nr. 2.2.2.2 kommt zur 
Anwendung, wenn der zur 
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Nr. Gegenstand Bemessungs-
grundlage 

Gebühr/ 
Auslage 
Euro 

Erbringung der öffentli-
chen Leistung beauftragte 
Bedienstete das Fahrzeug 
selbst steuert (Selbstfah-
rer). 

2.1 Schreibauslagen, Foto-
kopien 

  

2.1.1 Maschinengeschriebene 
Ausfertigungen oder Ab-
schriften, die vom Kosten-
schuldner besonders bean-
tragt oder die aus vom 
Kostenschuldner zu ver-
tretenden Gründen not-
wendig wurden 

  

2.1.1.1 bei fortlaufendem Text in 
deutscher Sprache 

je Seite DIN 
A4 

 
6,70 

2.1.1.2 in fremder Sprache oder in 
Tabellenform 

nach Zeitauf-
wand 
(Nr. 1.4) 

 

2.1.2 Anfertigen von Kopien bis 
DIN A3, die vom Kosten-
schuldner besonders bean-
tragt oder die aus vom 
Kostenschuldner zu ver-
tretenden Gründen not-
wendig wurden, unabhän-
gig von der Art der Her-
stellung und der Art des 
Übermittlungsmediums, 

  

 für die ersten 50 Seiten je Seite 0,50 
 für jede weitere Seite je Seite 0,15 
 für die ersten 50 Seiten in 

Papierform in Farbe 
 
je Seite 

 
1,00 

 für jede weitere Seite in 
Papierform in Farbe 

 
je Seite 

 
0,30 
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Nr. Gegenstand Bemessungs-
grundlage 

Gebühr/ 
Auslage 
Euro 

2.1.3 Anfertigen von Kopien in 
Papierform größer als DIN 
A3, die vom Kosten-
schuldner besonders bean-
tragt oder die aus vom 
Kostenschuldner zu ver-
tretenden Gründen not-
wendig wurden 

  

 in schwarz-weiß je Seite 3,00 
 in Farbe je Seite 6,00 
2.1.4 Überlassung von elektro-

nisch gespeicherten Da-
teien anstelle von Ausfer-
tigungen, Abschriften oder 
Kopien in Papierform 

 
 
 
 
je Datei 

 
 
 
 
1,50 

2.2 Benutzung von Dienst-
fahrzeugen 

  

2.2.1 Auslagen für den Fahrer   
2.2.1.1 Kosten für den Fahrer sind 

nur zu erheben, soweit der 
Kostenschuldner beson-
dere Wartezeiten des Fah-
rers zu vertreten hat 

 
 
nach Zeitauf-
wand 
(Nr. 1.4) 

 

2.2.1.2 Reisekosten des Fahrers 
sind in jedem Fall anzuset-
zen 

nach § 11 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 4 
ThürVwKostG 

 

2.2.2 Auslagen für den Perso-
nenkraftwagen 

  

2.2.2.1 mit Fahrer je km 0,74 
2.2.2.2 ohne Fahrer je km 0,30 
2.3 Sonstige Auslagen   
2.3.1 Aufwendungen für die 

Verwahrung und Verpfle-
gung von Personen und 
Tieren 

 
 
 
in voller Höhe 
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Nr. Gegenstand Bemessungs-
grundlage 

Gebühr/ 
Auslage 
Euro 

2.3.2 Aufwendungen für die 
Verwahrung von Sachen 

 
in voller Höhe 

 

2.3.3 Aufwendungen für die Be-
förderung von Personen, 
Tieren und Sachen 

 
 
in voller Höhe 

 

2.3.4 Aufwendungen für die Be-
nutzung fremder Gegen-
stände 

 
 
in voller Höhe 

 

 



114 4. Tätigkeitsbericht zum 
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Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 Bericht der Landesregierung zur Überprüfung des Thürin-
ger Transparenzgesetzes nach § 22 Thüringer Transparenz-
gesetz und Abschlussbericht zur Evaluation des Thüringer 
Transparenzgesetzes vom Deutschen Forschungsinstitut für 
öffentliche Verwaltung 

 



4. Tätigkeitsbericht zum 115 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 



116 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 



4. Tätigkeitsbericht zum 117 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 



118 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 



4. Tätigkeitsbericht zum 119 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 
 



120 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 
 



4. Tätigkeitsbericht zum 121 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 



122 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 



4. Tätigkeitsbericht zum 123 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 
 



124 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 
 



4. Tätigkeitsbericht zum 125 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 



126 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 



4. Tätigkeitsbericht zum 127 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 



128 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 



4. Tätigkeitsbericht zum 129 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 



130 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 
 



4. Tätigkeitsbericht zum 131 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 



132 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 
 



4. Tätigkeitsbericht zum 133 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 
 
 



134 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Tätigkeitsbericht zum 135 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 



136 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 
 



4. Tätigkeitsbericht zum 137 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 
 



138 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 
 



4. Tätigkeitsbericht zum 139 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 
 



140 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 
 



4. Tätigkeitsbericht zum 141 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 
 
 



142 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 



4. Tätigkeitsbericht zum 143 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 



144 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 
 
 



4. Tätigkeitsbericht zum 145 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 
 
 



146 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 
 
 



4. Tätigkeitsbericht zum 147 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 
 
 



148 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 
 
 



4. Tätigkeitsbericht zum 149 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 
 



150 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 
 
 



4. Tätigkeitsbericht zum 151 
Thüringer Transparenzgesetz 2023

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 



152 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 



4. Tätigkeitsbericht zum 153 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 



154 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 



4. Tätigkeitsbericht zum 155 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 



156 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 



4. Tätigkeitsbericht zum 157 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 



158 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 



4. Tätigkeitsbericht zum 159 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 



160 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 



4. Tätigkeitsbericht zum 161 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 



162 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 



4. Tätigkeitsbericht zum 163 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 



164 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 



4. Tätigkeitsbericht zum 165 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 



166 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 



4. Tätigkeitsbericht zum 167 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 



168 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 



4. Tätigkeitsbericht zum 169 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 



170 4. Tätigkeitsbericht zum
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 



4. Tätigkeitsbericht zum 171 
Thüringer Transparenzgesetz 2023

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 



172 4. Tätigkeitsbericht zum
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 



4. Tätigkeitsbericht zum 173 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 



174 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 



4. Tätigkeitsbericht zum 175 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 



176 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 



4. Tätigkeitsbericht zum 177 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 



178 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 



4. Tätigkeitsbericht zum 179 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 



180 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 



4. Tätigkeitsbericht zum 181 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 



182 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 



4. Tätigkeitsbericht zum 183 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 



184 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 



4. Tätigkeitsbericht zum 185 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 



186 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 



4. Tätigkeitsbericht zum 187 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 



188 4. Tätigkeitsbericht zum 
 Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 

 
 
 
 
 



4. Tätigkeitsbericht zum 189 
Thüringer Transparenzgesetz 2023 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit 
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